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Anlegerschutz ■ Ko n s u m e nt e n k re d i t ■ Versicherung A l t e r svo r s o rg e ■ Ve r b ra u c h e r i n s o l v e n z ■ Ve r b ra u c h e r s c h u t z Der neue Handkommentar bietet eine profunde und praxisgerechte Kommentierung des neuen Versicherungsvertragsgesetzes. Die Autoren entwickeln dabei Lösungsmodelle für zahlreiche neu auftretende Fragestellungen aus der Praxis. Praktikable Leitlinien für die erstmals vom Gesetz geforderte „quotale“ Leistungskürzung liefert die Kommentierung des § 28 zur Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit und des § 81 zur Herbeiführung des Versicherungsfalles. Hoch aktuell und nützlich erläutern die Autoren zudem wichtige Musterversicherungsbedingungen, z.B. die AKB, VGB, VHB, AHB, ARB, BUZ, AUB, MBKK und MBKT in der jeweils aktuellen Fassung. Das neue Werk liefert außerdem eine eigenständige Kommentierung der VVG-Informationspﬂichtenverordnung. Diese behandelt umfassend unter anderem die für Versicherungsunternehmen brisanten Themen Kostenausweise und Produktinformationsblätter.



Jetzt müssen auch Altverträge dem neuen VVG angepasst werden.



Versicherungsvertragsgesetz Handkommentar Herausgegeben von RA Dr. Wilfried Rüffer, RiOLG Dr. Dirk Halbach und Prof. Dr. Peter Schimikowski 2009, 1.728 S., geb., 118,– €, ISBN 978-3-8329-3062-2



Alle neuen Regelungen können durch Kurzsynopsen mit den Altregelungen verglichen werden. Eine klare Gliederung ermöglicht den schnellen Zugriff auf die jeweilige Problemstellung. Die Autoren: Rechtsanwalt Manuel Baroch Castellvi, Syndikusanwalt | Rechtsanwalt Dr. Marko Brambach, Fachanwalt für Steuerrecht und Syndikusanwalt | Prof. Dr. Christoph Brömmelmeyer | Joachim Felsch, Richter am BGH | Dr. Dirk Halbach, Richter am OLG | Rechtsanwalt Dr. Carsten Harms, Fachanwalt für Versicherungsrecht und Fachanwalt für Transportund Speditionsrecht | Dr. Christoph Karczewski, Richter am OLG | Rechtsanwalt Dr. Volker Marko, LL.M., Syndikusanwalt | Rechtsanwalt Ansgar Mertens | Rechtsanwalt Dr. Thomas Münkel, Fachanwalt für Versicherungsrecht | Rechtsanwalt Dr. Jens Muschner | Dr. Jens Rogler, Richter am LG | Rechtsanwalt Dr. Wilfried Rüffer | Prof. Dr. Peter Schimikowski



Aus dem Inhalt



herausgegeben von



Aufsätze Verbraucherschutz und Neo-Liberalismus DCFR, EU-Verbraucherrichtlinien und die Kritik Stürners Prof. Dr. Udo Reifner, Hamburg 3 Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie, des zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur Neuordnung der Vorschriften über das Widerrufs- und Rückgaberecht – Teil 1 Ass. Jur. Ulrich Kulke, Würzburg 12 Geld weg bei falscher Kontonummer? Prüfungspflichten der Empfängerbank im Überweisungsverkehr RA Martin Wolters, Düsseldorf 16



Prof. Dr. Hans-W. Micklitz Prof. Dr. Udo Reifner Prof. Dr. Hans-Peter Schwintowski Prof. Dr. Klaus Tonner Prof. Dr. Joachim Bornkamm Dr. Friedrich Bultmann Prof. Dr. Peter Derleder Dr. Stefan Ernst Dr. Günter Hörmann Prof. Dr. Wolfhard Kohte Dr. Rainer Metz Prof. Dr. Norbert Reich Prof. Wolfgang Römer Prof. Dr. Astrid Stadler Prof. Dr. Dirk Staudenmayer Walter Stillner Andreas Tilp



1/2009 www.vur-online.de



www.nomos-shop.de



private



In Verbindung mit Verbraucherzentrale Bundesverband und Bund der Versicherten



Jahrgang 24 · Seiten 1–40 ISSN 0930-8369 · E 20025



Bitte bestellen Sie im Buchhandel oder versandkostenfrei unter



■



Nomos



Editorial Finanzkrise und Verbraucherschutz Prof. Dr. Udo Reifner, Hamburg



1



Rechtsprechung Bankrecht Anforderungen an die Haftung bei der Anlageberatung BGH, Urt. v. 07.10.2008, Az.: XI ZR 89/07 20 Versicherungsrecht Zur Obliegenheit, nach dem Versicherungsfall in der Hausratversicherung eine Stehlgutliste bei der Polizei einzureichen BGH, Urt. v. 17.09.2008, Az.: IV ZR 317/05 27 mit Anmerkung von Dr. Ira Ditandy, Koblenz



Verbraucherinsolvenzrecht Keine Versagung der Stundung wegen eines Versagungsgrundes gemäß § 290 Abs. 1 Nr. 5 InsO bei Angabe von „0 5“ als Forderungshöhe BGH, Beschl. v. 12.06.2008, Az.: IX ZB 205/07



28



mit Anmerkung von Prof. Dr. Judith Dick, Berlin



Vertriebsrecht Verkauf von Versicherungspolicen im Supermarkt LG Wiesbaden, Urt. v. 14.05.2008, Az.: 11 O 8/08 mit Anmerkung von RA Daniel Berger, Berlin



35



I N H A LT



IMPRESSUM Schriftleitung: Prof. Dr. Kai-Oliver Knops (V.i.S.d.P.), e-mail: [email protected] Redaktion: Institut für Finanzdienstleistungen e.V. (iff) Rödingsmarkt 31–33, 20459 Hamburg Telefon (0 40) 30 96 91 26 Telefax (0 40) 30 96 91 22 e-mail: [email protected] Die redaktionelle Arbeit der Zeitschrift wird durch den Verbraucherzentrale Bundesverband und den Bund der Versicherten finanziert. Druck und Verlag: Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Waldseestraße 3-5, D-76530 Baden-Baden, Telefon 07221/2104-0, Fax 07221/2104-27 Anzeigen: sales friendly, Verlagsdienstleistungen, Bettina Roos, Siegburger Straße 123, 53229 Bonn, Telefon 0228/978980, Telefax 0228/9789820, E-Mail: [email protected] Die Zeitschrift, sowie alle in ihr enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Namentlich gekennzeichnete Artikel müssen nicht die Meinung der Herausgeber/Redaktion wiedergeben. Unverlangt eingesandte Manuskripte – für die keine Haftung übernommen wird – gelten als Veröffentlichungsvorschlag zu den Bedingungen des Verlages. Es werden nur unveröffentlichte Originalarbeiten angenommen. Die Verfasser erklären sich mit einer nicht sinnentstellenden redaktionellen Bearbeitung einverstanden. Erscheinungsweise: monatlich Bezugspreis 2009: jährlich 154,– € (inkl. MwSt), Einzelheft 18,– €. Die Preise verstehen sich incl. MwSt zzgl. Versandkosten. Bestellungen nehmen entgegen: Der Buchhandel und der Verlag. Kündigung: Drei Monate vor Kalenderjahresende. Zahlungen jeweils im Voraus an: Nomos Verlagsgesellschaft, Postbank Karlsruhe, Konto 73636-751 (BLZ 660 100 75) und Stadtsparkasse Baden-Baden, Konto 5-002266 (BLZ 662 500 30). ISSN 0930-8369



VERBRAUCHERRECHT A K T U E L L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II



VuR



Zeitschrift für Verbraucher und Unternehmen



24. Jahrgang, S. 1-40



1/2009



LG Mühlhausen, Beschl. v. 12.10.2007, Az.: 2 T 256/07 . . . . . . . . . . . . . . . . . .30



EDITORIAL Finanzkrise und Verbraucherschutz Prof. Dr. Udo Reifner, Hamburg . . . . . 1



AUFSÄTZE Verbraucherschutz und NeoLiberalismus DCFR, EU-Verbraucherrichtlinien und die Kritik Stürners Prof. Dr. Udo Reifner, Hamburg . . . . . .3



Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie, des zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur Neuordnung der Vorschriften über das Widerrufs- und Rückgaberecht – Teil 1 Ass. Jur. Ulrich Kulke, Würzburg . . . .12



Geld weg bei falscher Kontonummer? Prüfungspflichten der Empfängerbank im Überweisungsverkehr RA Martin Wolters, Düsseldorf . . . . . .16



RECHTSPRECHUNG BANKRECHT Anforderungen an die Haftung bei der Anlageberatung BGH, Urt. v. 07.10.2008, Az.: XI ZR 89/07 . . . . . . . . . . . . . . . . 20



Darlehensprolongation bei unechter Abschnittsfinanzierung und Widerrufsrecht OLG Brandenburg, Urt. v. 06.08.2008, Az.: 4 U 155/07 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23



VERTRIEBSRECHT Kein Verbot vor Ablauf der Rücktrittsfrist die Kreditkartennummer des Verbrauchers zu erlangen EuGH, Urt. v. 16.12.2008, Rechtssache: C-205/07 . . . . . . . . . . . 31



Verkauf von Versicherungspolicen im Supermarkt LG Wiesbaden, Urt. v. 14.05.2008, Az.: 11 O 8/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 mit Anmerkung von RA Daniel Berger, Berlin



Angebot des Gratisversands von SMS im Internet AG Hamm, Urt. v. 26.03.2008, Az.: 17 C 62/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . 37



RECHTSPRECHUNGSÜ B E R S I C H T . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 VERSICHERUNGSRECHT . . . . . . . 38 VERBRAUCHERINSOLVENZRECHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38



TA G U N G S B E R I C H T Islamic Finance and Real Estate Forum 04.–05.11.2008, Frankfurt a. M. RA Dr. Oliver M. Fawzy, Hamburg . . .39



I N F O R M AT I O N E N Verbraucherzeitschriften im Ausland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V Veranstaltungshinweise . . . . . . . . .VI



VERSICHERUNGSRECHT Zur Obliegenheit, nach dem Versicherungsfall in der Hausratversicherung eine Stehlgutliste bei der Polizei einzureichen BGH, Urt. v. 17.09.2008, Az.: IV ZR 317/05 . . . . . . . . . . . . . . . . 27 mit Anmerkung von Dr. Ira Ditandy, Koblenz



VERBRAUCHERINSOLVENZRECHT VERBRAUCHER UND RECHT



Aufhebung der Verfahrenskostenstundung



Keine Versagung der Stundung wegen eines Versagungsgrundes gemäß § 290 Abs. 1 Nr. 5 InsO bei Angabe von „0 5“ als Forderungshöhe BGH, Beschl. v. 12.06.2008, Az.: IX ZB 205/07 . . . . . . . . . . . . . . . 28



Vorschau auf Heft 2/2009 AUFSÄTZE Anlageberatung, Anlegerschutz und Compliance RA Stefan Frisch, Mühlheim am Main Die Auswirkungen der deutschen Einlagensicherung auf den Anlegerschutz RAe Nikolaus Bömcke und Dr. Jochen Weck, München



mit Anmerkung von Prof. Dr. Judith Dick, Berlin



Vu R 1 / 2 0 0 9



|



I



VERBRAUCHERRECHT AKTUELL nestor-Transparenzanalyse Das Forschungsinstitut für neue Alterssicherungssysteme und Rechtsbiometrik (nestor) in der Humboldt-Universität zu Berlin stellt in Zukunft eine netzbasierte Transparenzanalyse zur Verfügung. Analysiert wird die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zur Transparenz von Allgemeinen Geschäftsbedingungen in verschiedenen Lebensbereichen. Das nestor-Institut analysiert in einem ersten Schritt die gesamte BGH-Rechtsprechung zum Transparenzgebot (§ 307 BGB) aus der Perspektive von Allgemeinen Versicherungsbedingungen. Diese kann ab sofort auf den Internetseiten des Institutes unter http://www.nestor.hu-berlin.de abgerufen werden. Ziel dieser Transparenzanalyse ist es, den Nutzern der nestorPlattform einen umfassenden und vollständigen – gleichzeitig aber knappen und kurzen – Überblick darüber zu verschaffen, welche Klauseln von der Rechtsprechung des BGH für transparent und welche für intransparent gehalten wurden. Dabei werden die Gründe, die die Entscheidung des BGH leiten, so aus dem Urteil gefiltert, dass die Nutzer bereits nach wenigen Augenblicken wissen, aus welchem Grund das Gericht eine bestimmte Klausel für transparent bzw. für intransparent hielt. Auf diese Weise wird es denjenigen, die AVB entwickeln oder anbieten oder nachfragen, möglich, zu überprüfen, ob die Grundregeln des Transparenzgebotes mit Blick auf zu prüfende Allgemeine Versicherungsbedingungen eingehalten sind. Gleichzeitig können die Nutzer erkennen, welche Klauseln von der Rechtsprechung des BGH bisher als problematisch/unproblematisch eingeordnet wurden und ob es bestimmte Versicherungszweige gibt, die aus der Perspektive des Transparenzgebotes eher problematisch oder eher unproblematisch sind. Das nestor-Forschungsinstitut wird die Transparenzanalyse für den Versicherungsbereich von nun an kontinuierlich fortführen und anhand der jeweiligen Rechtsprechung des BGH aktualisieren. Geplant ist darüber hinaus, Transparenzanalysen vergleichbarer Art für weitere Lebensbereiche zur Verfügung zu stellen. Die Analysen für Kredit- und Bürgschaftsverträge stehen kurz vor dem Abschluss. Mit einbezogen werden sollen auch Bauverträge und Mietverträge. Mittelfristig soll die Klauselrechtsprechung der verschiedenen Lebensbereiche einer Vergleichung unterzogen werden. Ziel ist es, auf der Grundlage dieser Vergleiche die Grundstrukturen für transparente bzw. intransparente Klauseln herauszuarbeiten und auf etwaige Widersprüche in der Klauselrechtsprechung des obersten deutschen Zivilgerichtes hinzuweisen. Die Analyse wird bewusst auf die Rechtsprechung des BGH beschränkt, weil diese für die Klauselverwender in der Bundesrepublik Deutschland von grundlegender Bedeutung ist. Dies schließt nicht aus, dass in begründeten Einzelfällen auch einmal ein instanzgerichtliches Urteil in die Analyse mit aufgenommen wird. Für weiterführende Hinweise und Anregungen dankt Ihnen das nestor-Team. Quelle: http://www.nestor.hu-berlin.de
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Verbraucherzentrale Bundesverband fordert besseren Anlegerschutz noch in dieser Legislaturperiode Die durchschnittliche Rendite der Geldanlagen deutscher Verbraucher fiel im Zeitraum 1997 bis 2007 negativ aus. Zu diesem Ergebnis kommt eine veröffentlichte Analyse des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv). Demnach wurden den Verbrauchern immer risikoreichere Anlageprodukte mit hohen Renditeerwartungen verkauft, die sich unterm Strich nicht erfüllt haben. Für den Bundesverband ist die Studie ein Indiz für eine verfehlte Beratungspraxis, die vor allem durch Provisionen, nicht aber durch die Bedürfnisse der Kunden gesteuert wird. „Wer sein Geld auf das Sparkonto gelegt hat, statt der Anlageempfehlung des Finanzberaters zu vertrauen, ist besser gefahren“, bringt Vorstand Gerd Billen das Ergebnis auf den Punkt. Überraschend ist das Ergebnis einer parallel in Auftrag gegebenen Umfrage: Demnach bezeichnen 80 Prozent der Befragten das Vertrauen zur ihrer Bank als gut bis sehr gut. „Beratung muss besser, fairer, objektiver und transparenter werden“, sagt Billen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband fordert den Deutschen Bundestag auf, noch in dieser Legislaturperiode die Qualität der Beratungsleistungen der Banken zu verbessern. „Als gäbe es keine Finanzkrise, dümpelt der Anlegerschutz weiter vor sich hin“, konsterniert Billen. Gelegenheit zur Verbesserung, bietet der morgen im Finanzausschuss des Bundestages zur Debatte stehende Entwurf des Gesetzes zur Fortentwicklung des Pfandbriefrechts. Billen: „Wir brauchen nicht erst morgen, sondern jetzt einen Rahmen, der Druck auf Banken im Sinne zuverlässiger Empfehlungen ausübt.“ Daran müssten auch die Banken ein existenzielles Interesse haben. Die aktuelle Studie belegt, dass die Anlageentscheidungen der Deutschen immer riskanter werden, obwohl nach wie vor die Sicherheit an oberstes Stelle steht. „Die Lehman-Geschädigten, bei denen Risiken verschleiert und Renditen schön geredet wurden, sind ein gutes Beispiel“, sagt Billen. Insgesamt sprechen die Zahlen für sich: In den letzten zehn Jahren erreichten die deutschen Verbraucher mit ihren Geldanlagen im Durchschnitt nicht einmal den Kapitalerhalt. Das spiegelt sich in der Rendite wider, welche die privaten Haushalte in der Zeit von 1997 bis 2007 insgesamt mit ihrer Geldvermögensbildung erzielten: nominal magere 0,7885 Prozent. Nach Abzug der Inflationsrate ist diese Rendite negativ. Verbraucher erzielten im Schnitt der letzten zehn Jahre real Vermögensverluste von bis zu 1,2 Prozent. Billen kritisiert: „Ein Teil dieser Verluste ist ohne Gegenwert in Provisionen und Gebühren und damit in die Taschen der Banken und Vertriebe geflossen.“ Neben klaren rechtlichen Rahmenbedingungen für eine bessere Beratungsleistung der Banken fordert der Verbraucherzentrale Bundesverband die Stärkung der produkt- und anbieterunabhängigen Anlageberatung. „Der Ansturm auf unsere Finanzhotline und die Nachfrage in den Beratungsstellen zeigt die Notwendigkeit neutraler Beratungsstellen“, sagt Billen. Bestätigt wird dies durch die parallel zur Studie durchgeführte Meinungsumfrage. Demnach wünschen sich mehr als 50 Prozent der Befragten eine unabhängige Beratung. 41,8 Prozent würden diese am liebsten bei den Verbraucherzentra-
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len in Anspruch nehmen. Das Bedürfnis nach einer von Banken unabhängigen Finanzberatung zeigt, dass die laut Umfrage nach wie vor hohe Zufriedenheit der Verbraucher mit ihrer Bank nicht unumstößlich ist. „Dieser Vertrauensvorschuss wird schnell schwinden, wenn Banken und Politik jetzt nicht rechtzeitig gegensteuern“, sagt Billen.



Angebot, weil die Gratis-Leistung ohne Telefonanschluss nicht genutzt werden könne. Werde nur ein Teil einer Leistung unentgeltlich angeboten, so bestehe die Gefahr, dass der Verbraucher über den tatsächlichen Wert des Angebots unzureichend informiert werde.



Damit der Produktverkauf durch Banken und Vertriebe künftig deutlich stärker am Bedarf der Verbraucher orientiert wird, fordert der Verbraucherzentrale Bundesverband, den gesetzlichen Rahmen anzupassen. Banken müssen sauber und bedarfsorientiert beraten. Folgende Punkte sind anzupassen: – Beweiserleichterung: Um sicherzustellen, dass Banken und sonstige Vertriebseinheiten Verbrauchern nur geeignete Produkte verkaufen, müssen sie einem gewissen Druck unterstellt werden. Momentan trägt allein der Anleger die volle Darlegungs- und Beweislast dafür, falsch beraten worden zu sein. Da es dem Anleger kaum möglich ist, diesen Beweis zu erbringen, kann er seine Ansprüche meist nicht durchzusetzen. Erforderlich ist deshalb eine Umkehr der Beweislast, wonach der Berater beziehungsweise das Finanzinstitut den Nachweis führen muss, dass anleger- und anlagegerecht beraten wurde. – Dokumentationspflicht: Die Einführung einer verpflichtenden und dem Kunden auszuhändigenden Dokumentation des Verkaufsgespräches, die das Gespräch klar und unverzerrt widerspiegelt, kann das Risiko einer Falschberatung – sowohl für den Verbraucher als auch für die Bank – minimieren. – Verlängerung der Verjährungsfristen: Verbraucher benötigen faire Möglichkeiten, bei einer falschen Anlagenberatung Schadensersatzansprüche durchsetzen zu können. Hierfür ist es unerlässlich, die vom Bundesjustizministerium vorgesehene Verlängerung von Verjährungsfristen noch in dieser Legislaturperiode umzusetzen. Derzeit verjähren Ersatzansprüche innerhalb von drei Jahren ab Kauf einer Anlage. Künftig sollen Verbraucher maximal zehn Jahren Zeit haben, einen Anspruch geltend zu machen.



Quelle: Beck-aktuell, v. 11.12.2008



Quelle: Pressemitteilung, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), v. 16.12.2008



BGH: Werbung mit „Telefonieren für 0 Cent!“ ist intransparent



BGH: Umtausch defekter Geräte muss kostenlos sein Nutzungsentschädigung muss erstattet werden Im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung dürfen Verkäufer beim Austausch eines fehlerhaften Produktes keine Nutzungsentschädigung verlangen. Bereits geleistete Zahlungen müssen erstattet werden. Mit dem Urteil gab der Bundesgerichtshof einer Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbandes gegen die Quelle AG statt. „Verbraucher haben Anspruch auf fehlerfreie Produkte. Stellt sich im Laufe der Nutzung ein Fehler heraus, der von Anfang an vorlag, darf den Kunden durch den Austausch kein finanzieller Nachteil entstehen“, bekräftigt Helke Heidemann-Peuser, Leiterin des Referats Kollektiver Rechtsschutz im Verbraucherzentrale Bundesverband den Urteilsspruch. Verbraucher, die eine Nutzungsentschädigung bei dem Austausch eines fehlerhaften Produktes zahlen sollen oder Erstattungsansprüche geltend machen wollen, können sich in den Beratungsstellen der Verbraucherzentrale über ihre rechtlichen Möglichkeiten informieren: www.verbraucherzentrale.de Im konkreten Fall war 17 Monate nach dem Kauf eines defekten Backofens die Emailleschicht abgeplatzt. Quelle erkannte den Anspruch auf Gewährleistung an. Da eine Reparatur nicht möglich war, musste der Backofen durch einen neuen ersetzt werden. Zur Verwunderung der Kundin verlangte der Konzern für die Dauer der Nutzung des fehlerhaften Gerätes eine Entschädigung in Höhe von zunächst etwa 120 Euro. Nach Einwänden der Verbraucherin reduzierte das Unternehmen die Forderung auf knapp 70 Euro. Der Verbraucherzentrale Bundesverband brachte den Fall 2004 vor Gericht und forderte den gezahlten Betrag für die Verbraucherin nun erfolgreich zurück.



Die Deutsche Telekom hatte im Jahr 2003 für ihren „XXL“Tarif mit dem Slogan „Telefonieren für 0 Cent!“ geworben und lediglich in einem Sternchenhinweis klargestellt, dass dabei dennoch die monatlichen Grundgebühren für den Telefonanschluss anfielen.



Der Bundesgerichtshof hatte zuvor den Europäischen Gerichtshof (EuGH) angerufen, da ein Urteil ohne eine Auslegung der EU-Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf (1999/44/EG) nicht möglich sei. Im April dieses Jahres entschied der EuGH, dass die Herstellung des vertragsgemäßen Zustands einer Ware unentgeltlich erfolgen muss und deshalb Wertersatz für die Nutzung eines mangelhaften Produkts nicht verlangt werden darf. Auf dieser Grundlage sprach der Bundesgerichtshof jetzt den Zahlungsanspruch zu und verurteilte das Unternehmen zugleich, derartige Forderungen nicht mehr zu erheben. (BGH, Urt. v. 26.11.2008, Az.: VIII ZR 200/05, EuGH, Urt. v. 17.04.2008, Az.: C-404/06)



Der BGH bejahte einen Verstoß gegen die Preisangabenverordnung, weil die Werbung nicht den Endpreis der angepriesenen Leistung nenne. Beworben werde ein einheitliches



Quelle: Pressemitteilung, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), v. 27.11.2008



Telekommunikationsunternehmen dürfen nicht isoliert mit kostenfreiem Telefonieren werben, wenn aus der Werbung nicht deutlich erkennbar wird, dass das Angebot nur in Verbindung mit einer monatlichen Grundgebühr gilt. Dies habe der Bundesgerichtshof entschieden, meldete die Wettbewerbszentrale am 04.12.2008 (Urt. v. 17.07.2008; Az.: I ZR 139/05)
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Finanzkrise und Verbraucherschutz Prof. Dr. Udo Reifner, Hamburg



1. „Finanzkrise“ verwies als Wort des Jahres 2008 das „Abzocken“ auf den zweiten Platz. Auch in Frankreich, Italien und dem angelsächsischen Raum (crise financière/crisi financiaria/financial crisis) ist sie weltweit Synonym für das, was mit einer „Wucherkreditkrise“ („Subprime crisis“) in den USA begann. Nach Wikipedia bezeichnet „die Krise (êñßóéò, krísis ursprünglich „die Meinung“, „Beurteilung“, „Entscheidung“, später mehr im Sinne von „die Zuspitzung“) eine problematische, mit einem Wendepunkt verknüpfte Prof. Dr. Udo Reifner, Hamburg Entscheidungssituation“. „Financie“ (frz)1 wurde 1341 erstmals für „Darlehensgeschäft, Zins, Wucher, Betrug“ erwähnt, bevor es im 19. Jahrhundert die Gesamtheit der Bankleute („Finanzkapital“) bezeichnete. Es umfasst „un négoce d’instruments et de transfert des anticipations de revenus et de risques“ zu deutsch alle „Geschäfte, die Geldeinkommen und Risiken antizipieren“. Beides zusammen beschreibt eine Zuspitzung (Krise) bei den Schulden (creditum) kurz: die Überschuldung. Überschuldung kennen wir in Afrika und Südamerika, bei unseren Kommunen und Bundesländern, bei vier Millionen privaten Haushalten und 800.000 Kleinunternehmern. Aber das ist keine Finanzkrise. Erst seitdem die Banken über Geldmangel klagen haben wir eine Finanzkrise und zum ersten



Mal auch eine Strategie, sie zu überwinden. Überschuldete (Großunternehmen und Banken) brauchen Geld. Die alten Überschuldeten sind gefragt, den neuen Mitgliedern im Club das Geld zu geben. Mit stillen Beteiligungen, Verstaatlichung der Schulden für 100 Mrd. B mit Bürgschaften für 400 Mrd. B. Ist das so richtig? Geld wurde als Tauschmittel für die Kaufgesellschaft geschaffen. Es ist heute zum Mittel für den Zeitausgleich bei ungleichzeitiger weltweiter kombinierter Arbeit in der Dienstleistungsgesellschaft geworden. Alle Finanzdienstleistungen sind „Kredite“ (Aktien, Sparbücher, Darlehen, Schuldverschreibungen, Abzahlungen, Überziehungen etc.), bei denen für den Ausgleich der Zeitunterschiede ein angemessener oder ein wucherischer Geldausgleich verlangt wird: Zins, Rendite, (Dis)Agio, Dividende, Kurssteigerung, „Gebühr“, „Entgelte“ und „Provisionen“ und bei denen ein Ausfallrisiko besteht, das man entweder im Entgelt mitbezahlt (Risikoanteil), zwischen allen potenziell Betroffenen streut (Versicherung), mit Abschlag an andere verkauft (MBS, ABS, Inkassozession) oder abgespalten mit hoher Gewinnchance an risikofreudige Besitzer verzichtbaren Vermögens verkauft (Future, Option, Zertifikat, strukturiertes Papier). Alle Kredite der Welt haben gemein, dass der Kreditgeber für den Verzicht auf die Zeit (sofortige Nutzung) am Nutzen anderer partizipiert. Seine Zinsen, Dividenden etc. sind der Vorteil, den der Kreditnehmer durch Nutzung dieser Werte mit seiner Arbeit oder durch Produktion, Erfindungsreichtum oder auch Ausbeutung Dritter erzielt. In der stillen Beteiligung am Geschäft des Onkels hat der Neffe dies noch deutlich vor Augen ebenso wie der Großvater es versteht, wenn er 1



http://www.koeblergerhard.de/der/DERABK.pdf
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dem Sohn für das Auto Geld vorschießt, damit dieser eine Stelle außerhalb antreten kann.



renditen und Betrügereien der Vergangenheit und ermutigen damit alle so weiter zu machen.



Überschuldung hat nur zwei denkbare Ursachen: entweder der Kreditnehmer konnte den erhofften Wertzuwachs nicht erreichen, weil Unglück, Ungeschick oder Unvorhergesehenes ihn oder sie bei der Investition behinderten oder aber der Kreditgeber forderte mehr als die reale Investition überhaupt erwirtschaften konnte, was unsere Vorfahren schon vor Aristoteles als Wucher bezeichneten. Doch die Einsicht ist uns verloren gegangen. Die Inkarnation der Ignoranz sind die Banken, die selbst nichts real erwirtschaften sondern als Vermittler zwischen Kreditgebern und Kreditnehmern den Kredit so auseinandergerissen haben, dass der Anleger heute nicht mehr weiß, dass er Kreditgeber ist und nur von der Investition der Kreditnehmer in der realen Wirtschaft lebt. Die Banken haben uns suggeriert, dass 25 % Eigenkapitalrendite in einer Wirtschaft, deren Wachstum um den Nullpunkt oszilliert, ohne Raub möglich ist. Natürlich gibt es reale Kurssteigerungen um ein Vielfaches, aber insgesamt können die Anleger nicht mehr verdienen als aus den Kreditnehmern (Unternehmen, Verbraucher und Staat) herausgeholt oder herausgepresst werden kann.



Es hat in der Tat keinen Zweck, den betrügerischen Lokführer ohne Lizenz und ausreichende Kenntnisse noch vor Erreichen des Ziels beim Durchqueren der Wüste abzulösen. Zähneknirschend wird man die Rettungsaktionen billigen müssen. Aber die Aussicht, mit demselben Scharlatan auf dieselbe Art und Weise später die Rückreise anzutreten, ist kaum erträglich.



Beim einzelnen Anleger sieht es, wie uns die Abspaltung der Betriebswirtschaftslehre aus der Nationalökonomie lehrt, anders aus. Nicht nur aus Wucher sondern auch aus dem Anteil anderer („geprellter“) Anleger kann er verdienen. Das „Abzocken“ wurde mit Schneeballsystemen und Scheinproduktionen der dot.com-Industrie, mit fingierten Gewinnen und gefälschten Bilanzen zum so gut bezahlten Volkssport, dass man die willfährige Finanzwissenschaft und Wirtschaftspresse gleich mit für den Verlust an Realitätsbezug entschädigen konnte. Erst die Banken aber haben uns gezeigt, dass die Vermittlertätigkeit selbst das lukrativste Geschäft ist. Auf dem Weg vom Kreditgeber zum Kreditnehmer und zurück haben sie Milliarden eingesteckt und sich zum Hauptverdiener in der Scheinwelt des Geldes entwickelt. Dabei hatten sie nur einen kurzen Weg zum Selbstbetrug. Der Hunger nach Rendite, der keinen realen Kreditnehmer mehr fand, erfand den Kredit an andere Kreditgeber, die das Geld auch nur verleihen wollten. Der Markt wurde unendlich groß und zirkulär. Erträge wurden nur gutgeschrieben, sodass niemand merkte, dass die Göttinger Gruppe oder der ehemalige Chef der New Yorker Börse die $50 Mrd. eingezahlter Kredite nur dem Anschein nach Erträgen gutschrieb. Dieser gigantische Selbstbetrug brauchte eine Religion- den Neoliberalismus. 2. Wenn an dieser Analyse „etwas dran ist“, dann machen wir zur Zeit alles falsch. Wir beweinen den Betrug der Kreditgeber (Anleger) untereinander, pumpen noch mehr Geld zu den treulosen Vermittlern, erklären sie zum Rückgrat unserer Wirtschaft, ohne die wir nicht leben können und garantieren mit dem Schweiß der Steuermillionen die Abzocke, Traum-
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Deshalb müssen wir das System sanieren. Zuerst brauchen wir eine Wirtschaft, die real wieder etwas produziert. Die kontrollierte Inflation ist dabei der Preis des Realitätsgewinns, weil sie die Geldscharlatanerie bestraft. Mit Kfz-Steuerbefreiung, Kilometerpauschale und Smogbefreiung sowie Subventionen für die Irrfahrt der Autoindustrie werden wir den wertvernichtenden Klimawandel kaum aufhalten. Wir müssen ferner dafür sorgen, dass alle vorhandene Arbeitskraft gut ausgebildet und produktiv Verwendung findet und das Heer derjenigen, das heute nur den Betrug, den Schein des Ertrages kennt, sinnvolle Tätigkeiten ausübt. Vermittlung ist wichtig, aber sie muss reale Prozesse verbinden. Weiter müssen wir die Finanzkrise der privaten Haushalte, des Staates, des Mittelstands und der Dritten Welt bekämpfen, damit sie produktiv werden können. Neben dem Schuldenerlass für die Ärmsten muss der Wucher effektiv bekämpft werden. Das neue Kreditrecht und unsere geltende Rechtsprechung ist ein Schlag ins Gesicht für alle die dies anstreben. Sinnvolle Regelungen wie das pfändungsfreie Konto liegen auf Eis. Staatliche Kreditgarantien für risikobehaftete Kreditnehmergruppen sind dringend erforderlich und produktiv. Weiter sollten wir die Vermittlertätigkeit der Banken dort begrenzen, wo sie sich nur aufdrängt (Entstaatlichungsstopp in Brüssel). Der Staat sollte einfache Kredite und einfache Einlagen der Bürger, Kommunen und aus dem eigenen Haushalt selbst nehmen und geben können, um der Ausbeutung der lebenswichtigen Funktionen durch irrationalen Profithunger zu entgehen. Darüber hinaus muss der Betrug in der Kreditvermittlung der Banken eingedämmt, bestraft (Anlegerschutz), aufgedeckt (Verbraucherschutzbehörde, Wirtschaftsstaatsanwaltschaft) und verhindert (Herstellung von Rechtsstaatlichkeit in den Steuer- und Betrugsenklaven vor allem des Commonwealth) werden. 3. Sozialer Verbraucherschutz ist dabei an der Quelle des Reichtums. Verbraucher decken frühzeitig auf, wo in Banken Scheingeschäfte, Gier und Betrug zur Regel werden. Sozialer Verbraucherschutz saniert die Arbeitskräfte und Familien als Grundlage unserer Gesellschaft. Sozialer Verbraucherschutz schafft ein Bewusstsein über Wucher und darüber, dass Kreditgeber nur das einnehmen können, was die Kreditnehmer erwirtschaften. Die Finanzkrise ist eine Krise der Überschuldung. Packen wir es an.



AUFSÄTZE



Verbraucherschutz und Neo-Liberalismus DCFR, EU-Verbraucherrichtlinien und die Kritik Stürners Prof. Dr. Udo Reifner, Hamburg



Wurde Verbraucherschutz in der Diskussion der 1970er Jahre ähnlich wie am Anfang des Jahrhunderts im Miet- und Arbeitsrecht noch als sozialistischer Angriff auf Einheit und Gleichheit des Zivilrechts angesehen, der die Rechtsperson des §1 BGB der Ungleichheit zwischen Verbraucher und Unternehmer opfere1, so hat er sich inzwischen zum Paradepferd europäischer Rechtsvereinheitlichung und zum Grundpfeiler des Zivilrechts entwickelt, sodass Canaris2 davon sprechen kann, dass eigentlich das gesamte Zivilrecht Verbraucherrecht und das Recht der Unternehmen nur der Spezialfall sei.



A. Verbraucherschutz I.



Verbraucherrechtsrichtlinienentwurf vom 08.10.2008



Die Europäische Kommission hat jetzt den Acquis Consommation in einer eigenen Richtlinie zusammengefasst und behauptet damit ein konsistentes EU-Verbraucherschutzrecht vorzulegen, das so zur Grundlage eines zukünftigen europäischen Vertragsgesetzbuch werden soll. Nachdem sich die vielfältigen Versuche, – die gemeinsamen Prinzipien des europäischen Vertragsrechts herauszufiltern und darauf eine für Zivilrecht wie Common Law einheitliche Schuldrechtslehre aufzubauen, die den Ansprüchen einer begrifflichen Klarheit und Dogmatik gewachsen ist, – angesichts des vor allem französischen Widerstandes, als undurchführbar erwiesen haben, hat der Erfolg der Verbrauchsgüterrichtlinie 1999/44/EG beim Eindringen ins Herz der Zivilrechtskodifikationen der Mitgliedsstaaten die Befürworter eines rein EUrechtlichen Vereinheitlichungsansatzes („28th Regime”) zu dieser Kehrtwendung veranlasst. Die Generaldirektion Verbraucherschutz erhielt eine Abteilung Vertragsrecht unter Dirk Staudenmayer, die seither mit Maximalharmonisierung, gegenseitiger Anerkennung und informationstheoretischen Nutzermodellen das Europäische Vertragsrecht durchzusetzen versucht. Mit der Zusammenfassung der kaufrechtlichen „Haustürwiderrufsrichtlinie“ 85/577/EWG, der „Klauselrichtlinie“ 93/13/EWG, der „Fernabsatzrichtlinie“ 97/77/EG und der „Verbrauchsgüterkaufrichtlinie“ 1999/44/EG im Entwurf für eine neue „Verbraucherrichtlinie“ vom 08.10.2008, die zum einen den „Schutz“ als Element des Verbraucherrechts aufgibt, zum anderen aber die Mindestharmonisierung in eine Vollharmonisierung überführt, wird das Kaufrecht trotz der Entwicklung zur Dienstleistungs- und Kreditgesellschaft wieder als unumschränkter ideologischer Herrscher der Marktwirtschaft inthronisiert. Um diese Ideologie ebenso wie schon in den allgemeinen Teilen des französischen und italienischen Verbrauchergesetzbuches plausibel zu machen, zahlt man einen hohen Preis: Die dominierenden Rechtsverhältnisse der



modernen Dienstleistungs- und Kreditgesellschaft bleiben ebenso ausgespart, wie dies 1900 beim BGB der Fall war. Das EU-Vertragsrecht ist Kaufrecht. Arbeitsrecht und Verbraucherkreditrecht, Wohnraummietrecht und die anderen sozialen Dauerschuldverhälnisse in den Bereichen Bildung, Massenkommunikation, Versorgung mit Elektrizität, Wasser und Wärme bleiben vor der Tür.3 Die Verknüpfung von Konsum und Arbeit mit den Lebenszyklen und dem sozialen Umfeld der Menschen bleibt ebenso ausgesperrt wie Arbeitslosigkeit, Überschuldung, Obdachlosigkeit und das Elend in der fremdbestimmten Massenkommunikation. In den sozialen Dauerschuldverhältnissen würde allzu deutlich werden, wie überflüssig ein Widerrufsrecht oder die Informationsflut bei Vertragsabschluss angesichts der sich weiter verengenden Wahlmöglichkeiten bei Arbeit, Wohnung und Konsum wären. Die sozialen Dauerschuldverhältnisse werden daher auch im Draft Common Frame of Reference ebenso ausgespart, wie in dem Gutachtenauftrag zum Acquis der EU-Kommission und in den verbraucherpolitischen Leitbildern oder anderen Konzepten der Marktrechtsvereinheitlichung der EU. Das „Weltbild des bürgerlichen Rechts“ (Sinzheimer) der isolierten Spotverträge, deren sozialer Inhalt sich allein durch den Markt und die Wahlfreiheit der Erwerber in einem nur noch fingierten Wettbewerb Geltung verschafft, feiert im Verbraucherrecht seine ideologischen Urstände und kann nun zum Bollwerk gegen alle Versuche ausgebaut werden, eine Responsabilisation de l’ économie oder etwa einen responsible credit zu erreichen, Wucherverbote bei Arbeit, Geld und Wohnung durchzusetzen und der Geldgier die Grenzen historisch überkommener Gesetzgebung zu setzen. Im modernen Verbraucherrecht ist der Verbraucher selbst schuld. Die Wirtschaft reagiert nur auf seine Dummheit. II. Verbraucherkreditrichtlinie 2008/48/EG Das Konzept, dass der Markt den sich verschärfenden sozialen Differenzierungen zum Trotz rechtsideologisch nur noch eine Asymmetrie kennt, den unterschiedlichen Zugang zur Information, wird besonders dort deutlich, wo mit der neuen 1



2
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Vgl. Diskussion auf dem 50. Deutschen Juristentag 1974 in Hamburg mit den Gutachten von Ulmer u. Kötz, Welche gesetzgeberischen Maßnahmen empfehlen sich zum Schutze des Endverbrauchers gegenüber Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Formularverträgen? 1974; sowie die klare Weichenstellung zwischen reinem Informationsmodell (damals als Modell der „Konsumentensouveränität” bzw. der „marktkomplementären Konzeption” bezeichnet, Reich, Markt und Recht, 1977 S. 198 ff.) und einem marktkompensatorischen, bedürfnisorientierten Verbraucherschutz (dazu Reich, a.a.O. S. 218 ff.) vor allem aber Simits, Verbraucherschutz – Schlagwort oder Rechtsprinzip?, 1976. Der Verbraucherbegriff habe nur negativ die Funktion, den Verbraucher dort aus dem Gesetz herauszunehmen, wo es um reine Wirtschaftsabläufe gehe. Canaris, AcP (200) 2000, 273, 359 ff.; zum Ganzen ausführlich Reifner, VuR Sonderheft 20 Jahre iff 2007, 12 ff. (auch erhältlich beim [email protected]). Ausführlich hierzu Reifner, VuR Sonderheft 20 Jahre iff 2007, 1 ff.
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R e i f n e r, Ve r b r a u c h e r s c h u t z u n d N e o - L i b e r a l i s m u s



Verbraucherkreditrichtlinie 2008/48/EG, die den Verbraucherschutzentwurf von 2002 in sein Gegenteil verkehrte, dem Neoliberalismus ein Denkmal gesetzt wurde. In ihrer Umsetzung in deutsches Recht füllt sie 100 Seiten und verstopft die juristische Diskussion mit einer Flut von sich wiederholenden Informationen und Bevormundungen der Verbraucher zur Kreditaufnahme, die durch ein komplexes System von undurchdringlichen Widerrufsrechten bei offenen Sanktionen begleitet wird. Das gesetzgeberische Monstrum hat – mit unzähligen kleinen Ausnahmeregelungen vom Anwendungsbereich in engem Kontakt zu jeder noch so kleinen Lobbyistengruppe – allen bisher bekannten Finanzschöpfungen nachgespürt und den Anbietern als Preis für den Verzicht auf nationalen wie europarechtlichen Verbraucherschutz aufgegeben, unzählige unsinnige Details dem Verbraucher gleich vier Mal, nämlich in der Werbung, in der Vertragsanbahnung und im Vertrag und schließlich noch in einem „vereinfachenden“ Informationsblatt zu unterbreiten. Wer die Praxis des Kreditrechts und die zu vernachlässigende Bedeutung der bisherigen Informationsrechte sowie Widerrufsrechte beim effektiven Verbraucherschutz kennt, kann der Ersetzung weit effektiverer Regeln des Schuldnerschutzes und des unlauteren Wettbewerbs nur einen fanatischen Glauben an das Informationsmodell unterstellen. Dabei werden die wichtigsten Informationen auch noch vorenthalten. Der Effektivzins verschleiert weiter den Wucher, weil die Hälfte der Zinsen über Kick-Back-Provisionen über die beigepackten Restschuldversicherungen umgeleitet werden können.4 Dieser Zinssatz bleibt zudem willkürlich, weil risikoadjustierte Preisgestaltung weiterhin einseitige Bestimmungen in letzter Minute ermöglicht. Kombiprodukte, bei denen zur optischen Zinssenkung Tilgungen umgeleitet werden, und die den Anleger am Ende als Verschuldeten belassen, müssen nur über das drohende Elend aufklären. Die wichtigste Verbraucherinformation, der Tilgungsplan, wird einer nachgelagerten Antragspflicht des Verbrauchers unterstellt, den Ketten- und open-end-Krediten, die mit jeder Umschuldung den beim Kreditgeber einbehaltenen Teil immens steigern, wird soziale Intention zur Schuldenregulierung unterstellt, über die nur und dann auch noch geringer informiert werden muss. Umgehungsgeschäfte, wie etwas das Finanzierungsleasing ohne Andienungsrecht und vor allem das Flipping und Churning mit Kreditkarten- und Kleinstkrediten, werden offiziell anerkannt und aus dem Regelungsbereich ausgenommen. Überhöhte Verzugszinsen werden zu „Überschreitungszinsen“ umdefiniert, die so für vertragliche und damit wucherische Ausnutzung der Zwangslage geöffnet werden. Das neue Verbraucherrecht, in dem konsequent in Art. 1 Verbraucher- und Schuldnerschutz als Ziel gestrichen wurden, scheut keine Kosten für Papier und Juristen, um der Kaufrechtsideologie auch im Finanzdienstleistungsmarkt materielle Gestalt zu geben: Der Markt schafft alles und das gerecht. Er braucht nur informierte Mitspieler, die ihre Entscheidungen kurzfristig widerrufen können. Angesichts der Subprime Krise und dem Berg notleidender Kredite bei steigenden alternativlosen Umschuldungen und Überschuldungen der Verbraucher ist dies ein sozialdemokratisches Lehrstück des Neoliberalismus geworden. Aber es besteht kein Grund zur Resignation. Wie bei allen ideologischen Übertreibungen entwickelt sich auch in ihr die dialektische Chance vom Umschlagen der Quantität in eine neue Qualität, bei der die Gerichte gezwungen sein könnten,
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das Informationstheorem, ebenso wie schon bei sittenwidrigen Krediten, culpa in contrahendo oder schädigenden Kombinationen und ruinösen Anlagen, dem Effizienztest zu unterziehen. Die höchstrichterliche Rechtsprechung, die bei den Tilgungsverrechnungsklauseln, der Aufklärung bei Junkbonds, den Lebensversicherungskrediten im Ratengeschäft oder bei ungünstigen Umschuldungen oder Wucherzinsen aus dem trotz Aufklärung fortbestehenden Ergebnis ableitete, dass in diesen Fällen eine adäquate und den Effekt verhindernde Information über bestimmte wucherische Praktiken gar nicht möglich ist, hat schon lange aus Informationspflichten faktisch Verhaltens- und Unterlassungspflichten entwickelt, die nur durch die temporäre neoliberale Besetzung des 11. Senats des BGH unterbrochen wurde. Die neue Pflicht zur Rücksichtnahme in §241 BGB, die in §311 Abs.2 BGB für die Informationspflichten ausdrücklich relevant gemacht wurde, verlangt mehr als nur die plastische Darstellung der Nachteile, mit denen eine globalisierte Wirtschaft die Verbraucher belasten möchte. III. EU-Vertragsrechtsentwurf 2008 (Draft Common Frame of Reference) Der Acquis Consommation der EU-Richtlinien ist inzwischen auch Grundlage für das europäische Vertragsgesetzbuch geworden.5 Unter Federführung von Schulte-Nölke will der Acquis Ansatz das europäische Vertragsrecht auf den EU-Richtlinien zum Verbraucherrecht aufbauen.6 Verbraucherschutz wird dabei nur technisch verstanden i. S. des Flickenteppichs, den die entsprechend benannten EU-Richtlinien bilden. Die historisch gewachsenen Formen des Verbraucherschutzes von den Zinsverboten über den Schuldnerschutz, die ethischen, moralischen und sozialen Mindeststandards, die öffentlichrechtlichen Gewährleistungen für Gesundheit, Umwelt und Jugend sowie die wettbewerbsrechtlichen Lauterkeitskriterien bleiben außen vor. Im II. Diskussionsforum der EU-Regierungen zum Vertragsrecht, unter Leitung des BGB-Reformators Schmidt-Räntsch, wird nur noch das 1973 im Abzahlungsrecht geborene Widerrufsrecht diskutiert.7 Das von Schulte-Nölke ebenfalls geleitete EU-Projekt zum „Acquis Communautaire du droit de la consommation“8 wurde von der Generaldirektion Verbraucherschutz finanziert und koordiniert, wobei Finanzdienstleistungen ebenso wie Wohnraummiet- und Arbeitsrecht ausgeschlossen blieben. Die vier Teile seines Abschlussberichts beschränken daher auch das Verbraucherrecht auf: „A. Der Begriff des ‘Verbrauchers’, B. Der Begriff des “Unternehmers„, C. Das Widerrufsrecht und D. Informationspflichten“.9 Der wissenschaftliche Anspruch dieser Art von Verbraucherrechtstheorie wird dabei durch die Definition seines Gegenstandes im EU-Recht wie in §13 BGB treffend wiedergegeben: Verbraucher ist, wer kein Unternehmer ist – ein Pferd ist, wenn es kein Esel ist. 4 5
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Dazu Reifner, WM 2008, 2330 ff.; ders., BKR 2009 (im Druck). Bemerkenswert ist das Fehlen der Vertreter etwa aus der International Association of Consumer Law oder aus dem verbraucherrechtlichen Schrifttum in diesem wohl größten Forschungsvorhaben zum Verbraucherrecht, das vom internationalen Kaufrecht inspiriert ist. v. Bar/Clive/Schulte-Nölke, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, 2008 Einleitung Nr. 58 (Draft Common Frame of Reference (DCFR). Révision de l’acquis consommation, abzurufen unter: http://www.bundesjustizministerium.com/files/-/2252/Resume_forums_fr.pdf. In Deutsch abzurufen unter: http://www.eu-consumer-law.org/index_ de.cfm. Universität Bielefeld (Hrsg.), EU-Verbraucherrechtskompendium, (Leitung Schulte-Noelke, Mitarbeiter Twigg-Flessner, Ch. Ebers,M.; Börger, A. Fischer, Sandra; Meyer, Leonie; Scheuren-Brandes).



R e i f n e r, Ve r b r a u c h e r s c h u t z u n d N e o - L i b e r a l i s m u s



Was in Italien und Dänemark noch im PECL als interkultureller Forschungsansatz begann, wurde unter neuer deutscher Führung auf ein quasi-mathematisches Gebäude kaufrechtlicher Denkmuster im „Nicht-Unternehmer-Recht“ reduziert, finanziell gefördert aus den Forschungsprogrammen der EU sowie der Deutschen Forschungsgemeinschaft.10 Das deutsche BGB von 1900/2002 aber auch der französische Code Civil (1807), der italienische Codice Civile (1942) und das niederländische Burgerlijk Wetboek (1992) haben dem Werk seine Struktur gegeben. Der allgemeine Teil des Schuldrechts ist um die Rechtsgeschäftslehre des ersten Buches des BGB erweitert in den Büchern 1-3 (1. Allgemeines, 2. Verträge, 3. Rechte und Pflichten) niedergelegt, bevor entsprechend dem Besonderer Teil des Schuldrechts einige modernisierte „Modellverträge“ im vierten Buch ihren Niederschlag gefunden haben. Auf das Verbraucherdarlehen müssen wir noch ebenso warten wie auf das Arbeits- und Wohnraummietrecht. Die Wohnung erscheint als Sache („Lease of goods“) und im Abschnitt C über die „Services“ (IV.C.1:101 ff) fehlt der Arbeitnehmer. In den drei letzten Büchern finden sich die gesetzlichen Schuldverhältnisse. Der Schein dieser Systematik trügt aber. Nicht das Zivilrecht mit seinem Gerechtigkeitsgehalt dispositiven Gesetzesrecht (§307 Abs.2 BGB), seinen guten Sitten (§§138, 826 BGB) und seinem Schuldner-, Arbeitnehmer- und Mieterschutzrecht, sondern ein dem Prinzip sozialer Rücksichtnahme feindlich gegenüberstehendes Common Law hat den Sieg davongetragen. Der Sprachvorteil einer von philosophischer Begrifflichkeit verschonten Weltwirtschaftssprache, der sich im rein englischen Erstentwurf sowie in der Kommunikationssprache der Gruppe niederschlug, hat Common-Law-Erfahrung prämiert. Seine Verdienste um oder je nach Standort auch sein sozialer Schrecken in Globalisierung und Herstellung großer Märkte auf den neuen Kontinenten sowie seine Dominanz in den internationalen Handelsabkommen hat ihm den Sieg gesichert, nachdem die Wirtschafts- und Rechtssprache11 in den EU-Verbraucherschutzrichtlinien, die die Basisstruktur bilden sollten, im Stile des Common Law aufbereitet wurden. Der DFCR ist im Gefolge des EU-Verbraucherrechts ein internationales Kaufgesetzbuch zur Regelung punktueller Tauschakte zwischen Individuen geworden, die, anstatt mit Bedürfnissen mit Gewinninteressen begabt, nicht mehr Hunger, Sehnsucht oder Entbehrung sondern nur noch einen Mangel kennen, den Informationsmangel. Der Dualismus zwischen Verantwortung (für das erzielte Ergebnis) und Fairness (im Verfahren), Wucher und Irrtum, guten Sitten und Treu und Glauben, ordre public, gesetzlichem Verbot und Vertragsfreiheit, zwingendem und dispositivem Recht, sozialem und informationellem Verbraucherschutz ist aufgegeben. Der Markt muss nur noch fair („good faith and fair dealing“ I.-1:102; II.-1:102; III.-1:103;106), transparent und rechtssicher funktionieren. In Annex I wird „good and fair dealing“ einem „objektiven Verhaltensstandard“ zugeordnet, während „good faith“ als „subjektive Einstellung, die oft durch das Fehlen von Wissen über Umstände bestimmt sei, die wenn sie bekannt wären, die moralische Einordnung des Verhaltens geändert hätten“,12 angesehen wird. Die guten Sitten seien doppelt interpretierbar13: als Treu und Glauben (Fairness) oder als gute Sitten (good faith).14 Einige sähen es als Grundprinzip, das sein „Ziel in sich selber trage“, andere sähen es als „Rechtstechnik, um faire und effiziente Ergebnisse zu erzielen.“ Der Text entscheidet sich für
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das Letztere, wenn er als Beispiel anführt, dass man nicht von „guten Handelsbräuchen abweicht, bei denen eine Partei unfaire (!) Vorteile über die andere erreicht“ (Einleitung Nr. 33). Guter Glaube wird beschwichtigend zum allgemeinen „Grundprinzip“ erklärt („may be called fundamental“), obwohl in Nr. 73 der Einleitung zutreffend festgestellt wird, dass die Länder des Fairnessprinzips dies nicht so anerkennen, wie dies für die guten Sitten der Fall ist.15 Der nationale Gesetzgeber müsse es daher explizit in den Text hineinschreiben oder seine Umsetzungen normieren (Nr. 73). Im AGB-Recht und beim informationellen Verbraucherschutz (consumer acquis) ebenso wie bei „vorvertraglichen Informationspflichten“ sei dies bereits der Fall. Treu und Glauben werden somit ebenfalls auf das Informationsmodell reduziert. Nr. 22 der Einleitung kennt neben den „mehr formalen Zielen“ wie „Rationalität, Rechtssicherheit, Voraussehbarkeit und Effizienz“ auch materiale Ziele wie „Gerechtigkeit, Freiheit, Menschenrechte, wirtschaftliche Wohlfahrt, Solidarität und soziale Verantwortlichkeit“ sowie „Erhaltung kultureller und linguistischer Vielfalt“. Ihnen wird aber das Ziel der „Förderung des Binnenmarktes“ im Zivilrecht auf gleicher Ebene zugeordnet. Während Wohlfahrt und Solidarität nicht das meinen, was sie in der Sprache aussagen, bleibt der einzige begriffliche Anhaltspunkt für „soziale Verantwortung“ ohne Bodenhaftung, weil sein Einfallstor ins Vertragsrecht, die „guten Sitten“, im Text selbst fehlt. Die Einschränkungen der Vertragsfreiheit, begrenzt durch das Prinzip der „minimum intervention“ (Nr. 28), werden nicht auf der Verletzung materialer Prinzipien sondern auf „asymmetrischer Information“ und „ungleicher Verhandlungsmacht“ (Einleitung Nr. 27) aufgebaut. Gemeint ist immer nur das Informationsdefizit, „most common when a consumer is dealing with a business“. Das Prinzip der „wirtschaftlichen Wohlfahrt“ wird in Nr. 29 auf die „Stärkung der Marktkräfte“ und auf das individuelle Gewinnerzielungsrecht („allowing individuals to increase their economic wealth“) bezogen. Die ökonomische Analyse des Rechts wird in Nr. 30 zur gesetzlichen Aufgabe, wonach der Eingriff zugunsten schwächerer Parteien auf „Marktversagen“ (caused by inequality of information) und im Ziel auf die Herstellung von „mehr Wettbewerb und deshalb einem besseren Funktionieren des Marktes“ bezogen wird. Bei den Menschenrechten (Nr.31) wird Nicht-Diskriminierung genannt, soziale Diskriminierung bleibt dabei ausgespart. Die Erläuterung zu „Solidarität und sozialer Verantwortung“ ist schlicht. Anders als bei den anderen Prinzipien müsse hier (nur) „ein Minimum an Solidarität zwischen den Mitgliedern der Gesellschaft“ bestehen. Das bedeute im Rückgriff auf konservative Gemeinschaftsideale, dass Altruismus und Kooperation (!) möglich sein müssen. Was gemeint ist zeigt dann der Hinweis, dies verwirkliche sich in den Vorschriften über die Schenkung und in der Geschäftsführung ohne Auftrag, die im Zivilrecht allerdings nicht dazu zählen, sondern mit ihnen nur die Abweichung vom Tauschprinzip bzw. das Fehlen 10 DCFR, a.a.O. S.16 Introduction 30; kritisch dazu Stürner, Markt und Wettbewerb über alles? Gesellschaft und Recht im Focus neoliberaler Marktideologie, 2007, S.89 ff. 11 Dazu Reifner a. a. O., (s. Fn. 3). 12 „on its own refer to a subjective mental attitude, often characterices by an absence of knowledge of something which, if known, would adversely affect the morality of what is done.“ 13 DFCR a. a. O., Einführung Nr. 33. 14 Dazu die Beiträge in Brownsworth/Hird/Howells, Good Faith in Contract, Ashgate:Dartmouth 1999. 15 „it is not recognised as a general rule of direct application in the Common Law jurisdictions”.
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der consideration gemein haben. Was an Solidarität verbleibt, wird schließlich noch mit dem Prinzip der Fairness (good faith) sowie dem Prinzip der Förderung der ökonomischen Wohlfahrt identifiziert. Absatzsicherheit, Wettbewerb, Einheitlichkeit und Effizienz sollen das zukünftige Zivilrecht leiten. Die teleologische Interpretation wird durch die ökonomischen Analyse des Rechts ausgefüllt, die in Nr. 30 der Einleitung das Gesetz auf wirtschaftliche Effizienz festlegt. Mehr als eine Chance zur Selbstinformation der Verbraucher ist zur Rechtfertigung von Gewinnerzielung nicht erforderlich. Angefüllt mit Informationsrechten (II:3-101 bis 401: 5 Seiten) werden die traditionellen Vorschriften über Irrtum, Aufklärung und Haustürgeschäfte mit dem Fernabsatz unter dem Begriff der „reasonable expectations“ zusammengefasst, die die einstmals die Vertragsfreiheit begründende freie Willensbetätigung durch den Empfängerhorizont der Anbieterseite ersetzt. Dahinter sind die autoritären illiberalen Gestaltungen des deutschen Zivilrechts in den „faktischen Verträgen“, dem „sozialtypischen Verhalten“ und den „konkreten Ordnungen“ kaum verdeckt. Was der einfache Verbraucher, Arbeitnehmer, Mieter noch wollen darf, ergibt sich aus den verbleibenden Verhaltensalternativen in Dauerschuldverhältnissen. Die ausufernde Regulierung des Widerrufsrechts ersetzt die verlorene faktische Freiheit und den faktischen Schutz durch die Modellannahmen dieses Rechtsinstituts (II.-501 bis 202: 4 Seiten). Die im deutschen und französischen Recht verankerten Verantwortungsprinzipien der guten Sitten (bonnes moeurs), des gesetzlichen Verbots bzw. des ordre public werden dem nationalen Recht vorbehalten, dem man ganz generell weiterhin zugesteht, Grundprinzipien und zivilrechtlich wirksame Verbote (II.-7:301-304) zu erlassen, die der Richter jedoch abmildern oder sogar sanktionslos stellen darf (II.-7:302). Europäische Bedeutung haben sie damit nicht mehr. So wird aus dem individuellen Wucherparagraf des § 138 Abs.2 BGB, der das Prinzip der guten Sitten exemplifizierte und Pate für die weit größere Rolle des §138 Abs.1 BGB als Schranke sozialer Diskriminierung in Deutschland oder als Leitgedanke für die staatlichen Zinsobergrenzen in anderen Ländern stand, ein einfaches Fairnessgebot mit dem Verbot der „unfair exploitation“ (II.-7:207). Nach angloamerikanischem Rechtsbrauch werden die Definitionen aus ihrem Regelungskontext herausgelöst und in einem Wörterbuch der Wirtschaftsrechtssprache in Annex I ausgegliedert, wodurch nach der teleologischen auch die systematische Interpretation aus dem Kanon der juristischen Methoden zur Auslegung des europäischen Vertragsgesetzbuches verbannt erscheinen. Das Prinzip der Humanität und seine Materialisierung in den Prinzipien, die die Anpassung an die Lebensverhältnisse der Menschen verlangen, fehlt. Geburt, Krankheit, Alter, Armut, Überschuldung, soziale Schwäche und wirtschaftliche Macht, Frieden und soziale Gerechtigkeit haben auch nach den Erfahrungen mit faschistischer und stalinistischer Wirtschaft und ihrer unbegrenzten Auslegung mit Vertragsrecht nichts zu tun. Verbannt in den Anti-Diskriminierungsparagraphen hat allein Geschlecht, Nationalität und Ethnie Relevanz erhalten. Alter, politische oder sexueller Orientierung oder gar die sozialen Diskriminierungen wie in den US-amerikanischen Vorschriften aufgrund der Art des Einkommens (z. B. Sozialhilfe) ignoriert der Entwurf.16
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Der DCFR spaltet die Verbraucher in zwei soziale Hälften, die er höchst ungleich bedenkt: die Käufer und die Mieter, die Wohneigentümer und die Wohnungsmieter, die Anleger und die Kreditnehmer, die Unternehmer und die Arbeitnehmer. Das Vertragsrechtsbuch für die erste Gruppe ist vorhanden, auf das für die zweite Gruppe warten wir noch. In der zweiten Gruppe entscheidet sich aktuell allerdings die soziale Kohäsion der Gesellschaft, hier zeigen sich qualitativ wie quantitativ die Probleme, die die Zukunft Europas bestimmen und hier liegt der Regelungsbedarf der Zukunft. Wenn Europa sich nur in diesem neoliberalen Kontext als Markterweiterung zeigt, werden immer mehr Menschen auf dieses Europa verzichten wollen.



B. Neoliberalismus Was sich in den Richtlinien und Entwürfen in Brüssel artikuliert ist kein genuin juristisches Konzept, sondern es reflektiert eine Indienstnahme des Rechts für neoliberale Wirtschafts- und Sozialpolitik. I.



Neoliberalismus als Gesellschaftslehre



Deregulierung, Privatisierung, Selbstheilungskräfte des Marktes, Eigenverantwortung der Bürger, freier Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr, Bürokratieabbau, Kampf der Regulierungswut, wider den Versorgungsstaat und die Selbstbedienungsmentalität, „Geiz ist geil“, „Leistung soll sich wieder lohnen“, „Fordern (statt) Fördern“ all dies sind Stichwörter einer Ideologie des bellum omnium contra omnes, die seit Reagan, Thatcher, Pinochet erläutert durch die Chicago Boys Friedman und Posner oder in Deutschland durch Sinn, Raffelhüschen, Rürup und Straubhaar als „Neuer“ (Neo-) Liberalismus den Kapitalismus und seine Wahrnehmung geleitet und legitimiert haben. Bush, Berlusconi, Blair, Brown, Baroso haben mit den („Neuen“) Sozialdemokraten der Agenda 2010, mit New Labour und New Democrats nicht nur den traditionellen Sozialstaat in der Altersvorsorge (Rürup, Riester, Eichel), der Arbeitsverwaltung (Hartz IV), der Gesundheitsreform und im Bankensystem (Abkoppelung der Sparkassen und Landesbanken, Deregulierung der Finanzmärkte, Verbraucherkreditrichtlinie), sondern auch die politischen Parteien so „umgebaut“, dass man an ihrer Wiedergewinnung „wie am Berliner Stadtschloss“ wird arbeiten müssen. Die sozialen Kollateralschäden haben eine geteilte Gesellschaft, Kinderarmut, Immigrantenghettos und international dokumentierte Bildungsarmut bei weiten Teilen der Bevölkerung zurückgelassen und eine neue Elite hochgespült, die sich gegen die Kritik am Ausverkauf des Staatshaushaltes durch private Bankmanager sogar mit der Judenverfolgung (so Hans Werner Sinn) gleichsetzen.17



16 Antirassismus-Richtlinie vom 29.06.2000 (2000/43/EG), Rahmenrichtlinie zur Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf vom 27.11.2000 (2000/78/EG), Revidierte Richtlinie zur Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Beschäftigung und Beruf vom 23.09.2002 (2002/73/EG), Richtlinie zur Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen (KOM 2003/657 endg.). 17 Vgl. Hans Werner Sinn und die Juden – Überlegungen zur Rolle des NeoLiberalismus in der aktuellen Kreditkrise, unter: FIS ID42009, abrufbar unter: www.money-advice.net und www.verantwortliche-kreditvergabe.net.
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Der freigesetzte Kasinokapitalismus, den Luther treffender als freie Kommunikation zwischen zusammengesperrten Wölfen und Schafen beschrieb18, brachte eine erstaunliche neue Schlichtheit im Denken („Ich glaube an den Markt“). Die Wahrnehmung von Realität und mit ihr auch die sozialwissenschaftliche Forschung wurden durch ökonomische Modellannahmen zu Markt und Mensch ersetzt, die die menschliche Erkenntnis und planvolle Vorausschau, gekrönt von Nobelpreisen, einer finanzmathematischen Formalisierung unterwarf, die zwar nichts von dem was sie versprach erreichte, die dafür aber umso unduldsamer ihre Heilslehren mit Projektausschreibungskoeffizienten, Mittelsperrung und künstlicher Penurie verbreiteten. Der Verarmung der Staatswissenschaften und der Nationalökonomie in den „Economics“ folgte die Ökonomisierung des Rechts (ökonomische Analyse des Rechts) und der Sozialwissenschaften („game theory“, „behavioral economics“), die mit einer Kommerzialisierung von Kultur abgesichert wurde. Geld und Gewinn sind zum Gradmesser für Gut und Böse, Erfolg und Misserfolg und zum Bewertungsstab für den Menschen geworden. Sie beherrschen die berufliche Karriere und das Anreizsystem (Provisionen, Tantiemen, Apanagen, Gratifikationen, Boni), die Bildungschancen (Schulgeld, Studiengebühren) und den rational kalkulierbaren inneren wie äußeren Krieg. Exzellent, Elite(Universitäten), Leistungsträger, „Leuchttürme“ von „heraus- oder hervorragender internationaler Bedeutung“ sind die sinnentleerten Joker zur Legitimation ungerechter Verteilung der Ressourcen. Rationalitätsglaube, religiöser Fundamentalismus und martialische Politik haben bei der Freisetzung wirtschaftlicher Macht ebenso wie bei der Ausrottung des Bösen, des Terrorismus und des Schlechten überhaupt eine Ergänzung gefunden, die dem Jakobinertum schon nach der französischen Revolution nicht fremd war. Ihre praktischen Konsequenzen hatte die neue Denkungsart in einer ungebremsten Globalisierung, bei der alle Vermögensund Eigentumspositionen, alle Property Rights auf Rohstoffe oder den Mehrwert der Arbeit anderer in der ganzen Welt in Fonds und ähnlichen Kapitalsammelstellen eingebracht wurden, auf die dann auf Dollar, Euro oder Yen lautende Anteilsscheine in Bargeld, Wertpapieren oder Derivaten ausgestellt wurden. Die Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums konnte dadurch ohne die Hässlichkeit des Raubes durch ungleichen Geldtausch erfolgen, den unsere Vorfahren noch als Wucher brandmarkten. Die Aneignung fremder Arbeit und Ressourcen allein im und damit über das Geldsystem, die Einverleibung fremder Unternehmen, bezahlt mit deren eigenem Wert im Aktientausch oder hostile overtake und dem Wirken der auf produktiver Arbeit beruhenden Unternehmenskultur durch Finanzinvestoren, wurde einem anschwellenden Heer von Finanzjongleuren überlassen, die in New York, London, Frankfurt oder in deren Ablegern in Dublin oder auf den Caymen Inseln dafür zu sorgen hatten, dass aus Geld mehr Geld wurde, gleichgültig, was dies für die Versorgung der Menschen durch ihre Wirtschaft bedeutete. Nicht vorhergesehen wurde die Eigendynamik in dieser virtuellen Welt des Geldes, in deren Kulturlosigkeit Menschen nur überleben können, wenn sie Ersatzbefriedigungen in der Spielsucht, einer ungebremsten Gier nach immer sinnloserem Reichtum entwickeln, Machtbedürfnisse entfalten und befriedigen oder aber grotesken Konsumkult betreiben, bei der nur noch die Auffälligkeit des Konsums, nicht aber das Konsumieren selbst, Glück verheißt. Indem die nicht nur bei VW, Siemens und in den Landesbanken persönlich abgefundenen
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politischen Funktionäre diesen Jongleuren im Sale-out-leaseback-System unsere Schulen, in der spekulativen Anlage von Staatsgeldern unsere öffentlichen Banken, aber auch unsere von Finanzinvestoren betriebenen Kindergärten und privaten Bildungseinrichtungen überließen, mussten sie mit den Marktgläubigen der Wirtschaft erkennen, dass immer mehr von dem globalen Geldfonds, der den gesellschaftlichen Reichtum spiegelt und dazu Zugang verschaffen soll, von den Croupiers dieses Systems abgezweigt wurden. Die Banken wurden zu den Gewinnern eines allseits leck geschlagenen Geldsystems, das bei der Umverteilung den größten Nutzen den Umverteilern gewährte. II. Linke und rechte Kritik am Neoliberalismus Einer solchen Kritik am Neoliberalismus schließen sich Konservative ebenso wie Sozialisten häufig an, hat der Neo-Liberalismus mit dem Liberalismus doch scheinbar vieles gemein und knüpft er doch „– seinem Selbstverständnis nach – an Traditionenbestände des klassischen Liberalismus an, wenngleich er versucht ihn, unter den Bedingungen und auf der Höhe des entwickelten Kapitalismus, neu zu formulieren.“19 Bei Stürner ist der Neoliberalismus gar identisch mit dem Liberalismus. Im Text geht es um Individualismus, Markt, Wettbewerb und Staat schlechthin und nicht nur um Neoliberalismus.20 Damit erreicht diese Kritik von rechts wie von links aber eine Erhöhung des Neoliberalismus als Spielart des Liberalismus, der ihm ebenso wenig zukommt wie die Überhöhung des Stalinismus als Spielart des Sozialismus oder des Faschismus als Spielart des Konservativen. Das Andocken dieser drei autoritären Modellideologien an jeweils eines der drei großen politisch-ideologischen Konzepte der Moderne bringt eine perverse Logik hervor, die Carl Schmitt am skrupellosesten auszunutzen empfahl: Gemeinschaft durch Feindschaft.21 Neoliberalismus, Stalinismus und Faschismus leben von ihren Ab- und Ausgrenzungen und sichern sich den für das Überleben notwendigen Zusammenhalt trotz humanitätsfremder Ideale dadurch, dass sie die Feindschaft der anderen als eigene Existenzbedingung erkennen, fördern und provozieren. Der Neoliberalismus ist ebenso wenig liberal, wie, was wir an dieser Stelle nur behaupten können, der Faschismus konservativ oder der Stalinismus sozial waren. Obwohl sich Diktaturen selbst ernannter Eliten auf Liberalismus, Ständestaat oder Sozialismus beriefen und das Individuum, die Gemeinschaft oder das Kollektiv beschworen, verachteten sie doch grundsätzlich deren Grundlagen. Sie sind sich bis heute darin einig, dass die wirklichen empirisch erfassbaren und mit Wünschen, Fähigkeiten, Gebrechen und Träumen ausgestatteten Men18 „Wollte man sich darum das Wagnis zutrauen, ein ganzes Land oder die Welt mit dem Evangelium zu regieren, so ist das ebenso, wie wenn ein Hirte Wölfe, Löwen, Adler und Schafe in einem Stall zusammentäte und jedes frei unter den andern gehen liesse und spräche: “Da weidet euch und seid rechtschaffen und friedlich untereinander; der Stall steht offen, Weide habt ihr genug, Hunde und Prügel braucht ihr nicht zu fürchten.” Da würden wohl die Schafe Frieden halten und sich in dieser Weise friedlich weiden und regieren lassen; aber sie würden nicht lange leben, und kein Tier würde vor dem andern erhalten bleiben” in: Luther, Von weltlicher Obrigkeit und Wieweit man ihr Gehorsam schuldig sei, 1523. 19 Urban, a. a. O., ders. Einleitung: Was ist eigentlich Neoliberalismus a.a.O., S. 9; anders aber Urban-Zinn, a. a. O. Stichwort „Neoliberalismus“ S. 164: „Der Neoliberalismus stellt die Entartung eines sinnvollen Grundgedankens dar. (...) Neoliberalismus ist der Totalitarismus des Marktes.“ 20 Stürner, a. a. O.(s. Fn. 10), die Überschriften z. B. S. 3 ff. („Liberalisierung des Angebotswettbewerbs“), S.33 ff. („Markt- und Wettbewerbsdenkens“), S. 87 ff. („Marktidee und Marktideologie“). 21 Bennhold-Reifner, Spuren des Unrechts, 1988.
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schen nur im Modell vorkommen dürfen. Der stalinistische „Arbeiter“, das faschistische „Mitglied der Volksgemeinschaft“ und der neoliberale „Konsument“ sollen gerade nicht solidarisch, gemeinschaftlich oder individuell frei handeln und fühlen können. Der Neoliberale ist keine auf die Spitze getriebener Liberaler sondern das Gegenteil von dem, was Adam Smith zunächst in seinem Buch über den Altruismus22 entdeckte und später dann in „Wohlstand der Nationen“ ausführte: dass die Effekte des Altruismus auch über individualistische Verhaltensweisen erreicht werden können, Marktvorstellungen also sinnvolle Instrumente für gemeinwohlorientierte Verteilungen sein können aber eben doch Instrumente und nicht, wie der Neoliberalismus suggerierte, bereits das Ziel selbst sind.23 III. Rolf Stürner: „Markt und Wettbewerb über alles?“ 1. Buch und Autor Rolf Stürner24, Professor mit Schwerpunkt im Kapitalmarktund Gesellschaftsrecht in Freiburg, hat eine „Analyse der gegenwärtigen gesellschaftlichen und rechtlichen Entwicklungen“ (VI), die er unter dem Begriff des Neoliberalismus zusammenfasst, geschrieben. Zu den 360 Seiten, die sich mit der aktuellen Widerspiegelung dieser Ideologie im Recht, den Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie den Möglichkeiten seiner Überwindung auseinandersetzen, gehören 1645 Fußnoten, die, von den Zeitungsberichten, vornehmlich der FAZ, über die amerikanische und die deutsche rechtswissenschaftliche sowie ökonomische Literatur ausgehend, einen Überblick über das hierzu Geschriebene geben und dabei die vielen Details einem Konzept zuordnen, das nicht nur die Einzelheiten verständlich macht sondern auch die Konsistenz der Theorie belegt. Stürner beschränkt sich in der Tradition des deutschen Universalgelehrten nicht auf die eigene Disziplin, sondern geht bis in die Musik und Literatur mit Zitaten literarischer Klassiker des Bürgertums zu Werk, wobei für ihn Immanuel Kant eine herausgehobene Rolle zur Erklärung der geistesgeschichtlichen Grundlagen unserer Kultur spielt. Jeder Rechtswissenschaftler, Geisteswissenschaftler und Soziologe (den aktuellen Vertretern der Ökonomie dürfte Stürner kaum die Fähigkeit, diese umfassende Analyse zu verstehen, zutrauen) sollte sich der Mühe unterziehen, dieses Buch und seine Fußnoten zu studieren, um allein schon in der Differenz der Vorgehensweise die Verrohung der Sitten in der neoliberalen Wissenschaft zu erkennen und zu erahnen, die außer ihren eigenen Gedankenmodellen nichts mehr zu kennen scheint. Stürner zeigt auf, wie einfach neoliberale Denkmodelle konstruiert sind, auf die ein so komplexes formelhaftes Denkgebäude aufgebaut wurde. Er seziert das Image vom reinen „Marktmensch“ (S. 128) und die Pervertierung zur „ästhetisierenden Garnierung eines Profitmaximierungskonzepts“ (S. 130) im ethischen Investment. Man kann ihm nur beipflichten, wenn er denjenigen, die mit feierlich aufgeplusterter Stimme bei Diskussionen verkünden, sie glaubten „an die Selbstheilungskräfte des Marktes“ („I believe in markets“), Ersatzreligion „und spießbürgerlichen Materialismus“ (S. 140) unterstellt. Stürner ist erschreckt über das mit Nobelpreisen versehene „hohe Priestertum der Marktdeutung“ (S. 144) und „über die gedankliche Schlichtheit“ (S. 156) einiger Vertreter der Law- und Economics-Bewegung.25 Im Vorstellungshori-
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zont eines dem Bildungsbürgertum Humboldtscher Prägung zugehörigen Gelehrten ist die mediale Aufmerksamkeit, aber auch die Unterstützung auf höchster politischer Ebene für Thesen unfassbar, zu denen die Erreichung des Kopfrechenniveaus ausreichende Grundlage bieten würde. 2. Die Kritik In der erfrischenden Lektüre, in die Stürner seine langjährigen Erfahrungen in den USA und Europa im Bereich der Finanzmarktregulierung auch praktisch einbringt, stoßen wir auf viele Details wie etwa den merkwürdigen Auswahlprozess von Nobelpreisträgern, die fast schon korrupte Zusammensetzung von Kommissionen wie der zum Corporate Government Index oder zu Basel II und die Konzernstrategien, mit denen der Neoliberalismus gerade in Europa und den USA zum eigenen Nutzen etabliert wurde. Eher seltener dafür aber prägnant in dem durchaus rechtswissenschaftlichen bzw. philosophischen Buch sind die Passagen, in denen ökonomische und soziologische Tatbestände mit einem guten investigativen journalistischen Stil recherchiert werden. So werden die bisher in den USA gepredigten Kapitalmarktkonzepte vornehmlich in den Fußnoten mit den Fakten zu den tatsächlichen Krisen konfrontiert und Details zum Diskussionsprozess um den Verfassungsentwurf der EU aber auch zur DOHA-Runde bei der WTO sowie zur „exekutivlastigen Gesetzgebungsmaschinerie“ (S. 183) der Europäischen Kommission und des Europäischen Gerichtshofs beigebracht. Stürner verbindet mit dieser detaillierten Kritik neoliberaler oder neoökonomischer Konzepte keine Frontstellung. In seinem Bestreben, sich von sozialistischer oder linker Kritik abzusetzen, lehnt er jede Ideologisierung und jedes ideologisch aufgebaute Denksystem als verkürzend ab (z. B. S. 314). Er möchte ausgewogene Modelle zwischen „Flexibilisierung und Solidarität“, zwischen Privatisierung und staatlicher Verantwortung (S. 291) vorschlagen, die „das Extrem meiden“ (S. 311). Insofern nimmt er immer wieder die Argumente der Vertreter des Neoliberalismus ernst und relativiert seine Kritik mit Einleitungen wie „es ist sicher richtig (…)“ (S. 250) oder „es wäre völlig verfehlt (…)“ (S. 252). Flexibilisierung, Privatisierung, Kapitalisierung, Gewinnmaximierung, Freiheitserhalt durch freie Wirtschaft – all dies sind für Stürner nicht nur neoliberale Floskeln sondern auch Elemente einer modernen Gesellschaft, die er bejaht. In 1. Kapitel geht es um Rechtsentwicklungen in der Bundesrepublik, die von der EU geprägt seien. Er zeichnet mit seherischer Fähigkeit, für die erst jetzt deutlich hervorgetretene Bedeutung dieser Analyse, die Deregulierung der Finanzmärkte, die Privatisierung öffentlicher Unternehmen nach und nimmt sich der Vermarktung der freien und rechtsberatenden Berufe, der steuerrechtlichen Deregulierung sowie (aus seiner universitären Erfahrung) der Deregulierung des Bildungssystems an. Zu den Speerspitzen zählt er auch den Verbraucherschutz, in dem der „Marktmensch“ sich von dem ethischen Wesen befreit hat.
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Eckstein, Theorie der ethischen Gefühle, 2004. Vgl. dazu Reifner, Geld nutzen, 2007 S. 22 ff. Stürner, a. a. O. (s. Fn. 10). Dies Gefühl hatte der Verfasser schon in einer Diskussion mit Mackaay (s. ders. (ed.), Les certitudes du droit/Certainty and the Law, Montreal, editions Themis, 1999) 1986 an der McGill University, als dieser den Preis eines Unfalltoten pro Baukostenkilometer der Montrealer U-Bahn diskutieren wollte und auch nicht aufhörte, als der Verfasser ihn bat, doch einfach einmal zu unterstellen, der Tote sei sein Sohn.
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Die Ursachen des Siegeszugs des Markt- und Wettbewerbsdenkens werden im zweiten Kapitel behandelt, wobei diese Analysen die konstruktiven Vorschläge in der zweiten Hälfte des Buches eigentlich erklären und besser dort platziert worden wären. Dazu später. Theoretisch am spannendsten dürfte Kapitel 3 über die Grenzen des Marktes sein, wo sich der Verfasser nicht darauf beschränkt, die üblichen Angriffe auf Marktfreiheit, Tauschprinzip und Utilitarismus zur Grundlage seiner eigenen Theorie zu machen, sondern sehr detailliert auf die Einzelelemente des Kapitalismus wie Risikoauslagerung und hier das für den Verbraucherschutz so wesentliche Informationsmodell der Marktwirtschaft (S. 89 ff. u. S. 254 ff.) eingeht. Von der Verkehrung des Verbraucherschutzgedankens bei der Generaldirektion Verbraucherschutz der EU vom Schutz des Schwächeren zur ideologischen Rechtfertigung der Abschaffung sozialen Schutzes im Namen des selbstbestimmten informierten Verbrauchers, führt bei Stürner ein gerader Weg zum Widerrufsrecht, das als Paradigma der hohepriesterlichen Informationsideologie angesehen wird. Dem „Weg zu einem Europa der Wirtschaft“ mit seinen unitaristischen Marktintegrationskonzepten ordnet er alle Entwicklungen im regulativen Bereich zu. Der EuGH besetzt dabei, ähnlich wie in der Kritik Roman Herzogs,26 die Rolle einer „Gallionsfigur“ (S. 198) und eines Motors der Deregelurierung. Er habe mit einem zehnfach größerem Output als der des USamerikanischen Supreme Courts kulturelle Diversität mit dem allzu schmalen Grundrechtskatalogs der Marktfreiheiten in Europa abgebaut. Unterstützt werde er von der EU-Kommission, die sich über ihre Beihilfepolitik immer konkreter in die Politiken der Mitgliedsstaaten einmische. Mit ihren Prinzipien der Heimatlandkontrolle und der Beschneidung am Gemeinwohl orientierter staatlicher Tätigkeit auf non-profit, werde die Chance eines solidarischen Kapitalismus schrittweise aufgegeben. 3. Die Alternativen Stürner beschränkt sich nicht auf die Kritik, sondern macht eine Vielzahl sehr konkreter und interessanter Vorschläge für eine zukünftige Gestaltung der Europäischen Union. So soll dem Europäischen Gerichtshof ein Kompetenzgerichtshof zur Seite gestellt werden, der zwischen nationaler Gerichtsbarkeit und EuGH entscheidet und aus Richtern beider Instanzen zusammen gesetzt sein soll. Bezüglich der Anwendung des Prinzips der Heimatlandkontrolle, befürwortet Stürner eine Differenzierung nach der Nutzungsintensität nationaler Einrichtungen durch den Anbieter, sodass der Verkauf aus einem anderen Land heraus dessen Heimatlandrecht bevorzugen sollte, während das Gastlandrecht dort anzuwenden sei, wo es sich um Dienstleistungen oder komplexere Produkte handele, bei denen das nationale Umfeld des Gastlandes genutzt, aber auch beeinträchtigt werde. Bei der Frage des „mit unästhetischer Wortwahl“ immer weiter ausgedehnten Widerrufsrechts für Verbraucher, plädiert Stürner für dessen Abschaffung und der Rückkehr zu den situationsbezogenen gesetzlichen Verboten wie etwa dem Haustürvertriebsverbot für Kreditgeschäfte in der Gewerbeordnung. Bei der privaten Rechtsetzung durch immer mehr und immer undurchschaubarer werdende Kontrollgremien, fordert Stürner die parlamentarische Kontrolle, zumindest durch eine Rahmengesetzgebung nach dem französischen Vorbild zum Verhältnis von Loi und Decret. Während er den Rückgang kompetenter eige-
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ner Gesetzgebung zugunsten der reinen Ausführung europarechtlichen oder privat gesetzten Rechts in Deutschland beklagt, sieht er in der „EU-Normenflut und Bürokratisierung“ (S. 287) das Instrumentarium einer „Kulturrevolution“, die der Neoliberalismus in den einzelnen Mitgliedsstaaten der EU anfacht. Ein „Europa der Mitgliedsstaaten“ (S. 311) soll der in der Tradition abendländischer Kultur wurzelnden „immateriellen Sinngebung“ (S. 313 u. durchgängig) wieder Platz schaffen. Stürner verlangt, den Universitäten wieder mehr Freiraum vor ökonometrischer output-Messung zu geben und der Ethik in den freien Berufen, insbesondere in den rechtsberatenden Berufen, eine Chance gegenüber dem Profitinteresse zu verschaffen (S. 271). Die Argumente des Neoliberalismus wie die Abkehr vom Protektionismus (S. 161) oder die Inflexibilität staatlicher Steuerung weist er nicht pauschal zurück, sondern will sie nur auf den wirklichen Kern begrenzt wissen, aus dem sie längst durch eine Ideologisierung und religiöse Verobjektivierung zum Damoklesschwert für die „coordinated market economy“ (S. 158) europäischer Prägung geworden ist, die den „Kernbestand staatlichen Grenzschutzes“ gegenüber dem Markt (S. 163) und die Balance „zwischen individueller Freiheit und solidarischer Bindung“ (S. 170) eines solidarischen Kapialismus bedrohe. Den Autoren des internationalen Währungsfonds wirft er „theoretisierende, ohne jede eigenen breiteren Erfahrungen und ohne Kenntnis regionaler Gegebenheiten“ gebildete Anschauungen vor (S. 170). Das Interesse für die Mediation auch im DCFR sieht Stürner im Verlangen nach dem Abbau des rechtsstaatlichen Verfahrens zugunsten von Mauschelentscheidungen, bei denen der Richter zum Komplizen wird und das Recht durch Effizienz ersetzt wird. Kultur bildet sich nach Stürner gerade dort, wo, wie in der Kindererziehung, Schule und Universität, in Kunst, Philosophie und Emotionalität (S. 128, S. 306) allenfalls ein „Kapital mit gemäßigter Gewinnerwartung“ (S. 279) vermutet wird. An die Stelle des Paradigmas des Schutzes des Marktes vor dem Staat müsse der Schutz von Kultur und Solidarität vor dem Markt durch den Staat treten.



C. Kritik der Kritik: Nur eine liberale Kritik kann den Neoliberalimus treffen Dem Buch ist eine breite Diskussion zu wünschen. Es ist genau, materialreich und durchdacht. In seiner Ablehnung eines kohärenten ideologischen Theorierahmens reiht es sich jedoch in die Tradition konservativer Kapitalismuskritik ein, die bei Lorenz von Stein, Eugen Ehrlich oder Otto von Gierke die Zerschlagung der „buntscheckigen Bande des Feudalismus“ wie es Marx einmal genannt hat, als Kulturverlust und Primitivierung der Gesellschaft angesehen werden. Seine Kritik gilt dabei nicht nur dem Neoliberalismus, sondern in vielen seiner durchaus ausgewogenen weniger mit Wut als mit süffisantem Lächeln vorgetragenen mitleidigen Kritiken auch dem Liberalismus selbst. Das bisher ausgesparte Kapitel II macht diese Problematik des Buches deutlich. So sieht er auf S. 33-47 das Aufkommen des



26 Herzog/Gerken, F.A.Z. v. 08.09.2008 (Stoppt den Europäischen Gerichtshof – Die Kompetenzen der Mitgliedstaaten werden ausgehöhlt. Die immer fragwürdigeren Urteile aus Luxemburg verlangen nach einer gerichtlichen Kontrollinstanz”).
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R e i f n e r, Ve r b r a u c h e r s c h u t z u n d N e o - L i b e r a l i s m u s



Neoliberalismus in den USA als typisch an für eine Gesellschaft, der die einheitlichen gemeinschaftlichen Züge kontinental europäischer Gesellschaften fehle. Dabei erwähnt Stürner nicht nur den naiven Glauben an das Glück (pursuit of happiness), den individualistischen Grundaufbau der amerikanischen Gesellschaft, den unbegrenzten Optimismus, den Utilitarismus und das Prinzip des fresh start, das jedem immer wieder einen Neuanfang erlaubt und ihn quasi „auf Null“ setzt, sondern auch die jüdische Zuwanderung. Die USA seien zur „Heimat sehr leistungsstarker jüdischer Eliten geworden, die zum konkurrenziellen Gesellschaftsmodell und seiner Festigung wesentlich beigetragen haben“ (S. 39). Dabei werden die Juden als eine „nicht sesshafte Population“ bezeichnet, die positiv ausgedrückt „Freiheit zur Leistung stärker zu nutzen“ wisse (S. 39). Der US-amerikanische Gerechtigkeitsbegriff sei bei Rawls (S. 36) in einem vorteilsorientierten Pragmatismus gebildet, der bei Posner eine „konsequente moderne Ausformung der Staatsdoktrin der Gründungsväter“ gefunden habe. Der Protestantismus (S. 60) habe dem Utilitarismus, insofern der Theorie Max Webers folgend, den Weg bereitet.



(S. 147) vor ihrer Diffamierung als Mittel familiärer Herrschaft und Ausbeutung schützen möchte und entsprechend Familienunternehmen und Genossenschaften als Alternative zur Arbeitnehmerbeteiligung (S. 208) ansieht und die „traditionellen mütterlichen Verhaltensmuster“ (S. 307) gegen eine Reduktion von Ausbildung zur Schaffung von geeignetem Humankapital verteidigt, so hängt er selbst einem Modelldenken an, das er bei den Neoliberalen so verabscheut. Die 1968 begonnene Aufklärung in Deutschland, nach dem Scheitern im Jahre 1848, wollte den Müttern und Vätern selbst die Möglichkeit verschaffen, ihr Bild einer Familie zu finden, nachdem vorhergehende konservative Familienbilder empirisch nachweisbar zu Herrschaftszwecken missbraucht wurden. Konservative Modellannahmen zur „richtigen Familie“, zum „richtigen Recht“ (Larenz), zum „guten Professor“ bedürfen ebenso der empirischen Überprüfung wie das Bild von der emanzipierten alleinerziehenden Frau, dem Kind, das ohne Autorität schon selbst das Richtige findet oder aber Bildern von einem Markt der grundsätzlich die bessere Alternative und größere Freiheit verspricht.



Zu den Wiegen des Neoliberalismus werden dann auch die 68er gezählt. (S. 61ff). „Die Emanzipationsbewegung der späten 60er und 70er Jahre hat diese Tugenden“ (der fleißige, zuverlässige, disziplinierte Marktteilnehmer oder Arbeitnehmer) als formale Kategorien abgewertet und ihre Eignung zum Missbrauch durch den Nationalsozialismus betont.“ Stürner konzidiert, dass es Tugenden waren, „mit denen man auch ein KZ verwalten konnte“. Gleichwohl meint er: „Der Angriff der 68er auf diese überkommenen missbrauchten bürgerlichen Ordnungsprinzipien hat die folgenden Jahrzehnte in Erziehung, Ausbildung und gesellschaftlicher Entwicklung nachhaltig geprägt.“



In Stürner’s Buch fehlt die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Stürner kann das Modelldenken des Neoliberalismus nicht grundlegend infrage stellen, wenn er dagegen nur eigene Modelle wendet. Friedrich v. Hayek28 hatte ebenfalls diesen Anspruch, als er mit dem Modell des absolut freien Marktes Faschismus und Stalinismus zu überwinden suchte. Er kannte die sozialen Probleme des Neoliberalismus, sah in ihnen zu seiner Zeit aber im Verhältnis zur Bedrohung der Welt durch faschistische Gemeinschaften und das stalinistische Kollektiv, die er beide dem Sozialismus zuordnete, ein erheblich kleineres Übel. Vielleicht hatte er darin sogar Recht. Lassen wir ihn selber zu Wort kommen:



Stürner diagnostiziert eine depressive Grundstimmung, die an Spengler’s Untergang des Abendlandes erinnert. Immer wieder kehrt er zu den konservativen Tugenden zurück, wenn er die begrenzende, Kultur erhaltende und Ordnung stiftende Funktion des Staates anspricht. Das „Konzept des normativ gestalteten Marktes“ (S. 58) einer Verteilungsgesellschaft, die auf einer „menschlichen Sinnstiftung“ (S. 306) aufbaut, und „garantierte Mindestwohlschwellen“ (S. 292) innerhalb einer „staatlich organisierten Solidarität“ (S. 291) anhäuft, und dabei Kapital für Notfälle ansammelt, das nicht dem Marktmechanismus preisgegeben wird, weist sein korporativistisches Weltbild aus. In dieser Hinsicht ist fraglich, ob sein (den gesamten konstruktiven zweiten Teil des Buches) beherrschendes Prinzip der Solidarität wirklich Solidarität meint, die sich ja als kollektives Prinzip aus der Übereinstimmung sozialer Interessen von Arbeitnehmern in der wirtschaftlichen Auseinandersetzung entwickelt hat. Bei Stürner ist Solidarität nämlich eher Gemeinschaftsgefühl27 und Gemeinschaftspflicht, bei der jeder und gerade der Reiche die Pflicht hat, für die Armen zu sorgen, in der aber die Armut als solche und die Not und auch die Dummheit der Bevölkerungsschichten vorgegeben ist. Ob die „christlich humanistische Tradition“ (S. 155) und der Altruismus (S. 148), die „hedonistischen Züge“ des neokapitalistischen Weltbildes ablösen können, hängt wohl auch von der Attraktivität des konservativen Weltbildes für die Menschheit nach Überwindung nationalstaatlicher Hemmnisse und feudaler Klassenstrukturen ab. Wenn Stürner „das Mutterideal mit seinen Zügen bedingungsloser Selbstaufgabe“ und „das Ideal des fürsorgenden Vaters“
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„Erst als das Vordringen totalitärer Regierungsformen unverkennbar zeigte, daß die Entwicklung, die auf dem Gebiete der Wirtschaft begonnen hatte, schließlich unvermeidbar auch die geistige Freiheit bedrohte, begann in jenen Intellektuellenschichten, die die Führer in der Abkehr vom Liberalismus gewesen waren, eine Umkehr. In den Jahren, in denen die Drohung des Totalitarismus am größten war, übten dann die Schriften von Walter Lippmann, Louis Rougier, Wilhelm Röpke, Friedrich A. v. Hayek, Walter Eucken und anderer eine weitgreifende Wirkung aus, die den früheren Arbeiten von v. Mises, denen jene zum großen Teil die Anregung verdankten, zunächst versagt geblieben war. Der neue Liberalismus unterscheidet sich vom alten vor allem darin, daß er sich des engen wechselseitigen Zusammenhanges zwischen wirtschaftlichen und politischen Institutionen bewußter ist. Nicht nur, daß politische Freiheit ohne freie Wirtschaft unmöglich sei, sondern vor allem auch, daß das befriedigende Funktionieren der Wettbewerbswirtschaft ganz bestimmte Erfordernisse bezüglich des rechtlichen Rahmenwerkes stelle, sind die Grunderkenntnisse, auf die sich der neue Liberalismus gründet. An die Stelle der stets irreführend gewesenen Formel „Laissez faire“ trat das ausdrückliche Bemühen um eine Gestaltung der Rechtsordnung, die der Erhaltung und dem ersprießlichen Wirken des Wettbewerbs günstig ist und das Entstehen von privaten Machtpositionen auf der Seite sowohl der Unternehmer wie der Arbeiter zu verhindern sucht. Es war klar gewor-



27 Reifner, Gemeinschaftsdenken und Kollektiv, Forum Kritische Psychologie 9, Argument Sonderband 72 (1978) S.171-180; Bennhold-Reifner, Spuren des Unrechts, 1988. 28 v. Hayek, Politischer Liberalismus in: Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, Bd. 6 (1959) S. 591-596.
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den, daß die klassischen „Grundrechte“, in denen die liberalen Ideale des 19. Jh. vor allem ihren Niederschlag gefunden hatten, nicht dadurch wirklich gesichert werden können, daß die Verfassungen sie einfach aussprechen, sondern daß der ganze Charakter der Rechtsordnung ihrem Geiste entsprechend gestaltet werden muß und daß es vornehmlich die wirtschaftliche und soziale Gesetzgebung der beiden letzten Generationen gewesen ist, die die Freiheit bedrohte, die jene Grundrechte hatten schützen sollen. Das Ziel des wiedererstandenen Liberalismus, der zur Zeit noch mehr eine intellektuelle als eine politische Bewegung darstellt, ist somit im wesentlichen eine Wiederbelebung des Rechtsstaatsideals, wobei das Prinzip der strengen Bindung der Gewaltausübung des Staates durch das Gesetz und die weitestgehende Verminderung aller Ermessensvollmachten an die Stelle der vagen Gegnerschaft des älteren Liberalismus gegen alle „Staatsintervention“ getreten ist.“ Hayek will somit nicht die Barbarei der Wertlosigkeit fördern. Er verlangt in seiner durchaus empirischen Orientierung, mit der er sich von seinem Lehrer v. Miese absetzte, eine radikale Verwirklichung der Grundrechte. Insoweit war er liberal und nicht neoliberal. Neoliberal wurde dessen Umsetzung um jeden Preis in ein System, das sich um seinen Ausgangspunkt, der Bewahrung der Grundrechte und des Rechtsstaates, nicht mehr kümmerte, sondern das vermeintliche Mittel zu seiner Erreichung, den freien Markt und das Geld, auch dort zum Ziel erhob, wo es in der Kooperation von Milton Friedman mit Augusto Pinochet mit Füßen getreten wurde. Liberalismus, Konservativismus und Sozialismus haben ihre Archillesfersen und sind jeder für sich nicht geeignet, eine Gesellschaft zu gestalten, die die Humanität der Menschheit, wie sie in den Grund- und Menschenrechten zum Ausdruck gebracht ist, zu garantieren vermag. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen und damit konservativ, er ist in der Lage, sich selbst zu bestimmen und ist damit liberal. Er hat die Fähigkeit zu kollektivem Handeln und ist damit sozialistisch. Die drei großen Strömungen der Neuzeit sollten sich diese gegenseitige Koalitionsfähigkeit attestieren und in ihrer Kritik der drei großen Missbräuche, dem Neoliberalismus, Faschismus und Stalinismus die Achtung vor den darin missbrauchten Idealen der jeweils anderen Strömung nicht verlieren. Eine Kritik des Neoliberalismus sollte daher auch von Gegnern als liberale Kritik formuliert werden. Sie kann nachweisen, dass der von Regulierung befreite Markt nicht frei ist, eine staatsferne Wirtschaft Recht und Staat benutzt, Geld nicht rational und sachlich sondern gierig und religiös macht und der egoistische Mensch erst wirklich dort an sich denkt, wo er zu sich selbst über den anderen findet. Die liberale Prämisse, dass jeder Mensch das Recht habe, produktiv zu sein und ihm dafür die Mittel gegeben werden müssen, ist angesichts der Tatsache, dass das Aufziehen von Kin-
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dern unproduktiv organisiert ist, dass Lernen und Liebe, Empathie, Genuss und das Gefühl des Zusammenseins aus marktwirtschaftlicher Sicht ineffizient und irrational ist, in sich widersprüchlich. Aus liberalem Gedankengut heraus müssten wir den unproduktiven Konsumsektor nicht vor dem Markt schützen, sondern dem Markt abverlangen, dass er nicht nur die eingebildete und egoistische Produktivität sondern die wirkliche Produktivität dieser Gesellschaft belohnt und in Geld aufwiegt. Nicht der Geldausdruck ist das Problem, sondern der Mangel an Geldausdrücken für wirkliche Werte. Die Unterschiede zeigen sich dann auch im Detail. Nicht die Abschaffung des Widerrufsrechts und die Rückkehr zur staatlich verordneten Nichtigkeit von Haustürgeschäften ist die Lösung, sondern das französische offre préalable, bei dem die Freiheit des Verbrauchers seinen tatsächlichen Möglichkeiten von Freiheitswahrnehmung angepasst wird. Die Entwertung des Bankangebots zur invitatio ad offerendum ist ja die eigentliche hausgemachte Ursache der Entmündigung, die die Rechtssicherheit allein der Wirtschaft zuordnet. Das Widerrufsrecht verdeckt nur diese ungerechtfertigte Risikoverlagerung, die im bindenden Angebot rückgängig zu machen ist. Bei einem an Prinzipien orientierten Ansatz würden dann auch Deklarationen internationaler Organisationen wie Amnesty oder Greenpeace oder der European Coalition for Responsible Credit (ECRC) Beachtung finden können, weil in ihnen Produktivität und Adäquatheit zur Verbraucherentscheidung besser gewahrt sind als in der Informationsideologie des EU-Kreditrechts. Auch die Privatisierung ist nicht unbedingt ein Problem, wenn sich die Privaten mit gleichen Chancen gegenüberstehen. Einheitliche Normsetzung auf EU-Ebene kann nationales Recht besser machen, wenn sie gut ist, den sozialen Fortschritt spiegelt und die Interessen berücksichtigt, die im kapitalistischen Produktivitätsbegriff zu kurz kommen. Für den Verbraucherschutz bedeutet dies, dass der Verbraucher als Konsumenten ernst zu nehmen ist und nicht zum Nutzer, Entscheider, Nicht-Unternehmer oder Durchschnittsverbraucher degradiert wird, für den dann erst die Modellannahmen und Lösungen des Neoliberalismus passen. Es geht um das Konsumieren selbst, das ein Prozess der Reproduktion ist, bei dem das Arbeitseinkommen im Lebenszyklus so verfügbar gestaltet werden muss, dass damit die Funktionen im Leben einer Familie sozial gerecht und in größtmöglicher Eigenverantwortung wahrgenommen werden können. Verbraucherschutz kann ohne empirische soziologische Forschung zu Überschuldung, Arbeitslosigkeit, Armut, Ausbeutung, Bildung, Gesundheit, Mobilität, Kultur etc. zur Durchsetzung neoliberaler Wahnvorstellungen verkommen, deren Ziele mit dem Konsumenten nichts, dafür aber mit den Interessen einer sich global gerierenden Wirtschaft viel zu tun haben. Verbraucherrecht sollten daher zum Verbraucherschutzrecht zurückkehren und dem Informationsmodell als einem zum Ziel erklärten Mittel ein Ende bereiten.
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K u l k e , D e r G e s e t z e s e n t w u r f z u r U m s e t z u n g d e r Ve r b r a u c h e r k r e d i t r i c h t l i n i e Te i l 1



Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie, des zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur Neuordnung der Vorschriften über das Widerrufs- und Rückgaberecht – Teil 1 Von Ass. Jur. Ulrich Kulke, Würzburg



Die Bundesregierung hat mit Stand vom 5. November 2008 einen Gesetzesentwurf1 zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie2, des zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdiensterichtlinie3 sowie zur Neuordnung der Vorschriften über das Widerrufs- und Rückgaberecht vorgelegt. Eine Zusammenfassung der gesetzlichen Neuregelungen bietet sich aus der Sicht der Bundesregierung an, da die Zahlungsdiensterichtlinie bis zum 31. Oktober 2009 und die Verbraucherkreditrichtlinie bis zum 12. Mai 2010 in nationales Recht umzusetzen sind. Gleichzeitig sollen mit dem Gesetzesentwurf auch die bisherigen Regelungen der §§ 308 Nr. 1, 312 II, 312c I, II, 312d II, V, 312e BGB und der §§ 355 bis 359 BGB vereinfacht werden sowie zwei neue §§ 358a, 360 BGB-E4 in das BGB eingeführt werden und die bislang bestehenden Informationspflichten teilweise in das Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch ausgelagert werden. Der nationale Gesetzgeber nimmt damit die Umsetzung der beiden genannten Richtlinien, welche auch den Verbraucherschutz betreffen5, in das nationale Recht zum Anlass, verbraucherschutzrechtliche Vorschriften entsprechend zu verändern oder aber den neuen Regelungen anzupassen. Der folgende Beitrag, der fortgesetzt wird, will einen kurzen Überblick über die wesentlichen Änderungen verschaffen und eine konstruktive Auseinandersetzung mit dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung eröffnen.



I.



Widerrufsrecht und Rückgaberecht



Neben redaktionellen Änderungen sind im Rahmen der beabsichtigten Änderungen der Vorschriften über das Widerrufsund Rückgaberecht vor allem von Bedeutung die Neufassung des § 312 II BGB-E (Begründung einer Verpflichtung des Unternehmers zur Belehrung des Verbrauchers über das Widerrufsrecht, dazu unten B I.), des § 312d II BGB-E (Beginn der Widerrufsfrist sowie Übernahme einer Vielzahl von Informationspflichten des Unternehmers in das EGBGB, dazu unten B II.), des § 355 BGB-E (Neufassung des Widerrufsrechtes, dazu unten B III.), des § 357 BGB (Neufassung des Absatzes 3, der den Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung regelt, dazu unten B IV.), sowie die Einfügung des § 358a BGB-E (Erweiterung des Anwendungsbereiches der Vorschriften über verbundene Verträge, dazu unten B V.) und des § 360 BGB-E (Anforderungen an eine ordnungsgemäße Widerrufs- und Rückgabebelehrung, dazu unten B VI.). Mit der Aufnahme der Widerrufsbelehrung als Musterbelehrung in das Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche soll zugleich die bestehende Rechtsunsicherheit durch eine formell-gesetzliche Regelung beseitigt werden.7 II. Kreditvertragsrecht Im Kreditvertragsrecht erfolgt eine grundlegende Neustrukturierung, die der besonderen Bedeutung des Kreditvertrags-



A. Überblick über die wesentlichen Änderungen Die wesentlichen Änderungen, die das Bürgerliche Gesetzbuch erfahren soll, betreffen in erster Linie das Kreditvertragsrecht und das Überweisungsrecht. Die tief greifenden Veränderungen des Überweisungsvertragsrechtes werden insbesondere auch schon durch die neue Bezeichnung „Geschäftsbesorgungsvertrag und Zahlungsdienste“ und die Vielzahl der Vorschriften deutlich, die zur Umsetzung der Zahlungsdiensterichtlinie in den Titel 12 des VIII. Abschnittes des Bürgerlichen Gesetzbuches aufgenommen werden sollen (§§ 675a bis 675z BGB-E und §§ 676a bis 676c BGB-E!).6 Ähnlich, wenngleich nicht von einem solcherart beeindruckenden Ausmaß der Anzahl der Regelungen, verhält es sich mit dem neu vorgesehenen Kreditvertragsrecht. Auch hier ist die Anzahl der Regelungen um einiges erweitert worden (§§ 488 bis 512 BGB-E gegenüber §§ 488 bis 507 BGB), wobei einige Vorschriften ersatzlos gestrichen worden sind. Dagegen erscheinen die Veränderungen in den verbraucherschutzrechtlichen Vorschriften über das Widerrufs- und das Rückgaberecht eher als Marginalie, allerdings als eine solche, welche durchaus nicht nur Erwähnung, sondern genauere Betrachtung verdient.
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Die folgenden Verweise und Fundstellen beziehen sich auf die Veröffentlichung des Gesetzesentwurfes im Internet unter „http://www.bmj. bund.de/files/-/3370/RegE_Verbraucherkreditrichtlinie.pdf“. Die Vorschriften des Gesetzesentwurfes, die im Vorliegenden erörtert werden, sind bezeichnet mit der Vorschrift und „BGB-E“, also etwa „§ 312 II BGB-E“. Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 über Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung der Richtlinie 87/102/EWG des Rates (Verbraucherkreditrichtlinie – ABl. EU Nr. L 133 S. 66). Richtlinie 2007/64/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. November 2007 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 97/5/EG (Zahlungsdiensterichtlinie – Abl. EU Nr. L 319 S. 1). Daher ist die Formulierung in dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung nicht ganz zutreffend, dass die „Regelungen der §§ 312 bis 359 des Bürgerlichen Gesetzbuches“ vereinfacht werden; denn an anderen als den im Text genannten Vorschriften werden keine Änderungen vorgenommen und somit auch keine Vereinfachungen herbeigeführt. Die Verbraucherkreditrichtlinie betrifft nur das Verbraucherkreditrecht, die Änderungen allerdings setzen im nationalen Recht beim Darlehensvertrag an. Die Zahlungsdiensterichtlinie dagegen gilt nicht nur im Verhältnis des Unternehmers zum Verbraucher, sondern auch in allen anderen Verhältnissen (B2B und C2C). Überlagert wird das Recht der Zahlungsdienste durch die vielen, genau voneinander zu unterscheidenden Beteiligten. Vgl. dazu nur den Gesetzesentwurf S.3 f. Gesetzesbegründung S. 97.
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rechts in der täglichen Geschäftspraxis und dem Umstand Rechnung trägt, dass heutzutage an die Stelle der sofortigen Zahlung sehr häufig die Kreditierung der Zahlungspflicht des Leistungsempfängers tritt und diese Kreditierung zahlreiche Erscheinungsformen hervorgebracht hat. Im Rahmen eines ersten Überblicks fällt auf, dass Begriffe zunehmend definiert und damit die gesetzlichen Regelungen wohl einerseits klarer, anderseits aber auch verständlicher gestaltet werden sollen. Zugleich werden Informationspflichten in das Kreditvertragsrecht eingeführt, die sowohl im vorvertraglichen Bereich als auch während der Vertragsdurchführung und der Vertragsabwicklung einen reibungslosen, das heißt leistungsstörungsfreien Verlauf des Vertrages sicherstellen wollen. Für den vorvertraglichen Bereich bedeutet dies insbesondere, dass auch der Darlehensnehmer selbst aufgrund der ihm zur Verfügung gestellten Informationen genaue Gedanken darüber anstellen soll, ob und inwieweit überhaupt der Abschluss eines solchen Darlehensvertrages mit der einhergehenden kontinuierlichen Zahlungsverpflichtung sinnvoll erscheint.8 Im Rahmen der Vertragsdurchführung und der Vertragsabwicklung dagegen soll mit der Einhaltung von Informationspflichten des Darlehensgebers gegenüber dem Darlehensnehmer für die Fälle der Vertragsänderung oder der Forderungsabtretung ein gewisses Mindestmaß an Schutz des Darlehensnehmers gewährleistet werden. III. Geschäftsbesorgungsvertragsrecht und Zahlungsdienste Die umfassendsten und zugleich auch die nicht nur von der Anzahl der Vorschriften her wichtigsten Änderungen und Neuerungen betreffen die beabsichtigten Regelungen des Geschäftsbesorgungsvertragsrechts und des Zahlungsdiensterechts. Diese Änderungen betreffen nicht nur das bisherige Überweisungsrecht der §§ 676a ff. BGB, sondern regeln umfassend jeglichen Zahlungsverkehr innerhalb der Gemeinschaft unter Einbeziehung aller Beteiligten.



B. Die beabsichtigten Änderungen der Vorschriften über das Widerrufs- und Rückgaberecht Die Änderungen der Vorschriften über das Widerrufs- und Rückgaberecht nehmen sich im Verhältnis zu dem eigentlichen Anlass des Gesetzes, nämlich der Änderung der kreditvertragsrechtlichen und der zahlungsdiensterechtlichen Vorschriften eher sehr bescheiden aus. Dennoch sind einige Punkte im Rahmen einer angestrebten Änderung dieser zentralen, den Verbraucher schützenden Normen durchaus eingehender zu beleuchten. I.



Haustürwiderrufsrecht, § 312 BGB-E



Neben der Anerkennung einer Rechtspflicht zur Belehrung sowie dem Verweis auf die rechtlichen Konsequenzen der Ausübung des Widerrufsrechts durch den Verbraucher bleiben im Rahmen der beabsichtigten gesetzlichen Neuregelung vor allem die Fragen nach dem Zeitpunkt der Belehrung und der Zulässigkeit einer nachgeschobenen Belehrung gerade bei Haustürgeschäften sowie einer möglichen gesetzlichen Klarstellung hinsichtlich eines tatsächlich nicht gegebenen Zurechnungserfordernisses von Bedeutung. Darüber erscheint dies zwar von Gesetzes wegen einer Regelung nicht zugänglich, dennoch sollte über die Anforderungen, die an einen Schadensersatzanspruch wegen nicht vorgenommener Belehrung insbesondere im Zusammenhang mit der Vermutung eines aufklärungsrichtigen Verhaltens zu stellen sind, nachgedacht werden.
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1. Anerkennung einer Rechtspflicht des Unternehmers zur Belehrung Gemäß § 312 II 1 BGB-E ist der Unternehmer jetzt verpflichtet, den Verbraucher gemäß § 360 BGB-E über sein Widerrufsrecht zu belehren. Diese Klarstellung erscheint insofern geboten, als dass es vereinzelt immer noch vertreten wird, dass die Belehrung des Verbrauchers durch den Unternehmer keine Pflicht darstelle, sondern lediglich eine Obliegenheit. Da jedoch sogar der Bundesgerichtshof und vor allem der mit dem Haustürwiderrufsrecht in jüngster Vergangenheit infolge der Immobilienerwerbermodelle immer wieder befasste XI. Zivilsenat dies bereits deutlich vertreten hat,9 dürfte die gegenteilige Auffassung mit der Gesetzesänderung nunmehr als nur noch sehr schwer vertretbar erscheinen. Ausweislich der Gesetzesbegründung10 ist damit auch ein Schadensersatzanspruch gemäß §§ 280 I, 311, 241 BGB des überrumpelten Verbrauchers gegenüber dem Unternehmer möglich, da mit der Pflicht des Unternehmers gegenüber dem Verbraucher auch ein Anspruch des Verbrauchers gegenüber dem Unternehmer auf ordnungsgemäße Belehrung korrespondiert. Damit werden durch die Verletzung der Belehrungspflicht eben nicht nur eigene Rechte des Unternehmers verkürzt oder gar ausgeschlossen, wie dies typischerweise bei einer Obliegenheit der Fall ist, sondern Schadensersatzansprüche des Verbrauchers begründet. Da die Verpflichtung des Unternehmers gegenüber dem Verbraucher darauf gerichtet ist, den Verbraucher gemäß § 360 BGB-E zu belehren, muss ein Schadensersatzanspruch des Verbrauchers gegen den Unternehmer auch dann in Betracht gezogen werden, wenn der Unternehmer den Verbraucher nicht ordnungsgemäß belehrt11 und der Verbraucher infolgedessen von einem Widerruf Abstand nimmt und ihm dadurch ein Schaden entsteht. Wenngleich dies eigentlich keine Frage einer gesetzlichen Regelung des Widerrufsrechtes, sondern des allgemeinen Schadensrechtes ist, wäre infolge der jüngeren Rechtsprechung des XI. Zivilsenates12 eine vielleicht auch gerade gesetzliche Klarstellung wünschenswert, dass bei einer Pflichtverletzung, wie sie durch die Nichtvornahme der geschuldeten Belehrung durch den Unternehmer gegenüber dem Verbraucher gegeben ist, im Falle eines Schadensersatzverlangens des Verbrauchers gegenüber dem Unternehmer die Vermutung aufklärungsrichtigen Verhaltens eingreift. Hat der Unternehmer den Verbraucher nicht ordnungsgemäß gemäß § 360 BGB-E über das dem Verbraucher zustehende Widerrufsrecht belehrt, so sollte im Rahmen der Kausalität der Pflichtverletzung für den geltend gemachten Schaden vermutet werden, dass der Verbraucher bei ordnungsgemäßer Belehrung von seinem Widerrufsrecht Gebrauch gemacht und den Schadenseintritt damit verhindert hätte.13 Nach der Auffassung des Bundesgerichtshofes soll es nicht genügen, dass der überrumpelte Verbraucher bei ordnungsgemäßer Belehrung die Möglichkeit gehabt hätte, mit dem Widerruf an die Rechtsgeschäfte nicht mehr gebunden zu sein. Der 8 9 10 11 12 13



Vgl. Gesetzesbegründung S. 122 (oben). Ausgangspunkt ist die Entscheidung BGH, Urt. v. 19. 09. 2006 – XI ZR 204/04, VuR 2007, 98 (m. Anm. Kulke). Gesetzesbegründung S. 103. Für den Fall einer nicht ordnungsgemäßen Belehrung vgl. BGH, Urt. v. 12. 04. 2007 – VII ZR 122/06, NJW 2007, 1946 = ZfIR 2007, 375. Vgl. nur BGH, Urt. v. 06. 11. 2007 – XI ZR 322/03, VuR 2008, 142, 149, Tz. 55, m. w. N. Zur Kritik an dieser Rechtsprechung vgl. Jungmann, NJW 2007, 1562 sowie Kulke, ZGS 2007, 10.
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überrumpelte Verbraucher muss vielmehr konkret nachweisen, dass er die entsprechenden Rechtsgeschäfte bei ordnungsgemäßer Belehrung tatsächlich widerrufen hätte. Auf die so genannte Vermutung aufklärungsrichtigen Verhaltens kann sich der überrumpelte Verbraucher nach der – sehr fragwürdigen und zweifelhaften – Auffassung des Bundesgerichtshofes nicht berufen. Der Bundesgerichtshof allerdings bleibt eine Begründung für diese von ihm vertretene Auffassung schuldig. Die Auffassung des Bundesgerichtshof ist weder geeignet, dem Schutzzweck des Haustürwiderrufsrechtes zu genügen, noch die Vorgaben des Europäischen Gerichtshofes zu erfüllen. Folglich ist ihr zu widersprechen und auch von Gesetzes wegen nicht zu folgen. Also bedarf es einer Klarstellung, dass die Vermutung aufklärungsrichtigen Verhaltens auch bei einer nicht vorgenommenen Belehrung und einem hieran anknüpfenden Schadensersatzanspruch gelten muss. Die Aufnahme einer solchen gesetzlichen Klarstellung würde dem Schutzzweck des Widerrufsrechtes entsprechend Rechnung tragen und die Anerkennung einer Rechtspflicht zur Belehrung nicht nur als stumpfes Schwert erscheinen lassen, sondern zugleich auch einen weiteren Schritt in Richtung Umsetzung der Vorgaben des Europäischen Gerichtshofes in den Rechtssachen Schulte14 und Crailsheimer Volksbank15 darstellen. 2. Die Belehrung über die Rechtsfolgen des Widerrufs bei Haustürgeschäften und § 357 III BGB Gemäß § 312 II 2 BGB-E muss die Belehrung auf die Rechtsfolgen des § 357 I und III hinweisen. Hierunter soll nach der einschlägigen Kommentarliteratur zu verstehen sein, dass die Widerrufsbelehrung hinweisen soll auf (1) die Rückgewährbzw. Wertersatzpflicht des Verbrauchers nach § 357 I BGB, (2) die Wertersatzpflicht nach § 357 III 1 BGB für die infolge bestimmungsgemäßer Ingebrauchnahme eingetretene Verschlechterung und (3) die Einschränkungen nach § 357 III 2 und 3 BGB.16 Sowohl diese üblicherweise vorherrschende Betrachtungsweise als auch die Neufassung des Gesetzes erscheinen zumindest unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ergänzungsbedürftig. a. Der Hinweis auf die Rechte des Verbrauchers Nach § 312 II 1 BGB-E ist der Unternehmer verpflichtet, den Verbraucher gemäß § 360 BGB-E über sein Widerrufs- oder Rückgaberecht zu belehren. Gemäß § 360 I BGB-E muss die Widerrufsbelehrung deutlich gestaltet sein und dem Verbraucher entsprechend den Erfordernissen des eingesetzten Kommunikationsmittels seine wesentlichen Rechte deutlich machen. Der Begriff „Rechte“ zeigt, dass es nicht nur um das bestehende Widerrufsrecht geht, sondern auch gerade um die Rechte, die aus der Ausübung dieses Widerrufsrechtes resultieren, nämlich die Rückforderung der erbrachten Leistung. Der Verbraucher muss durch die Widerrufsbelehrung in die Lage versetzt werden, alle Rechtsfolgen seines Widerrufes klar und deutlich überblicken und erkennen zu können. Daher ist er eben nicht nur über seine Pflichten, sondern auch gerade vollständig über seine Rechte zu belehren. Ihm muss durch die Belehrung klar und deutlich vor Augen geführt werden, was er im Falle des Widerrufes von dem Unternehmer zu fordern berechtigt ist. Damit sollte in der gesetzlichen Neufassung des § 312 II 2 BGB-E durch eine Klarstellung deutlich gemacht werden, dass dem Verbraucher im Falle des Widerrufs auch Rechte gegenüber dem Unternehmer zustehen. In einem vom Bundesge-
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richtshof zu entscheidenden Fall17 enthielt die Belehrung über das Widerrufsrecht lediglich Hinweise auf die Pflichten des Verbrauchers, die im Falle des Widerrufes entstünden, nicht aber Hinweise auf seine Rechte gemäß §§ 357 I, 346 I BGB. Da mag es auch aus der Sicht des juristischen Laien als relativ eindeutig erscheinen, dass ihm ebenfalls Rechte gegen den Unternehmer zustehen, selbst wenn er in der Belehrung keinerlei Hinweise über seine aus dem Widerruf resultierenden Rechte erhält, denn sogar der juristische Laie wird sich denken können, dass die von ihm erbrachte Gegenleistung im Falle des Widerrufes zurückgefordert werden kann. Dennoch hatte der Bundesgerichtshof entschieden, dass eine solche Belehrung über das Widerrufsrecht, die keinen Hinweis auf die Rechte des Verbrauchers hinsichtlich der Rückforderung enthält, den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht. Zur Klarstellung sollte § 312 II 2 BGB-E etwa folgendermaßen ergänzt werden: „Die Belehrung muss auf die Rechtsfolgen der § 357 Abs. 1 und 3 und damit auch auf die dem Verbraucher in Folge der Ausübung des Widerrufes zustehenden Ansprüche hinweisen.“ b. Der Zeitpunkt der erforderlichen Belehrung Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung regelt nicht die Frage, wann die Belehrung über das Widerrufsrecht im Rahmen eines Haustürgeschäftes zu erfolgen hat.18 § 312 II BGBE sagt nichts über den Zeitpunkt der Belehrung. Gemäß § 355 II 1 BGB-E beträgt die Widerrufsfrist 14 Tage, wenn dem Verbraucher spätestens bei Vertragsschluss eine den Anforderungen des § 360 I BGB-E entsprechende Widerrufsbelehrung in Textform mitgeteilt worden ist. Gemäß § 312 I 1 BGB steht dem Verbraucher ein Widerrufsrecht zu, wenn er zum Abschluss eines Vertrages in einer Haustürsituation bestimmt worden ist. Nach dem Wortlaut des Gesetzes ist damit die Abgabe der den Vertrag zustande bringenden Willenserklärung gar nicht ausreichend. Andernfalls könnte die Situation entstehen, dass die Widerrufsfrist bereits abgelaufen ist, bevor der Unternehmer das Angebot des Verbrauchers auf Abschluss eines Vertrages angenommen hat. Daher müsste der Unternehmer nach Mitteilung der Belehrung über das Widerrufsrecht lediglich den Ablauf der Widerrufsfrist abwarten, um die fristgerechte und damit wirksame Ausübung des Widerrufsrechtes durch den Verbraucher zu verhindern. Mit der Formulierung „spätestens bei Vertragsschluss“ in § 355 II 1 BGB-E ist aber genau die Situation nicht ausgeschlossen, dass der Unternehmer den Verbraucher lange vor Vertragsschluss belehrt. Dies aber ist mit dem Schutzzweck des Haustürwiderrufsrechtes unvereinbar. Eine solche Belehrung vor Vertragsschluss kann auch ihren Zweck gar nicht erfüllen,19 da der Zweck der Widerrufsbelehrung gerade darin besteht, dem Verbraucher in dem Zeitpunkt der Beeinträchtigung seiner rechtsgeschäftlichen Entscheidungsfreiheit durch die erfolgte Überrumpelung im Rahmen der ihm eingeräumten Bedenkzeit mit der 14 EuGH, Urt. v. 25. 10. 2005 – C 350/03 (Schulte), VuR 2005, 419. 15 EuGH, Urt. v. 25. 10. 2005 – C 229/04 (Crailsheimer Volksbank), VuR 2005, 423. 16 Vgl. Jauernig/Stadler, BGB, 12. Aufl. 2007, § 312 Rn. 15. 17 BGH, Urt. v. 12. 04. 2007 – VII ZR 122/06, NJW 2007, 1946 = ZfIR 2007, 375. 18 Vgl. für das bisherige Recht KompaktKomm-BGB/Rott § 355 Rn. 5; BGH, Urt. v. 04. 07. 2002 – I ZR 55/00, NJW 2002, 3396, 3398, unter II. 3. b) bb) (1); ebenso BGH, Urt. v. 12. 04. 2007 – VII ZR 122/06, NJW 2007, 1946 = ZfIR 2007, 375. 19 BGH, Urt. v. 04. 07. 2002 – I ZR 55/00, NJW 2002, 3396, 3398, unter II. 3. b) bb) (1).
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Widerrufsfrist deutlich zu machen, dass ihm nun das erforderliche Maß an Entscheidungsfreiheit wieder eingeräumt wird. Kommt der Vertrag nicht bereits in einer Haustürsituation zustande, weil der Unternehmer dem Verbraucher ein Angebot auf Abschluss eines Vertrages unterbreitet und der Verbraucher dieses Angebot in der Haustürsituation annimmt, kann eine Belehrung auch dann nicht dem Schutzzweck des Haustürwiderrufsrechtes entsprechen, wenn der Unternehmer im Anschluss hieran das Angebot des Verbrauchers annimmt (etwa einen oder zwei Tage später). Erforderlich für eine wirksame Belehrung ist es in einem solchen Fall vielmehr, dass der Verbraucher seine auf den Vertragsschluss gerichtete Willenserklärung bereits abgegeben hat oder zumindest zeitgleich mit der Belehrung abgibt20 und der Vertrag unmittelbar im Anschluss hieran zustande kommt. In diesem Fall bilden nämlich Vertragsschluss und Belehrung einen einheitlichen Vorgang,21 sodass damit auch dem Schutzzweck des Haustürwiderrufsrechtes Genüge getan ist. Besteht dagegen zwischen dem Zeitpunkt der Belehrung und dem definitiven Vertragsschluss eine zeitliche Zäsur22, liegt keine dem Gesetz genügende Belehrung vor und der Unternehmer muss den Verbraucher erneut belehren. Dann aber handelt es sich um eine Belehrung nach Vertragsschluss im Sinne des § 355 II 3 BGB-E und die Widerrufsfrist beträgt einen Monat. Abzulehnen ist die teilweise vertretene Auffassung,23 dass im Falle einer Belehrung vor Vertragsschluss die Widerrufsfrist erst mit Wirksamwerden des Vertrages zu laufen beginnen soll. Eine solche Belehrung entspricht nicht dem Schutzzweck des Haustürwiderrufsrechtes. Zur Klarstellung sollte der Gesetzgeber daher in § 312 II 1 BGB-E den Zeitpunkt der Belehrung aufnehmen und etwa wie folgt formulieren: „Der Unternehmer ist verpflichtet, den Verbraucher unmittelbar vor oder zeitgleich mit dem Vertragsschluss gemäß § 360 über sein Widerrufs- oder Rückgaberecht zu belehren.“ 3. Erfordernis der Zurechnung einer Haustürsituation und klärende gesetzliche Regelung Nach der neueren Rechtsprechung des XI. Zivilsenats24 erscheint es nicht ausgeschlossen, dass der Bundesgerichtshof entgegen den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofes erneut versucht, das Widerrufsrecht des überrumpelten Verbrauchers durch das tatsächlich schlicht auch nicht bestehende Zurechnungserfordernis einer Haustürsituation an den Unternehmer einzuschränken. Nachdem der XI. Zivilsenat25 unter entsprechender Anwendung des § 123 II BGB und der Heranziehung der Grundsät-
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ze, die zu dem Begriff des Dritten entwickelt wurden, das Widerrufsrecht einzuschränken versuchte, entschied der Europäische Gerichtshof26 auf die Vorlage des OLG Bremen27 hin, dass das Widerrufsrecht nach der EG-Haustürgeschäfterichtlinie nicht von solchen subjektiven Voraussetzungen abhängig gemacht werden könne. In Umsetzung dieser gemeinschaftsrechtlichen Vorgabe bejahte der XI. Zivilsenat28 daraufhin stets ein Widerrufsrecht, wenn objektiv eine Haustürsituation gegeben war. Eine Zurechnung der Haustürsituation war nicht mehr erforderlich und auf eine Kenntnis oder ein Kennenmüssen der Haustürsituation konnte es mithin nicht mehr ankommen. Mit dem „Steuerberaterfondsbeitrittsanwerbungsfall“ allerdings kehrt der XI. Zivilsenat zu den weder vom Gesetz noch tatsächlich nicht gegebenen Einschränkungen des Widerrufsrechtes zurück. Ein Widerrufsrecht soll nach dieser neuen Entscheidung des XI. Zivilsenats dann nicht bestehen, wenn ein Dritter (im konkreten Fall der Steuerberater, aber in anderen Sachverhalten könnte diese Person auch ein Vermittler oder eine andere Person sein) auf selbst bestimmte Weisungen und Aufträge des Verbrauchers hin handelt.29 Dazu ist lediglich anzumerken, dass nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes kein Raum mehr für ein wie auch immer zu begründendes oder auch geartetes Zurechnungserfordernis gegeben ist, da weder die Haustürgeschäfterichtlinie noch die nationalen Regelungen ein solches Zurechnungserfordernis voraussehen.30 Daher wäre zumindest in Erwägung zu ziehen, inwieweit eine gesetzliche Neuregelung des Widerrufsrechtes im Rahmen von Haustürgeschäften eine diesbezügliche Klarstellung schafft, dass bei Haustürgeschäften ein Zurechnungserfordernis gerade nicht besteht. (Der Beitrag wird fortgesetzt).



20 Palandt/Grüneberg, BGB, 67. Aufl. 2008, § 355 Rn. 19. 21 Vgl. Palandt/Grüneberg, BGB, 67. Aufl. 2008, § 355 Rn. 19. 22 Vgl. dazu Woitkewitsch/Pfitzer, MDR 2007, 61, 65; Neuß/Vollmert, ZGS 2006, 448; Palandt/Grüneberg, BGB, 67. Aufl. 2008, § 355 Rn. 19 (der für das Eingreifen des geltenden § 355 II 2 BGB eine Unterbrechung des Geschehensablaufes zwischen Vertragsschluss und Belehrung fordert). 23 OLG Karlsruhe ZGS 2006, 399; Palandt/Grüneberg, BGB, 67. Aufl. 2008, § 355 Rn. 24. 24 BGH, Urt. v. 10. 06. 2008 – XI ZR 348/07 („Steuerberaterfondsbeitrittsanwerbungsfall“), NJW 2008, 3423. 25 BGH, Urt. v. 12. 11. 2002 – XI ZR 3/01, VuR 2003, 143; vgl. dazu auch Maier, VuR 2008, 401, 402. 26 EuGH, Urt. v. 25. 10. 2005 – C 229/04 (Crailsheimer Volksbank), VuR 2005, 423. 27 OLG Bremen, Beschl. v. 27. 05. 2004 – 2 U 20/02, VuR 2004, 292. 28 BGH, Urt. v. 14. 02. 2006 – XI ZR 255/04, NJW 2006, 1340. 29 BGH, Urt. v. 10. 06. 2008 – XI ZR 348/07, NJW 2008, 3423, 3425, Tz. 25. 30 Vgl. grundlegend Weiler, BB 2003, 1397; ebenso Maier, VuR 2008, 401.
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Wo l t e r s , G e l d w e g b e i f a l s c h e r K o n t o n u m m e r ?



Geld weg bei falscher Kontonummer? Prüfungspflichten der Empfängerbank im Überweisungsverkehr Von Rechtsanwalt Martin Wolters*, Düsseldorf



Die Verpflichtung der Empfängerbank zum KontonummerNamensvergleich stellt nach gefestigter Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs einen gesicherten Bestandteil des geltenden Zahlungsverkehrsrechts dar. Diese Prüfung schützt den Überweisenden davor, bei einer irrtümlichen Falschangabe der Kontonummer des (gewollten) Empfängers sein Geld an den Inhaber des numerisch bezeichneten Kontos zu verlieren. Nur bei besonderen Überweisungsverfahren hat nach gegenwärtiger Rechtslage die Kontonummer Vorrang. Nach einem Gesetzentwurf der Bundesregierung1, den das Bundeskabinett am 05.11.2008 beschlossen hat, wird diese Ausnahme bald zur Regel.



A. Anspruch des Kontoinhabers auf Gutschrift eingehender Zahlungen Nach § 676f Abs. 1 BGB hat der Inhaber eines Girokontos aus dem Girovertrag gegen sein Kreditinstitut Anspruch auf Gutschrift eingehender Zahlungen. § 676g BGB regelt Einzelheiten des Anspruchs auf Gutschrift bei eingehenden Überweisungen. Der Anspruch auf Gutschrift entsteht, wenn die Empfängerbank etwas erlangt hat, das sie nach § 667 BGB herauszugeben hat.2 Das ist der Fall, wenn sie buchmäßige Deckung erlangt hat, z. B. durch Gutschrift auf einem ihrer Nostrokonten bei einer anderen Bank.3 Wird der Empfängerbank einerseits ein Begünstigter namentlich mitgeteilt und andererseits eine Kontonummer angegeben, die dem Konto eines anderen Kunden zugeordnet ist, stellt sich die Frage, welchem Kunden die Empfängerbank die Gutschrift zu erteilen hat. Die Fragestellung kann man aus zwei Perspektiven untersuchen: Die Empfängerbank hat eine Doppelrolle. Sie ist einerseits (sofern nicht eine institutsinterne Überweisung vorliegt) das letzte Glied in der Überweisungskette und andererseits dem Begünstigten aus dem Girovertrag verpflichtet.4 Als letztes Glied der Überweisungskette ist die Empfängerbank nach dem Prinzip der formalen Auftragsstrenge an die ihr übermittelten Weisungen des Überweisenden oder seiner Bank gebunden.5 Die gegenteilige Auffassung, die Empfängerbank sei nach der Neuregelung des Überweisungsrechts nicht mehr Empfänger von Weisungen,6 verkennt, dass insbesondere § 665 BGB nach 675 Abs. 1 BGB auf Überweisungsverträge anwendbar ist, da in §§ 675a bis 676h BGB nichts Abweichendes bestimmt wird.7 Die Empfängerbank muss die ihr übermittelten Weisungen nach §§ 133, 157 BGB auslegen. Aus der Perspektive des Girovertrages der Empfängerbank sind hinsichtlich des Begünstigten die mit der Überweisung übermittelten Informationen keine Weisungen, da Dritte in diesem Verhältnis keine Weisungen erteilen können. Die Empfängerbank muss die erteilten Informationen jedoch auch im Rahmen des Girovertrags zur Bestimmung ihrer Leistungspflicht auslegen. Sowohl bei der Auslegung unter dem Blickwinkel der Weisung in der Überweisungskette als auch der Information im Rahmen des Girovertrages stellt sich die Frage, ob dem Empfängernamen
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oder der Kontonummer Vorrang zukommt. Dies ist je nach Überweisungsverfahren unterschiedlich zu beantworten. I.



Fälle des Vorrangs des Namens



Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist im beleggebundenen Überweisungsverkehr bei Divergenzen zwischen Empfängerbezeichnung und Kontonummer grundsätzlich die Empfängerbezeichnung maßgebend, weil der Name eine wesentlich sicherere Individualisierung ermöglicht.8 Allgemeine Geschäftsbedingungen, die von diesem Grundsatz abweichend im beleggebundenen Überweisungsverkehr einen Vorrang der Kontonummer bestimmen, benachteiligen den Bankkunden unangemessen und sind daher unwirksam.9 Das durch einen Vergleich von Empfängername und Kontonummer vermeidbare Risiko von Fehlüberweisungen darf nicht einseitig dem Auftraggeber aufgebürdet werden.10 Fraglich ist aber, welche Überweisungen dem beleggebundenen Überweisungsverkehr zuzuordnen sind. 1. In Belegform eingereichte Überweisungen Der Überweisende kann einen Überweisungsvertrag (§676a BGB) seiner Bank dadurch antragen, dass er einen ausgefüllten Zahlungsverkehrsvordruck einreicht. Diese Vordrucke werden aber schon seit Jahren von den Kreditinstituten nicht mehr physisch weitergeleitet. Nach Nr. 1 Abs. 2 des Abkommens zum Überweisungsverkehr11 sind für zwischenbetriebliche Überweisungen die in belegform eingereichten Überweisungen vom überweisenden Kreditinstitut auf elektronischen Medien zu erfassen und beleglos weiterzuleiten (EZÜVerfahren). Inhalt des beleghaft erteilten Überweisungsauftrags ist auch die Vornahme einer Kontoanrufprüfung (Kontonummer-Namensvergleich).12 Diese Weisungen haben die an der Überweisungskette beteiligten Banken an die Empfängerbank weiterzuleiten. Die elektronische Erfassung und Weiterleitung des Kundenauftrags berechtigt die beteiligten



*



Der Autor ist Rechtsanwalt in der Sozietät mzs Rechtsanwälte, Düsseldorf und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht. 1 Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie, des zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur Neuordnung der Vorschriften über das Widerrufs- und Rückgaberecht, Stand 05.11.2008, abrufbar unter: www.bmj.de, unter Themen/Schuldrecht/ Zivilrecht. 2 Schimansky/Bunte/Lwowski-Schimansky, Bankrechts-Handbuch, 3. Aufl. 2007, § 47 Rn. 10. 3 Schimansky, a.a.O. (Fn. 2). 4 Schimansky, a.a.O. (Fn. 2), § 49 Rn. 169. 5 BGH; NJW 2007, 914, 916 Tz. 19; Schimansky, a.a.O. (Fn. 2), § 49 Rn. 170; Nobbe, WM-Sonderbeilage 4/2001, S. 14. 6 Palandt/Sprau, BGB, 67. Aufl. 2008, § 676f Rn. 11, § 676d Rn. 2. 7 Schimansky, a.a.O. (Fn. 2). 8 BGHZ 68, 266, 268 = NJW 1977, 1344; BGHZ 108, 386, 390 f. = NJW 1990, 250, 251; BGH, NJW 1969, 320; NJW 1987, 1825, 1826; NJW 1991, 3208, 3209; NJW 2003, 1389; Canaris, Bankvertragsrecht, Erster Teil, 4. Aufl. 1988, Rn. 331; Schimansky, a.a.O. (Fn. 2), § 49 Rn. 83 ff. 9 BGHZ 108, 386, 390 f. 10 BGH, a.a.O. (Fn. 9.). 11 Abkommen zum Überweisungsverkehr, Stand 01.01.2002, Schimansky/ Bunte/Lwowski-Gößmann, Anh. 3 zu §§ 52-55. 12 Gößmann, a.a.O. (Fn. 11), § 53 Rn. 5a.
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Banken nicht, von dem Inhalt des Auftrags abzuweichen.13 Nr. 3 Abs. 2 Satz 1 des Abkommens zum Überweisungsverkehr bestimmt deshalb ausdrücklich, dass bei EZÜ-Überweisungen vom Kreditinstitut des Begünstigten ein Kontonummer-Namensvergleich durchzuführen ist. 2. Telefonisch oder am Selbstbedienungsterminal erteilte Überweisungen Der Grundsatz, dass der Überweisende, der den Namen und die Kontonummer des Empfängers angibt, eine Weisung zur Kontoanrufprüfung (= Kontonummer-Namensvergleich) erteilt, lässt sich auf telefonisch oder am Selbstbedienungsterminal erteilte Aufträge übertragen. Aus der Wahl eines anderen Übertragungsweges zwischen dem Überweisenden und der Überweisungsbank folgt keine inhaltliche Änderung der übermittelten Weisung. Nach Fußnote 2 des Abkommens zum Überweisungsverkehr werden Überweisungen, die per Telefon oder am Selbstbedienungsterminal erteilt werden, im EZÜVerfahren verarbeitet und weitergeleitet. 3. Online-Überweisungen (Homebanking) Online-Überweisungen werden im Abkommen zum Überweisungsverkehr nicht erwähnt. Sie werden aber in der Praxis ebenfalls im EZÜ-Verfahren abgewickelt. Deshalb ist auch hier für die Empfängerbank erkennbar, dass sie einen Kontonummer-Namensvergleich durchzuführen hat, woraus sich der Vorrang des Empfängernamens ergibt.14 Auch bei einer Teilnahme des Überweisenden am Homebanking hat die Überweisungsbank die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Empfängerbank die Gutschrift auf dem Konto des durch seinen Namen identifizierten Begünstigten vornehmen kann.15Der Bundesgerichtshof hat in einem Urteil vom 15.11.2005 in einem obiter dictum darauf hingewiesen, dass bei Überweisungen, die von Verbrauchern online oder am Selbstbedienungsterminal erteilt werden, weiterhin ein Kontonummer-Namensvergleich stattfindet.16 Das ergibt sich aber nicht aus der Verbrauchereigenschaft des Überweisenden, sondern aus der Anwendung des EZÜ-Verfahrens. Unzutreffend ist deshalb das Urteil des Amtsgerichts München vom 18.06.2007.17 Das Amtsgericht München hat sich ausschließlich auf die Vereinbarung über den beleglosen Datenaustausch in der zwischenbetrieblichen Abwicklung des Inlandszahlungsverkehrs (Clearingabkommen)18 bezogen und verkannt, dass das Abkommen zum Überweisungsverkehr für EZÜ-Überweisungen hiervon abweichende Regeln aufstellt und insbesondere den Kontonummer-Namensvergleich bei der Empfängerbank anordnet.
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verstehen, dass der Überweisende auf eine Kontoanrufprüfung verzichtet und die Kontonummer Vorrang hat.20 2. DTA-Verfahren Beim DTA-Verfahren werden der Überweisungsbank vom Überweisenden die für die Ausführung der Überweisungen erforderlichen Daten auf einem Datenträger zur Verfügung gestellt. Der beleglose Datenträgeraustausch wird mit dem Kunden auf der Basis der „Bedingungen für den Datenträgeraustausch“21 abgewickelt. Nach Abschnitt II. Ziffer 4 dieser Bedingungen sind die beteiligten Kreditinstitute berechtigt, die Bearbeitung ausschließlich anhand der numerischen Angaben (Kontonummer und Bankleitzahl) vorzunehmen. Auch hier verzichtet der Überweisende also auf einen Kontonummer-Namensvergleich.



B. Ansprüche bei Fehlbuchung I.



Anspruch des „wahren Begünstigten“ auf Gutschrift gegen die Empfängerbank



Erteilt die Empfängerbank bei EZÜ-Überweisung und Divergenz zwischen Empfängernamen und Kontonummer nicht dem namentlich bezeichneten Empfänger die Gutschrift, sondern dem Inhaber des numerisch bezeichneten Kontos, erlischt der Anspruch des namentlich bezeichneten Empfängers aus § 676f Satz 1 BGB nicht. Dieser kann weiterhin die Gutschrift des Überweisungsbetrages auf seinem Konto von seiner Bank verlangen.22 II. Rückforderungsanspruch der Zwischen- oder Überweisungsbank gegen die Empfängerbank Die Nichtbeachtung eines Vorrangs des Namens vor der Kontonummer durch die Empfängerbank stellt im Verhältnis zu deren unmittelbarer Auftraggeberin, d. h. der Zwischen- oder Überweisungsbank, eine weisungswidrige Verwendung des Überweisungsbetrages dar. Bei einer solchen Fehlleitung eines Überweisungsbetrages hat die Empfängerbank nach ständiger Rechtsprechung des XI. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs ihrer Auftraggeberin einen Vorschussbetrag gemäß § 667 BGB ohne Rücksicht auf ein Verschulden zu erstatten.23 Die frühere Rechtsprechung des II. Zivilsenats, im Falle einer Fehlbuchung bei der Empfängerbank sei diese zur Herausgabe des Überweisungsbetrages nicht in der Lage und es komme lediglich ein Schadensersatzanspruch in Betracht,24 ist durch die in Fn. 23 genannten Entscheidungen überholt. Der Rückforderung des Überweisungsbetrages kann die Empfängerbank nur entgehen, wenn sie auch noch dem namentlich bezeichneten Empfänger der Überweisung eine Gutschrift erteilt.



II. Fälle des Vorrangs der Kontonummer 1. DFÜ-Verfahren Die im zentralen Kreditausschuss zusammengeschlossenen Spitzenverbände des Kreditgewerbes haben einen Standard zur sicheren Übertragung von Zahlungsverkehrsdaten, den so genannten Standard für die Datenfernübertragung (DFÜ-Verfahren) entwickelt. Kunden, die das DFÜ-Verfahren nutzen wollen, müssen mit ihrer Bank die „Bedingungen für Datenfernübertragung“19 vereinbaren. Nach Abschnitt III. Nr. 4 Satz 2 dieser Bedingungen sind die in die Abwicklung des Zahlungsauftrags eingeschalteten Kreditinstitute berechtigt, die Bearbeitung ausschließlich anhand von Bank- und Kontoidentifikationscodes vorzunehmen. Im DFÜ-Verfahren erteilte Überweisungsaufträge sind deshalb dahingehend zu



13 Gößmann, a.a.O. (Fn. 11); Hellner, WuB I D 1.-5.02; Schimansky, a.a.O. (Fn. 2), § 49 Rn. 85. 14 Im Ergebnis ebenso Ebenroth/Boujong/Jost-Grundmann, HGB, 1. Aufl. 2001, Rn. II 62 und II 78; Pauli, NJW 2008, 2229, 2230; Escher-Weingart, WM 2008, 2281, 2282 f. 15 Bamberger/Roth-Schmalenbach, BGB, Stand 01.10.2007, § 676f Rn. 15. 16 BGH, NJW 2006, 503, 504 Tz. 19. 17 NJW 2008, 2275 m. Anm. Pauli, NJW 2008, 2229. 18 Vereinbarung über den beleglosen Datenaustausch in der zwischenbetrieblichen Abwicklung des Inlandszahlungsverkehrs (Clearingabkommen), Stand 01.01.2002, abgedruckt bei Gößmann, a.a.O. (s. Fn.11), Anh. 1 zu §§ 52-55. 19 Z. B. http://www.vr-media-online.de/dgverlag/467400.PDF. 20 OLG Dresden, BKR 2007, 304. 21 Siehe Gößmann, a.a.O. (Fn.11), Anh. 2 zu §§ 52-55. 22 Schimansky, a.a.O. (Fn. 2), § 49 Rn. 178; a. A. Escher-Weingart, WM 2008, 2281, 2284. 23 BGH, NJW 1991, 3208, 3209; NJW 2007, 914, 916 Tz. 19. 24 BGH, Urt. v. 11.11.1968, NJW 1969, 320.
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III. Bereicherungsanspruch der Empfängerbank gegen den Anweisungsempfänger Nach dem bereicherungsrechtlichen Leistungsbegriff bewirkt der Angewiesene, der von ihm getroffenen, allseits richtig verstandenen Zweckbestimmung entsprechend, mit seiner Zuwendung an den Anweisungsempfänger zunächst eine eigene Leistung an den Anweisenden und zugleich eine Leistung des Anweisenden an den Anweisungsempfänger.25 Der Angewiesene hat einen unmittelbaren Bereicherungsanspruch aus § 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 BGB gegen den Anweisungsempfänger, wenn eine wirksame Anweisung fehlt und dem Anweisenden diese auch nicht zuzurechnen ist.26 Bei einem Vorrang des Namens vor der Kontonummer liegt die Weisung des Überweisenden, der Überweisungs- oder Zwischenbank an die Empfängerbank, dem numerisch bezeichneten Konto eine Gutschrift zu erteilen, nicht vor. Erteilt die Empfängerbank dennoch dem Inhaber des numerisch bezeichneten Kontos die Gutschrift, versucht sie lediglich erfolglos, eine Leistung an die Zwischen- oder Überweisungsbank zu erbringen. Diesen Banken und dem in der Anweisungskette hinter ihnen stehenden Überweisenden kann die Leistung aber nicht zugerechnet werden, da sie diese nicht veranlasst und auch keinen Anschein dafür gesetzt haben, die Zahlung sei ihre Leistung. Zwar hat der Bundesgerichtshof zur Zuvielüberweisung durch die Überweisungsbank entschieden, dass die bloße Veranlassung des Zahlungsvorgangs durch den Schuldner für die Zurechenbarkeit des Scheins einer ordnungsgemäßen Überweisung ausreicht. Er hat zur Begründung ausgeführt, dass der Anweisende dem Fehlverhalten seiner Bank „näher“ steht, als der Gläubiger, und dass der gutgläubige Empfänger einer Überweisung von den Störungsfolgen grundsätzlich freigehalten werden soll.27 Hier ist es jedoch anders: Der Fehler liegt nicht der Sphäre der Überweisungsbank, sondern der Empfängerbank, und der Zuwendungsempfänger ist nicht gutgläubig. Der Zuwendungsempfänger ist daher in sonstiger Weise auf Kosten der Empfängerbank bereichert und deshalb ihrem Anspruch aus Nichtleistungskondiktion ausgesetzt. Diese kann die fehlerhafte Gutschrift nach Nr. 8 Abs. 1 AGB Banken bis zum nächsten Rechnungsabschluss durch eine Stornobuchung rückgängig machen.28 Danach kann sie nur noch einen Bereicherungsanspruch aus § 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 BGB geltend machen und nach § 821 BGB einem Anspruch des Zuwendungsempfängers auf Auszahlung eines Saldos entgegenhalten.29



gültig zur Gutschrift auf dem Konto des Begünstigten zur Verfügung gestellt wird. Aus § 676d Abs. 2 Satz 1 BGB ergibt sich, dass ein Rückruf der Überweisung durch die Überweisungsbank auch nur bis zu diesem Zeitpunkt möglich ist. Damit ist die Möglichkeit zum Rückruf einer Überweisung gegenüber der bis zum 31.12.2001 geltenden Rechtslage (vgl. Art. 228 Abs. 2 EGBGB), nach der ein Rückruf noch bis zur vorbehaltlosen Gutschrift auf dem Konto des Begünstigten möglich war, eingeschränkt worden.32 Der Empfänger hat dadurch eine gesicherte Rechtsposition. Es ist eine sachgerechte Verteilung der Transportgefahr, das Verlustrisiko ab Eingang des Überweisungsbetrages auf dem Konto der Empfängerbank dem Gläubiger aufzubürden. Die Empfängerbank ist Zahlstelle des Gläubigers.33 Deshalb ist der Erfüllungszeitpunkt nach vorne verschoben auf den Zeitpunkt des Entstehens des Anspruchs auf Gutschrift.34 Die Vorverlagerung des Erfüllungszeitpunkts auf den Eingang der buchmäßigen Deckung bei der Empfängerbank hat zur Folge, dass bereits in diesem Zeitpunkt im Valutaverhältnis der Anspruch des Gläubigers gegen den Schuldner erlischt. Eine anschließende Fehlbuchung bei der Empfängerbank ändert daran nichts mehr. Der Gläubiger erleidet dadurch grundsätzlich auch keinen Schaden, denn er behält den Anspruch auf Gutschrift.



C. Änderung der Rechtslage durch die Zahlungsdiensterichtlinie? Die Zahlungsdiensterichtlinie35, die bis zum 31.10.2009 von den Mitgliedsstaaten umzusetzen ist, will auf Gemeinschaftsebene einen modernen und kohärenten Rechtsrahmen für Zahlungsdienste schaffen.36 Sie gilt insbesondere für Überweisungen (Anhang Nr. 3). Zur Abwicklung der Zahlungsdienste sollen einheitliche Kundenidentifikatoren eingeführt werden. Es sollte den Mitgliedsstaaten nicht gestattet sein, für Zahlungsvorgänge einen speziellen Identifikator vorzuschreiben, da dies zu einer Fragmentierung führen und die Schaffung integrierter Zahlungssysteme in der Gemeinschaft gefährden würde.37 Die Richtlinie definiert „Kundenidentifikator“ als eine Kombination aus Buchstaben, Zahlen oder Symbolen, die dem Zahlungsdienstnutzer vom Zahlungsdienstleister mitgeteilt wird und die der Zahlungsdienstnutzer angeben muss, damit der andere am Zahlungsvorgang beteiligte Zahlungsdienstnutzer und/oder dessen Zahlungskonto zweifelsfrei er-



IV. Erfüllungsanspruch im Valutaverhältnis? Fraglich ist, ob der Erfüllungsanspruch des Gläubigers im Valutaverhältnis auch dann erlischt, wenn seine Bank eine Fehlbuchung des Überweisungsbetrages vornimmt. Die Beantwortung dieser Frage hängt davon ab, ob man eine Erfüllung erst mit Gutschrift beim Begünstigen oder bereits dann annimmt, wenn die Empfängerbank buchmäßige Deckung erlangt hat. Nach der vom Bundesgerichtshof zum alten Überweisungsrecht und von Teilen des Schrifttums auch heute noch vertretenen Ansicht tritt Erfüllung erst mit Gutschrift auf dem Konto des Empfängers ein.30 Dies wird damit begründet, dass der Gläubiger nicht schlechter stehen dürfe als bei Barzahlung. Erst mit der Gutschrift auf seinem Konto erlange der Gläubiger die Verfügungsmöglichkeit über den geschuldeten Betrag.31 Für eine Vorverlagerung des Erfüllungszeitpunkts spricht dagegen, dass nach § 676a Abs. 4 Satz 1 BGB der Überweisende den Überweisungsvertrag nicht mehr kündigen kann, wenn der Empfängerbank der Überweisungsbetrag end-
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BGH, NJW 2008, 2331 Tz. 9. BGH, a.a.O. (Fn. 25) Tz. 10. BGH, a.a.O. (Fn. 25), 2332 Tz. 17. OLG Frankfurt, WM 1999, 1208. BGHZ 72, 9 = NJW 1978, 2149, 2150; BGH, ZIP 2000, 1291, 1293; Staudinger-Martinek, BGB, Neubearbeitung 2006, § 676f Rn. 15. BGHZ 6, 121, 123 = NJW 1952, 929; BGHZ 58, 108, 109 = NJW 1972, 633; BGHZ 103, 143, 146; BGH, NJW 1999, 210; MünchKommBGB-Wenzel, 5. Aufl. 2007, § 362 Rn. 23. Staudinger/Martinek, a.a.O. (Fn. 29), Einleitung § 676a – 676h Rn. 12f. BGH, NJW 2007, 914, 916 Tz. 21; Escher-Weingart, BuB; Rn. 6/186. BGH, Urt. v. 05.12.2006, a.a.O. (Fn. 33), 915 Tz. 10. MünchKomm.BGB-Casper, 4. Aufl. 2005, § 676f Rn. 15; Schimansky, a.a.O. (Fn. 2), § 49 Rn. 205; Baumbach/Hopt, HGB, 33. Aufl. 2008, Rn. C/23; Derleder/Knops/Bamberger-Oechsler, Handbuch zum deutschen und europäischen Bankrecht, 2. Aufl. 2009, § 43 Rn. 41; a. A. Escher-Weingart, WM 2008, 2281, 2283. Richtlinie 2007/64/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. November 2007 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 97/5 EG, Amtsblatt Nr. L 319 vom 05.12.2007 S. 0001 – 0036. Manger-Nestler, EuZW 2008, 332. Richtlinie 2007/64/EG (Fn. 42), Nr. 48 der Erwägungsgründe.
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mittelt werden kann.38 In Art. 74 Abs. 1 heißt es, ein Zahlungsauftrag gelte im Hinblick auf den „durch den Kundenidentifikator bezeichneten Zahlungsempfänger“ als korrekt ausgeführt. Art. 74 Abs. 2 sieht vor, dass der Zahlungsdienstleister nicht für die fehlerhafte oder nicht erfolgte Ausführung des Zahlungsvorgangs haftet, wenn der vom Zahlungsdienstenutzer angegebene Kundenidentifikator fehlerhaft ist. Die Bundesregierung hat bereits einen Gesetzentwurf zur Umsetzung der Zahlungsdiensterichtlinie vorgelegt.39 Dieser Entwurf verwendet statt des Begriffs „Kundenidentifikator“ unter Beibehaltung der Definitionsmerkmale die Bezeichnung „Kundenkennung“ (§ 675r Abs. 2 BGB-E). Die Entwurfsbegründung weist darauf hin, dass für SEPA-Überweisungen40 nach den bisherigen Vereinbarungen der europäischen Kreditwirtschaft die „IBAN“41 die festgelegte Kundenkennung sei.42 Nach § 675r Abs. 1 Satz 1 BGB-E sind die beteiligten Zahlungsdienstleister berechtigt, einen Zahlungsvorgang ausschließlich anhand der von dem Zahlungsdienstnutzer angegebenen Kundenkennung auszuführen. In der Begründung heißt es dazu, nach den Vorgaben der Zahlungsdiensterichtlinie seien die beteiligten Zahlungsdienstleister von Zahler und Zahlungsempfänger sowie die zwischengeschalteten Stellen zum Abgleich von Kontonummer bzw. Kundenkennung und Empfängername nicht mehr verpflichtet. Die Bebuchbarkeit nach der Kundenkennung sei erforderlich, um die verkürzten EWR-weiten Ausführungsfristen zu ermöglichen, die nur durch eine voll automatisierte Bearbeitung ohne jegliche manuelle Intervention gewahrt werden könnten.43 Dieses Argument wird aber, was den Kontonummer-Namensvergleich bei der Empfängerbank angeht, durch Begründung zu § 675t BGBE entkräftet. Dort wird ausgeführt: „Von der Wertstellung ist die eigentliche Gutschriftsbuchung zu unterscheiden, die – wie schon im bisherigen 676g Abs. 1 Satz 4, noch am folgenden Geschäftstag erfolgen kann.“44 Eine Verkürzung der Ausführungsfristen für die Empfängerbank sehen die neuen Vorschriften also nicht vor. Dies zeigt, dass es keinen sachlichen Grund gibt, das Schutzniveau für den Überweisenden und den Überweisungsempfänger durch den Wegfall des Kontonummer-Namensvergleichs zu verschlechtern. Bei einem Wegfall des Kontonummer-Namensvergleichs bei der Empfängerbank muss der Überweisende im Falle der Angabe einer falschen „Kundenkennung“ und entsprechender Buchung bei der Empfängerbank an seinen Gläubiger nochmals zahlen, und dieser erlangt, da die Gutschrift beim Scheingläubiger nach § 675r BGB-E als ordnungsgemäß anzusehen ist, keinen Anspruch auf Gutschrift gegen seine Bank, sondern trägt weiterhin das Bonitätsrisiko seines Schuldners, der ggf. zu einer erneuten Zahlung nicht in der Lage ist. Der Schuldner seinerseits wird auf den vielfach wertlosen Bereicherungsanspruch gegen den Scheingläubiger verwiesen. Die Fehleranfälligkeit bei der manuellen Angabe überlanger Ziffernketten wie IBAN und BIC ist extrem hoch.45 Die Europäische Zentralbank hat dies bereits erkannt: „Das Ausfüllen eines Zahlungsauftrags nur mit der IBAN wird zwangsläufig mühsam und fehleranfällig sein, da unter SEPA eine IBAN bis zu 31 Stellen haben kann.“46 Das Eurosystem hat deshalb seine Bitte an den EPC47, „langfristig eine benutzerfreundlichere Kontobezeichnung als die IBAN zu entwickeln“, wiederholt.48 Die Verkürzung des Schutzniveaus für die Zahlungsdienstnutzer ist nach der Richtlinie keineswegs zwingend. Als (vorrangiger) Kundenidentifikator könnte auch der Empfängername dienen, denn auch dieser ist im europäischen Kulturkreis eine
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Kombination aus Buchstaben und würde damit der Definition des Art 4 Nr. 21 der Richtlinie genügen. Allerdings ist der Name lesbar und damit weit weniger fehleranfällig als die IBAN, die ohne Weiteres neben dem Namen verwendet werden kann. Die EU-Kommission hat in einer Pressemitteilung vom 12.12.200749 erklärt, die Zahlungsdiensterichtlinie werde die Rechte und den Schutz aller Nutzer von Zahlungsdiensten (Verbraucher, Einzelhändler, große und kleine Unternehmen, öffentliche Behörden) stärken. Um den Mitgliedstaaten in der Durchführungsphase zu helfen, werde eine „Umsetzungsgruppe“ eingerichtet, die die von den Mitgliedsstaaten gewählten Ansätze und Vorgehensweisen vergleichen solle, um frühzeitig etwaige Diskrepanzen aufzudecken und für ein solides und konsistentes Verständnis der Richtlinienbestimmungen zu sorgen.



D. Zusammenfassung Nach bisheriger Rechtslage ist bei allen Überweisungsverfahren von der Empfängerbank ein Kontonummer-Namensvergleich durchzuführen, es sei denn, diese Pflicht ist durch AGB zwischen dem Überweisenden und der Überweisungsbank wirksam ausgeschlossen. Die eingehende Überweisung ist dann von der Empfängerbank dahin auszulegen, dass die Kontonummer als synonym für den Empfängernamen gilt. Der Ausschluss des Kontonummer-Namensvergleichs findet im DFÜ- und im Datenträgeraustauschverfahren statt. Von diesen Verfahren ist das Online-Banking für Privatkunden streng zu unterscheiden. Die bisherige Rechtslage bietet einen angemessenen Schutz für den Überweisenden und den Begünstigten bei fehlerhaft erteilten Überweisungsaufträgen. Dieser Schutz droht nach den Plänen der Bundesregierung durch die Umsetzung der Zahlungsdiensterichtlinie verloren zu gehen. Den von der Richtlinie belassenen Umsetzungsspielraum nutzt der Gesetzesentwurf nicht angemessen aus.



38 Richtlinie 2007/64/EG (Fn. 42), Artikel 4 Nr. 21. 39 Gesetzentwurf, a. a. O. (Fn. 1). 40 SEPA = Single Euro Payments Area, Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum. 41 Die IBAN ist die internationale Kontonummer gemäß Standard 13616 der International Organization for Standardization (ISO). 42 Gesetzentwurf, a.a.O. (Fn. 1), Begründung S. 180. 43 Gesetzentwurf, a.a.O (Fn. 1), Begründung S. 180. 44 Gesetzentwurf, a.a.O. (Fn. 1), Begründung S. 183. 45 Pauli, NJW 2008, 2229, 2231. 46 Europäische Zentralbank, Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA). Vom Konzept zur Realität. Fünfter Fortschrittsbericht, Juli 2007, S. 23. 47 The European Payments Council (EPC) is the decision making and coordination body of the European banking industry in relation to payments. http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=what_is_ep. 48 Europäische Zentralbank, a.a.O. (Fn. 46). 49 IP/07/1914.
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nes entgangenen Gewinns in Höhe von 18.920,49 B in Anspruch. Das Landgericht hat den Klageanspruch dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt. Die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht zurückgewiesen. Mit der – vom erkennenden Senat zugelassenen – Revision verfolgt die Beklagte ihr Klageabweisungsbegehren weiter.



Anforderungen an die Haftung bei der Anlageberatung a) Aus einem Beratungsvertrag ist eine Bank verpflichtet, eine Kapitalanlage, die sie empfehlen will, mit banküblichem kritischen Sachverstand zu prüfen; eine bloße Plausibilitätsprüfung ist ungenügend.



Gründe: 4



b) Eine Bank kann zur Prüfung von Kapitalanlagen, die sie in ihr Anlageprogramm genommen hat, auch bankfremde Erfüllungsgehilfen einsetzen; hierüber muss sie einen Anlageinteressenten grundsätzlich nicht aufklären. c) Eine Bank muss nicht jede negative Berichterstattung in Brancheninformationsdiensten über von ihr vertriebene Kapitalanlagen kennen.



I. 5



Das Berufungsgericht (WM 2007, 593) hat zur Begründung seiner Entscheidung im Wesentlichen ausgeführt:



6



Die Klägerin könne von der Beklagten Schadensersatz wegen Verletzung eines Beratungsvertrages verlangen. Die Beklagte sei als Anlageberaterin verpflichtet gewesen, das Anlagekonzept, das sie der Klägerin empfohlen habe, wenigstens auf Plausibilität, insbesondere auf wirtschaftliche Tragfähigkeit hin zu prüfen. Dies habe der Zeuge F. nach seiner eigenen Aussage nicht getan und die Klägerin auch pflichtwidrig nicht darauf hingewiesen, dass er eine Überprüfung nicht vorgenommen habe. Schon aus diesem Grund sei die Beklagte zum Schadensersatz verpflichtet.



7



Ein Vertrauen in die Plausibilitätsprüfung des Genossenschaftsverbandes oder ihrer Zentralbank würde die Beklagte nicht entlasten. Dass dort eine ausreichende Prüfung vorgenommen worden sei, sei weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. Es fehle jeder Anhaltspunkt, dass der Verband oder die Zentralbank den Artikel in „k.“ überhaupt zur Kenntnis genommen habe. Allein darin liege eine haftungsbegründende schuldhafte Pflichtverletzung. Dabei könne dahingestellt bleiben, ob eine einzelne Volksbank Berichte in „k.“ kennen müsse. Jedenfalls von einem Verband oder einer Zentralbank, die für die Volksbanken zentral eine Prüfung der Wirtschaftlichkeit bestimmter Kapitalanlagen vornähmen, müssten Berichte in Brancheninformationsdiensten ausgewertet werden. Sowohl die Beklagte als auch der Genossenschaftsverband bzw. die Zentralbank hätten pflichtwidrig gehandelt, weil sie die Klägerin nicht über die in „k.“ geäußerten Bedenken informiert hätten.



d) Hat eine Bank Kenntnis von einem negativen Bericht in einem Brancheninformationsdienst, muss sie ihn bei der Prüfung der Kapitalanlage berücksichtigen. Anlageinteressenten müssen aber nicht ohne Weiteres auf eine vereinzelt gebliebene negative Publikation, deren Meinung sich in der Fachöffentlichkeit (noch) nicht durchgesetzt hat, hingewiesen werden. (Leitsätze des Gerichts) BGH, Urt. v. 07.10. 2008, Az.: XI ZR 89/07, (Vorinstanz: OLG Stuttgart, Urt. v. 22.01.2007, Az.: 10 U 189/06) (ID 42093) Sachverhalt:



1



Die Klägerin begehrt von der beklagten Volksbank Schadensersatz wegen fehlerhafter Anlageberatung.



2



Die Klägerin und ihr verstorbener Ehemann (nachfolgend: Klägerin) waren seit 1980 Stammkunden der Rechtsvorgängerin der Beklagten (nachfolgend: Beklagte). Im November 1994 ließ sich die Klägerin von dem Mitarbeiter F. der Beklagten über eine Kapitalanlage beraten. Der Inhalt des Beratungsgesprächs ist streitig. Auf Empfehlung von F. erwarb die Klägerin mit Vertrag vom 5. Dezember 1994 eine Beteiligung an dem geschlossenen Immobilienfonds „D.“. Dem Beratungsgespräch lag der Verkaufsprospekt der Streithelferin der Beklagten zugrunde. Nicht Gegenstand des Beratungsgesprächs war eine als „Prospekt-Check“ bezeichnete Veröffentlichung im Brancheninformationsdienst „k“ (nachfolgend: k) vom 12. August 1994, in der es u. a. heißt: „Der Prospekt enthält nicht sämtliche Informationen, die für eine umfassende wirtschaftliche Beurteilung – und somit für eine Kapitalanlageentscheidung – erforderlich sind. Außerdem werden uns Anleger durch den gewählten Veräußerungsfaktor zu sehr reich gerechnet”.



3



20



Die Immobilienfondsbeteiligung erwies sich als unrentabel. Unter Berufung auf eine nicht anleger- und objektgerechte Beratung, insbesondere unterlassene Aufklärung über im Einzelnen vorgetragene Prospektmängel, nimmt die Klägerin die Beklagte auf Rückzahlung des Anlagebetrages nebst eines Agios von 5% in Höhe von insgesamt 37.579,95 B sowie ei-
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Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.



II. 8



Diese Ausführungen halten rechtlicher Überprüfung in wesentlichen Punkten nicht stand.



9



1. Richtig ist lediglich der Ausgangspunkt des Berufungsgerichts, dass in Bezug auf die streitgegenständliche Kapitalanlage stillschweigend ein Beratungsvertrag nach den Grundsätzen des Bond-Urteils (Senat BGHZ 123, 126, 128) zwischen den Parteien zustande gekommen ist.



10 2. Die sich aus diesem Beratungsvertrag ergebende Pflicht zur objektgerechten Beratung hat das Berufungsgericht



Bankrecht



verkannt. Eine Bank genügt ihrer Pflicht zur Prüfung der Kapitalanlage aus einem Beratungsvertrag nicht etwa bereits dadurch, dass sie eine bloße Plausibilitätsprüfung des Emissionsprospektes vornimmt. 11 a) Eine solche Plausibilitätsprüfung kann allenfalls im Rahmen eines reinen Auskunftsvertrages ausreichend sein. Ein solcher kommt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs stillschweigend zustande, wenn ein reiner Anlagevermittler (zur Unterscheidung zwischen Anlagevermittler und Anlageberater vgl. BGH, Urteile vom 13. Mai 1993 – III ZR 25/92, WM 1993, 1238, 1239 und vom 12. Februar 2004 – III ZR 359/02, WM 2004, 631, 633, insofern in BGHZ 158, 110 nicht abgedruckt) ohne Beratung ein Anlageprodukt vertreibt und der Anlageinteressent erkennbar die besonderen Erfahrungen und Kenntnisse des Vermittlers in Anspruch nehmen will und der Anlagevermittler die gewünschte Tätigkeit beginnt (BGHZ 158, 110, 116; BGH, Urteile vom 13. Januar 2000 – III ZR 62/99, WM 2000, 426, 427, vom 12. Mai 2005 – III ZR 413/04, WM 2005, 1219, 1220, vom 11. Januar 2007 – III ZR 193/05, WM 2007, 585, 586 Tz. 10 und vom 25. Oktober 2007 – III ZR 100/06, WM 2007, 2228, 2229 Tz. 7 m. w. Nachw.). 12 b) Bei einem Beratungsvertrag ist die Bank zu mehr als nur zu einer Plausibilitätsprüfung verpflichtet. In Bezug auf das Anlageobjekt hat sich die Beratung auf diejenigen Eigenschaften und Risiken zu beziehen, die für die jeweilige Anlageentscheidung wesentliche Bedeutung haben oder haben können. Dabei ist zwischen den allgemeinen Risiken (Konjunkturlage, Entwicklung des Börsen- oder Fondsmarktes) und den speziellen Risiken zu unterscheiden, die sich aus den individuellen Gegebenheiten des Anlageobjektes (Kurs-, Zins- und Währungsrisiko etc.) ergeben. Für den Umfang der Beratung ist hier insbesondere von Bedeutung, ob die beratende Bank das Anlageobjekt in ein von ihr zusammengestelltes Anlageprogramm aufgenommen und sie dieses zur Grundlage ihrer Beratung gemacht hat. Jedenfalls die in ihr Anlageprogramm aufgenommenen Anlageprodukte muss sie einer eigenen Prüfung unterziehen. Der Anlageinteressent darf davon ausgehen, dass seine ihn beratende Bank, der er sich anvertraut, die von ihr in ihr Anlageprogramm aufgenommenen Kapitalanlagen selbst als „gut“ befunden hat (BGHZ 123, 126, 129). Die Bank ist daher verpflichtet, eine Anlage, die sie empfehlen will, mit banküblichem kritischen Sachverstand zu prüfen (vgl. Ellenberger, in: Ellenberger/Schäfer, Fehlgeschlagene Wertpapieranlagen S. 59, 71). 13 3. Rechtsfehlerhaft hat das Berufungsgericht auch eine Haftung der Beklagten allein wegen der vom Zeugen F unterlassenen Plausibilitätsprüfung bejaht. 14 Richtig ist lediglich, dass eine Bank einen Anlageinteressenten darauf hinweisen muss, dass sie zu einer Beratung über ein konkretes Risiko nicht in der Lage ist, wenn ihr entsprechende Kenntnisse fehlen (BGHZ 123, 126, 129 f.). Erweckt sie den Eindruck, eine Kapitalanlage mit positivem Ergebnis geprüft zu haben, so hat sie den Anlageinteressenten auf alle bei ordnungsgemäßer banküblicher Überprüfung erkennbaren Risiken der Anlage hinzuweisen (BGHZ 100, 117, 122; Senatsurteil vom 5. Mai 1992 – XI ZR 242/91, WM 1992, 1355, 1358). Eine unterlassene Prüfung der empfohlenen Kapitalanlage kann danach, was das Berufungsgericht verkannt hat, nur dann zur Haftung
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der Bank führen, wenn bei dieser Prüfung ein Risiko erkennbar geworden wäre, über das der Anleger hätte aufgeklärt werden müssen, oder wenn erkennbar geworden wäre, dass eine Empfehlung der Kapitalanlage nicht anleger- und/oder objektgerecht ist (vgl. Senatsurteil vom 6. Juli 1993 – XI ZR 12/93, WM 1993, 1455, 1457, insoweit in BGHZ 123, 126 nicht abgedruckt; s. auch BGH, Urteile vom 13. Januar 2000 – III ZR 62/99, WM 2000, 426, 428 und vom 12. Mai 2005 – III ZR 413/04, WM 2005,1219, 1221). Feststellungen zu der zwischen den Parteien streitigen Frage, ob und welche der Klägerin mitzuteilende Risiken bei ordnungsgemäßer Prüfung der empfohlenen Kapitalanlage erkennbar waren, hat das Berufungsgericht rechtsfehlerhaft nicht getroffen. Ohne solche Feststellungen kommt eine Haftung der Beklagten aus einer unterlassenen Prüfung der Kapitalanlage von vornherein nicht in Betracht. 15 4. In zweifacher Hinsicht rechtsfehlerhaft ist weiter die Ansicht des Berufungsgerichts, eine Prüfung durch den Genossenschaftsverband oder die Zentralbank entlaste die Beklagte nicht. 16 a) Jeder nachvollziehbaren Grundlage entbehrt bereits die Ansicht des Berufungsgerichts, eine Bank müsse offen legen, dass nicht sie, sondern der für sie tätige Genossenschaftsverband oder die Zentralbank die Prüfung der Kapitalanlage vorgenommen habe. Bei der Erfüllung von vertraglichen Pflichten kann der Verpflichtete grundsätzlich Erfüllungsgehilfen einsetzen, ohne dies dem Vertragspartner mitteilen zu müssen. Das gilt selbstverständlich auch für die Erfüllung der Pflicht zur Prüfung von Kapitalanlagen (BGHZ 100, 117, 122 m. w. Nachw.). 17 Anders als das Berufungsgericht anzunehmen scheint, erhöht sich auch die Sorgfaltspflicht durch die Einschaltung eines Erfüllungsgehilfen grundsätzlich nicht (§ 278 Satz 1 BGB). Etwas anderes würde erst gelten, wenn die Beklagte oder der Verband bzw. die Zentralbank sich auf ihre besondere Sachkunde berufen hätten (BGHZ 114, 263, 272). Das hat das Berufungsgericht indes nicht festgestellt. 18 b) Ebenfalls zu Unrecht hat das Berufungsgericht eine Pflichtverletzung allein darin gesehen, dass der Genossenschaftsverband oder die Zentralbank den Bericht über die streitgegenständliche Kapitalanlage in „k.“ nicht gekannt und/oder nicht ausgewertet hätten und die Klägerin über den Bericht nicht informiert worden sei. 19 aa) Zu Unrecht hat das Berufungsgericht angenommen, dass der für die Beklagte tätige Genossenschaftsverband oder die Zentralbank den Bericht in „k.“ hätten kennen müssen. 20 (1) Die Frage, ob Brancheninformationsdienste wie „kmi“ von Anlageberatern und -vermittlern ausgewertet werden müssen, ist in der Instanzrechtsprechung und der Literatur allerdings streitig. 21 Teilweise wird angenommen, ein Anlageberater könne sich nicht auf die Unkenntnis von einem Artikel in einem Brancheninformationsdienst berufen, weil er sämtliche einschlägige Medien auf Negativberichte hin auswerten und unabhängig davon, ob diese Berichte den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen, seinem Kunden vollständig offen legen müsse (vgl. LG Hannover VuR 2002, 27, 30; LG Stuttgart BKR 2003, 386, 389; Nittel/Le-
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nenbach, in: Assies/Beule/Heise/Strube, Handbuch des Fachanwalts Bank- und Kapitalmarktrecht Kapitel 8 Rdn. 44; Baumbach/Hopt, HGB 33. Aufl. § 347 Rdn. 27). 22 Demgegenüber verneint die Gegenansicht eine solche Pflicht, weil nicht jeder Anlagevermittler und Anlageberater verpflichtet sei, einen Brancheninformationsdienst zu beziehen, und bei Veröffentlichungen in diesen Diensten von einer unabhängigen und fundierten Berichterstattung nicht stets ausgegangen werden könne (vgl. OLG München BKR 2003, 875, 877; OLG Celle WM 2005, 737, 741; OLG Stuttgart WM 2006, 1100, 1102; LG München NJOZ 2003, 1970, 1975 f.; LG Tübingen WM 2004, 641, 644; von Heymann/Edelmann, in: Assmann/Schütze, Handbuch des Kapitalanlagerechts 3. Aufl. § 4 Rdn. 24; Balzer, in: Welter/Lang, Handbuch der Informationspflichten im Bankverkehr Rdn. 7.39; Edelmann BKR 2003, 438, 443 f.; Loritz NZG 2002, 889, 896 ff.). 23 Vermittelnd wird die Ansicht vertreten, nicht jede negative Berichterstattung, vor allem wenn sie vereinzelt geblieben sei, müsse dem Anlageberater bekannt sein. Kenne er sie, habe er aber die Pflicht zur Auswertung und müsse unter Umständen auch einen Hinweis darauf erteilen (vgl. OLG Düsseldorf WM 1996, 1082 1086 f.; OLG Celle OLG Report 2000, 143, 145; OLG Frankfurt NJW-RR 2001, 479, 480; OLG Stuttgart VuR 2003, 67, 69 f.; LG Hannover WM 1993, 201, 204; LG Paderborn WM 1996, 1843, 1846; LG Darmstadt ZfIR 2000, 115, 118; Wagner WM 2002, 1037, 1044 ff., WM 2003, 1158, 1160 und BKR 2005, 436, 438 ff.; Assmann ZIP 2002, 637, 643). 24 Der Bundesgerichtshof hat zu dieser Frage noch nicht abschließend Stellung genommen. Der III. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat es in seinem Urteil vom 9. Februar 2006 (III ZR 20/05, WM 2006, 668, 670 unter II.2.) für möglich gehalten, dass eine Plausibilitätsprüfung trotz eines negativen Berichts in einem Brancheninformationsdienst positiv ausfallen kann. Der II. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs (Urteil vom 18. April 2005 – II ZR 197/04 Umdruck S. 8/9) hat einen Hinweis auf Berichte in Brancheninformationsdiensten im Zusammenhang mit anderen Umständen für relevant angesehen. 25 (2) Der erkennende Senat entscheidet die Frage im Sinne der vermittelnden Meinung. Nach dem Bond-Urteil des Senats (BGHZ 123, 126, 131) muss eine Bank, die sich in Bezug auf eine bestimmte Anlageentscheidung als kompetent geriert, sich aktuelle Informationen über das Anlageobjekt verschaffen, das sie empfehlen will. Dazu gehört auch die Auswertung vorhandener Veröffentlichungen in der Wirtschaftspresse. Bei einer privaten Anleihe muss danach über zeitnahe und gehäufte negative Berichte in der Börsenzeitung, der Financial Times Deutschland, dem Handelsblatt und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung unterrichtet werden (Senatsurteil vom 6. Juli 1993 – XI ZR 12/93, WM 1993, 1455, 1457, insoweit in BGHZ 123, 126 nicht abgedruckt; s. auch OLG Braunschweig WM 1998, 375, 377). 26 Daraus folgt indes nicht, dass eine Bank auch Berichte in Brancheninformationsdiensten wie „k.“ kennen muss. Bei diesen handelt es sich nicht um allgemein anerkannte Publikationen für Wirtschaftsfragen oder für ein bestimmtes Marktsegment, deren Seriosität und Qualität über jeden Zweifel erhaben ist (vgl. OLG München BKR 2003, 875, 877).
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Die Verpflichtung, kritische Berichte in sämtlichen Brancheninformationsdiensten uneingeschränkt zur Kenntnis zu nehmen und die Anleger unabhängig von der Berechtigung der dort geübten Kritik an einem Anlagemodell auf die Existenz solcher Berichte hinzuweisen, würde zu einer uferlosen, kaum erfüllbaren Ausweitung der Pflichten von Anlageberatern und einer damit einhergehenden weitgehenden Verlagerung des Anlegerrisikos auf den Berater führen. Eine solche Verpflichtung würde bei Brancheninformationsdiensten wie „k.“ nicht Halt machen können, sondern müsste sich auch auf andere kritische Veröffentlichungen etwa im Internet erstrecken. Eine Bank ist danach nicht verpflichtet, sämtliche Publikationsorgane vorzuhalten, sondern kann selbst entscheiden, welche Auswahl sie trifft, solange sie nur über ausreichende Informationsquellen verfügt (vgl. Assmann ZIP 2002, 637, 650). Allein die Unkenntnis von einem Bericht in einem Brancheninformationsdienst, den die Bank nicht auswertet, stellt daher keine Pflichtverletzung dar. 27 Davon sind allerdings Fallgestaltungen zu unterscheiden, in denen die Bank Kenntnis von negativen Berichten in Publikationsorganen wie etwa Brancheninformationsdiensten erhält. In diesem Fall muss sie diese Berichte bei der Prüfung des Anlageobjekts berücksichtigen, insbesondere in Bezug auf konkret angesprochene Mängel und Risiken, ohne dass es darauf ankommt, ob dieses Organ von ihr üblicherweise ausgewertet wird oder nicht. Allerdings führt eine vereinzelt gebliebene Publikation, deren Meinung sich in der Fachöffentlichkeit (noch) nicht durchgesetzt hat (vgl. dazu Loritz NZG 2002, 889, 896), nicht ohne weiteres zu einer Hinweispflicht. Je nachdem, welchen Inhalt der Bericht hat, kann sich jedoch im Einzelfall ergeben, dass die Bank bei der Überprüfung des Anlageobjekts selbst auf das in dem kritischen Bericht genannte Risiko hätte aufmerksam werden müssen und aus diesem Grund dem Anleger eine Aufklärung schuldete. 28 bb) Das Berufungsgericht hat weiter verkannt, dass eine Bank, die einschlägige Artikel der Wirtschaftspresse über in ihr Anlageprogramm aufgenommene Produkte (BGHZ 123, 126, 131) nicht kennt oder auf diese nicht ausdrücklich hinweist, nur dann haftet, wenn ihr durch die Auswertung der Artikel ein aufklärungspflichtiger Umstand bekannt geworden wäre oder sich in der einschlägigen Fachpresse die Warnungen häuften (Senatsurteil vom 6. Juli 1993 – XI ZR 12/93, WM 1993, 1455, 1457, insoweit in BGHZ 123, 126 nicht abgedruckt). Genauso wenig wie den Anlageberater eine positive Meldung in „k.“ entlastet (BGH, Urteil vom 12. Mai 2005 – III ZR 413/04, WM 2005,1219, 1220), führt allein eine dort erschienene negative Meldung zu seiner Haftung. Vielmehr muss die – in jedem Fall erforderliche – Überprüfung der Kapitalanlage ex ante zu einem Ergebnis führen, das den Anlageberater zu einem Hinweis verpflichtet oder ihm eine Empfehlung verbietet. Dazu hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen. Ohne Feststellungen zu der zwischen den Parteien streitigen Frage, ob der Prospekt Fehler oder missverständliche Angaben enthält, kommt eine Haftung der Beklagten wegen unterlassener Auswertung von „k.“ danach von vornherein nicht in Betracht.
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Konditionenanpassung:



29 Das angefochtene Urteil war daher aufzuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO). Da die Sache nicht zur Entscheidung reif ist, war sie zur weiteren Sachaufklärung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 Satz 1 BGB). Dabei hat der Senat von der Möglichkeit des § 563 Abs. 1 Satz 2 BGB Gebrauch gemacht.



Spätestens l Monat vor Ablauf der Zinsbindung ist eine neue schriftliche Vereinbarung über Zinssatz, Auszahlungskurs, Zinsbindung und Tilgung zu treffen. Soweit eine Vereinbarung zu diesem Termin nicht zustande kommt, ist das Darlehen mit Ablauf der Zinsbindung zur Rückzahlung fällig.



Darlehensprolongation bei unechter Abschnittsfinanzierung und Widerrufsrecht



Widerrufsbelehrung gemäß Verbraucherkreditgesetz



1. Zur Frage, wann der Abschluss eines Darlehensvertrages als bloße Prolongation eines vorausgegangenen Darlehensvertrages angesehen werden kann (Abgrenzung zu OLG Frankfurt/Main vom 24.01.2007 – 9 U 5/06 -). 2. Im Falle einer Prolongation erfasst das Recht zum Widerruf aus § 1 Abs.1 Nr.1 HWiG (i.d.F. vom 16.01.1986) auch den Folgevertrag. (Leitsätze von RA Dr.Thomas Storch, Berlin) OLG Brandenburg, Urt. v. 06.08.2008, Az.: 4 U 155/07 (ID 42001) Gründe: I. Die Parteien streiten um die Rückabwicklung eines von dem Kläger und seiner Ehefrau im Jahr 1997 abgeschlossenen Darlehensvertrages zur Finanzierung einer Beteiligung an einem Immobilienfonds.



Ferner enthielt das jeweilige Darlehensformular folgende Widerrufsbelehrung:



Jeder Kreditnehmer oder sonst für die Rückzahlung des Kredits Mitverpflichtete kann seine auf den Abschluss des Kreditvertrages oder auf die Mitverpflichtung für den Kredit gerichtete Willenserklärung innerhalb einer Woche dem Kreditgeber gegenüber schriftlich widerrufen. Die Frist beginnt nach Aushändigung dieser Belehrung an den Kreditnehmer / ggf. den Mitverpflichteten und nach deren Unterzeichnung durch den Kreditnehmer / ggf. durch den Mitverpflichteten, jedoch nicht vor Abgabe der auf den Abschluss des Kreditvertrages oder die Mitverpflichtung gerichteten Willenserklärung des Kreditnehmers oder des Mitverpflichteten. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an die (…) Widerruft nur einer von mehreren Gesamtschuldnern, so wird der Kredit nicht ausgezahlt.



Nach den Feststellungen, des angefochtenen Urteils suchten Mitarbeiter eines Finanzdienstleistungsunternehmens den Kläger und seine Ehefrau Anfang Dezember 1997 in deren Wohnung auf und boten ihnen eine Beteiligung an der (...) GmbH & Co. an, die über die Beklagte finanziert werden sollte. Zur Sicherung und Rückzahlung des Kredits sollte zugleich ein Vertrag über eine Lebensversicherung bei der (...) Lebensversicherung AG abgeschlossen werden.



Wurde der Kredit ausgezahlt, so gilt der Widerruf als nicht erfolgt, wenn der Kreditnehmer den Kredit, nicht innerhalb von 2 Wochen nach Auszahlung bzw. Erklärung des Widerrufs zurückzahlt.



Während eines weiteren Verkaufsgesprächs in ihrer Wohnung unterzeichneten der Kläger und seine Ehefrau einen an die (...) Steuerberatungsgesellschaft gerichteten Treuhandauftrag zur treuhänderischen Beteiligung an der (...) GmbH & Co. über einen Beteiligungsbetrag in Höhe von 80.000,00 B (vgl. Bl. 100 GA) und eine Selbstauskunft und Beantragung einer Finanzierung für eine Beteiligung an der (...) GmbH & Co. (vgl. Bl. 101 GA), der Kläger zudem noch, einen Antrag auf Abschluss eines Lebensversicherungsvertrages.



Zum Ende des Zinsfestschreibungszeitraums am 30.12.2002 bot die Beklagte dem Kläger und seiner Ehefrau mit Schreiben vom 05.12.2002 (vgl. Bl. 52 ff. GA) zwei Fortsetzungsvarianten mit unterschiedlichen Zinssätzen und Laufzeiten an, wobei beide Varianten vorsahen, dass der Darlehensbetrag zum Ende der Laufzeit, d. h. zum 30.12.2007 oder zum 30.12.2012, zur Rückzahlung fällig wird. In dem Angebot heißt es unter anderem:



Am 23.12.1997 unterzeichneten der Kläger und seine Ehefrau jeweils ein von der Beklagten unter dem 16.12.1997 ausgestelltes und durch die Vermittler bei einem weiteren Besuch in ihren Wohnräumen zur Unterschrift vorgelegtes Darlehensangebot (vgl. BL 46 ff. GA und Bl. 53 ff. GA). In diesem wurde die Laufzeit des Darlehens mit ca. 20 Jahren angegeben; die Zinsfestschreibung lief bis zum 30.12.2002. Darüber hinaus war in dem Darlehensvertrag unter anderem Folgendes bestimmt:



Gleichzeitig trat der Kläger seine Rechte aus der Lebensversicherung bei der der (...) Lebensversicherung AG an die Beklagte ab.



(...) die vertraglich vereinbarte Zinsbindung für Ihr oben angegebenes Darlehen endet zum 30. Dezember 2002. Wir möchten Ihnen daher bereits heute die Prolongation des Darlehens ab dem 1. Januar 2003 zu folgenden Konditionen anbieten: Variante A Variante B



Verwendungszweck:



Auch alle weiteren Bestandteile des Darlehensvertrages vom 16./23.12.1997 bleiben unverändert bestehen, sofern sie nicht mit dieser Prolongationsvereinbarung abgeändert werden.



Erwerb von Fondsanteilen in Höhe von DM 80.000,00 an der (...) GmbH & Co.



An dieses Prolongationsangebot halten wir uns bis zum 18. Dezember 2002 – bei uns eingehend – gebunden.



Vu R 1 / 2 0 0 9



|



23



RECHTSPRECHUNG



|



Bankrecht



Der Kläger und seine Ehefrau nahmen das Angebot der Beklagten in der Variante A am 08.12.2002 an. Wegen der näheren Einzelheiten wird auf die in Ablichtung zu den Akten gereichte Vereinbarung vom 05.12./08.12.2002 (Bl. 63 ff.GA) Bezug genommen. Mit Schreiben des Prozessbevollmächtigten des Klägers vom 10.05.2006 widerriefen der Kläger und seine Ehefrau den Darlehensvertrag vom 16.12./23.12.1997 nach den Regelungen des Haustürwiderrufsgesetzes. Der Kläger und seine Ehefrau, die mit Erklärung vom 02.11.2006 (vgl. Bl. 29 GA) dem Kläger sämtliche Ansprüche aus dem Darlehensvertrag abtrat, haben an die Beklagte auf das Darlehen Zahlungen in einer Gesamthöhe von 20.986,00 B erbracht. Diesen Zahlungen stehen Fondsausschüttungen in Höhe von 6.122,82 B gegenüber. Wegen der weiteren Feststellungen zum Sach- und Streitstand wird auf das angefochtene Urteil Bezug genommen (§ 540 Abs. l Satz l Nr. l ZPO). Das Landgericht hat in seinem am 29.08.2007 verkündeten Urteil der Klage in vollem Umfang stattgegeben. Zur Begründung hat es ausgeführt, dass der am 16. 12./23. 12. 1997 geschlossene Darlehensvertrag unwirksam sei, da der Kläger und seine Ehefrau berechtigt gewesen seien, ihre auf den Abschluss des Darlehensvertrages gerichteten Willenserklärungen gemäß § l Abs. l Nr. l HWiG zu widerrufen, weshalb die Beklagte gemäß §§ 346 Abs. l, 357 Abs. l Satz l BGB (§ 3 HWiG) die erhaltenen Leistungen zurückzugewähren habe. Im vorliegenden Fall der Kreditfinanzierung komme ungeachtet des Ausschlusstatbestandes des § 5 Abs. 2 HWiG ein Widerrufsrecht nach § l HWiG in Betracht, da nach der Rechtsprechung des EuGH die Konkurrenzregelung des § 5 Abs. 2 HWiG zugunsten des Verbrauchers einschränkend auszulegen sei. Die unstreitig gegebene Haustürsituation in Form der mehrfachen Beratung des Klägers und seiner Ehefrau im Dezember 1997, zuletzt am 23.12.1997, in deren Wohnräumen sei der Beklagten nach der Entscheidung des EuGH vom 25.10.2005 in der Rechtssache C-229/04 zuzurechnen; auf eine Kenntnis oder fahrlässigen Unkenntnis der Bank vom Abschluss des Vertrages in einer Haustürsituation komme es nicht an. Das dem Kläger und dessen Ehefrau nach dem HWiG zustehende Widerrufsrecht sei auch nicht erloschen, weil die einwöchige Frist des § l HWiG mangels ordnungsgemäßer Belehrung nicht zu laufen begonnen habe. Etwas anderes folge auch nicht aus der Tatsache, dass sich die Parteien nach dem Auslaufen der Zinsbindung aus dem Darlehensvertrag vom 16.12./23.12.1997 am 05.12./08.12.2002 über die weitere Finanzierung geeinigt hätten und dieser Vereinbarung eine Widerrufsbelehrung beigefügt gewesen sei. Denn bei dieser Vereinbarung handele es sich nicht um eine echte Anschluss- bzw. Abschnittsfinanzierung, sondern um die Fortführung des ursprünglichen Darlehensvertrages, den der Kläger und seine Ehefrau später wirksam widerrufen hätten. Dies folge schon daraus, dass das Angebot der Beklagten vom 05.12.2002 mit „Prolongationsangebot“ überschrieben gewesen sei und der Kläger und seine Ehefrau ihre Unterschriften unter den Satz „Das Prolongationsangebot gemäß Variante A vom 5.Dezember 2002 nehmen wir an.“ gesetzt hätten. Aber auch aus der Abmachung selbst ergebe sich hinreichend deut-
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lich, dass das Ausgangsdarlehen nicht ersetzt, sondern lediglich mit einer geänderten Zinsvereinbarung zu den ursprünglichen Bedingungen fortgeführt werden sollte. Anders als von der Beklagten vertreten, folge aus dem Ausgangsvertrag nicht, dass dieser mit Ablauf der Zinsbindung automatisch ende, sondern eben nur beim Nichtzustandekommen einer Anschlussfinanzierung. Wegen des Widerrufs sei die Beklagte gemäß §§ 312, 357, 346 BGB (§ 3 HWiG) verpflichtet, dem Kläger aus eigenem und aus abgetretenem Recht seiner Ehefrau die auf den Darlehensvertrag geleisteten Zahlungen abzüglich der an ihn und seine Ehefrau erfolgten Ausschüttungen zurückzugewähren sowie ihm die zur Sicherung und Rückzahlung des Darlehens abgetretenen Ansprüche aus der Lebensversicherung der (...) Lebensversicherung AG zurück abzutreten; etwaige Steuerersparnisse des Klägers und seiner Ehefrau seien bei der Rückabwicklung nicht zu berücksichtigen. Auch sei der Kläger nicht verpflichtet, die erhaltene Darlehensvaluta zurückzuzahlen, da der Darlehensvertrag und der Fondsbeitritt ein verbundenes Geschäft im Sinne des § 9 VerbrKrG darstellen würden. Wegen der wirtschaftlichen Einheit zwischen der Fondsbeteiligung und dem Darlehensvertrag sei die erhaltene Gegenleistung der mit dem Darlehen finanzierte Gesellschaftsbeitritt, sodass der Kläger im Rahmen der Rückabwicklung nur die von ihm und seiner Ehefrau gehaltenen Fondsanteile an die Beklagte abzutreten habe. Die beiden Feststellungsanträge seien ebenfalls begründet. Mit ihrer Berufung verfolgt die Beklagte ihr Begehren der Klageabweisung weiter. Sie rügt die Verletzung; materiellen Rechts und trägt vor, dass das Landgericht zu Unrecht vom Vorliegen einer unechten Anschlussfinanzierung ausgegangen sei. Zur Abgrenzung zwischen einer echten und einer unechten Anschlussfinanzierung sei auf die Vereinbarung vom 16.12./23.12.1997 abzustellen und nicht – wie vom Landgericht vertreten – auf die Vereinbarung aus dem Jahr 2002. In dem Darlehensvertrag aus 1997 sei bestimmt worden, dass einen Monat vor Ablauf der Zinsbindung eine neue Vereinbarung über Zinssatz, Auszahlungskurs, Zinsbindung und Tilgung zu treffen sei und das Darlehen zur Rückzahlung fällig werde, wenn eine Vereinbarung zu diesem Termin nicht zustande komme. Aus der Vereinbarung lasse sich folglich kein für das Vorliegen einer unechten Anschlussfinanzierung erforderliches langfristiges und über den Zinsfestschreibungszeitraum hinausgehendes Kapitalnutzungsrecht herleiten. Denn wäre eine Anschlussvereinbarung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist nicht zustande gekommen, wäre das Darlehen nach dem Vertrag sofort zur Rückzahlung fällig gewesen, ohne dass es erst einer Kündigung durch sie, also die Beklagte, auf einen Widerspruch der Darlehensnehmer gegen ein neues Zinsangebot bedurft hätte. Auf den Inhalt der Anschlussvereinbarung komme es hingegen nicht an, diese begründe lediglich ein neues Kapitalnutzungsrecht. Dass hierbei die Bedingungen des Ursprungsdarlehens fortgeschrieben worden seien, sei ebenso unerheblich wie die Tatsache, dass das Darlehen intern unter derselben Darlehensnummer verbucht und die Vereinbarung vom 05.12./08.12.2002 als „Prolongationsvereinbarung“ bezeichnet worden sei. Da richtigerweise von zwei rechtlich selbstständigen Verträgen auszugehen sei, seien sämtliche Rechte und Pflichten der Parteien aus dem ersten Vertrag mit Wirkung zum 08.12.2002 erfüllt worden; die Darlehensverbindlichkeit sei mit der Gewährung des neuen Darlehens vollständig getilgt worden.
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Die Frist zum Widerruf des ersten Darlehens sei gemäß § 2 Abs. l Satz 4 HWiG einen Monat später, mithin am 08.01.2003, ausgelaufen. Da der nunmehr maßgebliche Darlehensvertrag vom 05.12./08.12.2002 wirksam sei, könne das angefochtene Urteil keinen Bestand haben. Die Beklagte beantragt, unter Abänderung des Urteils des Landgerichts Frankfurt (Oder) vom 29.08.2007 die Klage abzuweisen. Der Kläger beantragt, die Berufung zurückzuweisen. Er verteidigt mit näheren Ausführungen das angefochtene Urteil. II. Die Berufung ist zulässig. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg. 1. a) Der im Antrag zu 1. geltend gemachte Anspruch des Klägers gegen die Beklagte auf Zahlung von 14.863,18 B Zug um Zug gegen Abtretung seiner Rechte und der Rechte seiner Ehefrau aus der Beteiligung in Höhe von 80.000,00 DM an der (...) GmbH & Co.. ergibt sich aus §§ 3 Abs. l HWiG (i.d.F. vom 16.01.1986), 9 VerbrKrG (i. d. F. vom 17.12.1990) i. V. m. Art. 229 § 5 Satz l EGBGB, § 9 Abs. 3 HWiG (i. d. F. vom 26.09.2000); soweit Rückabwicklungsansprüche der Ehefrau des Klägers betroffen sind., aus abgetretenem Recht (§ 398 BGB). aa) Die Bestimmungen des HWiG finden vorliegend – wie vom Landgericht zu Recht herausgestellt – auf den Darlehensvertrag der Parteien Anwendung; sie werden nicht gemäß § 5 Abs. 2 HWiG durch die Vorschriften des VerbrKrG verdrängt. Nach § 5 Abs. 2 HWiG gelten allein die Vorschriften des VerbrKrG, wenn das Geschäft dessen Voraussetzungen erfüllt. Diese Regelung kommt aufgrund einer richtlinienkonformen Auslegung aber dann, nicht zur Anwendung, wenn das VerbrKrG dem Betroffenen kein gleich weit reichendes Widerrufsrecht wie das HWiG einräumt. Dies hat der BGH – im Anschluss an die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 13.12.2001 – C-481/99’ „Heininger“ – bereits mit Urteil vom 09.04.2002 – XI ZR 91/99 – (JURIS) entschieden, und zwar sowohl für Realkreditverträge als auch für Personalkredite. Dabei ist es nach dem BGH auch nicht entscheidend, ob die Vertragserklärung in der Haustürsituation abgegeben wurde oder ob der Vertragsschluss lediglich in einer Haustürsituation angebahnt worden ist (vgl. auch BGH, Urteil vom 12.12.2005 – II ZR 327/04, Rn. 13, JURIS). Mithin scheitert ein auf § l Abs. l HWiG gestützter Widerruf der auf den Abschluss des Darlehensvertrages gerichteten Willenserklärung nicht an § 5 Abs. 2 HWiG. bb) Zudem sind die Voraussetzungen eines Widerrufsrechts nach § l Abs. l HWiG erfüllt. (1) Das Landgericht ist davon ausgegangen, dass „unstreitig“ eine „Haustürsituation in Form der mehrfachen Beratung des Klägers bzw. dessen Ehefrau im Dezember 1997, zuletzt am 23. Dezember 1997, in den Wohnräumen der Klägers und dessen Ehefrau“ vorgelegen habe. Diese Feststellungen werden in der Berufung nicht gerügt und sind daher der Entschei-
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dung des Senats zugrunde zu legen; sie sind im Übrigen angesichts des Geschehensablaufes auch nicht zu beanstanden. (2) Das zur Haustürsituation führende Verhalten der Vermittler muss sich die Beklagte auch zurechnen lassen. Auch insoweit kann den Ausführungen in der angefochtenen Entscheidung, die von der Berufung nicht beanstandet werden, gefolgt werden. cc) Das Widerrufsrecht des Klägers und seiner Ehefrau war vor dem mit Schreiben vom 10.05.2006 erfolgten Widerruf nicht bereits durch Fristablauf erloschen, weil die einwöchige Widerrufsfrist des § l Abs. l HWiG mangels ordnungsgemäßer Belehrung nach § 2 Abs. l Satz 2 und 3 HWiG nicht zu laufen begonnen hat. Nach § 2 Abs. l Satz 3 HWiG darf die Belehrung keine anderen Erklärungen enthalten, insbesondere nicht die Einschränkung wie in § 7 Abs. 3 VerbrKrG, dass der Widerruf als nicht erfolgt gilt, wenn das Darlehen nicht binnen zwei Wochen zurückgezahlt wird (vgl. BGH, Urteil vom 12.12.2005 – II ZR 327/04, Rn. 21, JURIS, m.w.N.). Genau diese Einschränkung enthält aber der Text in den beiden Darlehensangeboten der Beklagten. dd) Das Widerrufsrecht war entgegen der Ansicht der Beklagten auch nicht durch die vollständige Erbringung der gegenseitigen Leistung nach dem Abschluss der Prolongationsvereinbarung vom 05.12./08.12.2002 gemäß § 2 Abs. l Satz 4 HWiG erloschen. Erloschen wäre das Widerrufsrecht gemäß § 2 Abs. l Satz 4 HWiG nur dann, wenn die Parteien am 05.12./08.12.2002 einen rechtlich selbstständigen Darlehensvertrag geschlossen und nicht nur eine Prolongation des Vertrages vom 16.12./23.12.1997 vereinbart hätten. In diesem Fall wären sämtlichen Pflichten der Parteien aus dem ersten Darlehen mit Abschluss der „Prolongationsvereinbarung“ erfüllt, sodass die Frist zum Widerruf der auf Abschluss des Darlehensvertrages vom 16.12/23.12.1997 gerichteten Willenserklärungen einen Monat später abgelaufen wäre (vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 24.01.2007 – 9 U 5/06, Rn. 7, JURIS). Im Falle einer bloßen Verlängerung des ursprünglichen Kreditvertrages zu geänderten Konditionen wären die beiderseitigen Pflichten aus dem Vertrag vom 16.12./23.12.1997 hingegen noch nicht erfüllt, sodass dem Kläger und seiner Ehefrau am 10.05.2006 ein Widerrufsrecht noch zugestanden hätte. Nach der Rechtsprechung des BGH ist von einer bloßen Weiterführung eines bestehenden Darlehensvertrages auszugehen, wenn unter Fortdauer des ursprünglich vereinbarten Kapitalnutzungsrechts lediglich neue Konditionen vereinbart werden. Eine solche so genannte „unechte Abschnittsfinanzierung“ liegt vor, wenn dem Verbraucher von Anfang an ein langfristiges Recht zur Nutzung des überlassenen Kapitals eingeräumt, die Nutzungskonditionen aber nur für einen Teil dieses Zeitraums verbindlich vereinbart werden, sodass absehbar die Notwendigkeit besteht, vor Ablauf der Gesamtlaufzeit des Darlehens über diese Konditionen eine neue Vereinbarung zu treffen. Kennzeichnend für die bloße Prolongation ist nach dem BGH, dass das Darlehen zum Ende des Finanzierungsabschnitts nicht ohne Weiteres fällig wird, sondern nur dann, wenn der Darlehensnehmer der vorgeschlagenen Änderung der Konditionen widerspricht (vgl. BGH, Urteil vom 08.06.2004 – XI ZR 150/03, Rn. 11, JURIS). Das Landgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass vorliegend ein Fall der „unechten“ Abschnittsfinanzierung ge-
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geben ist. Zwar ist der Beklagten zuzugeben, dass in dem Darlehensvertrag vom 16.12./23.12.1997 keine Widerspruchsklausel enthalten ist, die nach der zitierten Entscheidung des BGH vom 08.06.2004 – XI ZR 150/03 – typisch für eine unechte Abschnittsfinanzierung ist. Jedoch ist eine Regelung der über die Zinsbindung hinausgehenden Nutzung des überlassenen Kapitals mittels einer Widerspruchsklausel weder nach der Rechtsprechung des BGH noch nach der von der Beklagten fruchtbar gemachten Entscheidung des OLG Frankfurt vom 24.01.2007 – 9 U 5/06 – alleiniges Merkmal einer unechten Abschnittsfinanzierung. Vielmehr ist auf den gesamten Vertragsinhalt und auch das Zustandekommen und die Form der weiteren Überlassung der Kreditmittel seitens des Kreditgebers an den Kreditnehmer nach Ablauf der Zinsbindung abzustellen. Vorliegend spricht für eine unechte Abschnittsfinanzierung, dass die Beklagte bei Unterbreitung ihres Angebotes vom 16.12.1997 selbst von einer Laufzeit des Vertrages von ca. 20 Jahren ausgegangen ist. Beiden Seiten – insbesondere auch der Beklagten – war bei Abschluss des Darlehensvertrages bewusst, dass dem Kläger und seiner Ehefrau eine Tilgung des Darlehens innerhalb der Zinsbindung nicht möglich ist und die Parteien nach Ablauf der Bindungsfrist über eine Anschlussfinanzierung zumindest verhandeln werden. Hierin liegt auch ein wesentlicher Unterschied zu dem Sachverhalt, der der Entscheidung des OLG Frankfurt vom 24.01.2007 – 9 U 5/06 – zugrunde lag. Denn anders als hier war nach dem Wortlaut des dort streitgegenständlichen ersten Vertrages eindeutig eine endfällige, unbedingte Tilgung des Darlehens in voller Höhe zu einem festgesetzten Datum vereinbart. Dem Willen der dortigen Vertragsparteien entsprach es, dass sich der Darlehensnehmer nach dem Ende der Laufzeit des Darlehens bei nicht vollständiger Rückzahlung selbst um eine neue Anschlussfinanzierung bemühen musste. Dementsprechend wies die Bank ihn auf seine Anfrage nach einem neuen Vertrag auch darauf hin, dass mit Ablauf der ursprünglichen Endfälligkeit eine ungenehmigte Überziehung vorliege. Nicht entscheidend ist dagegen, ob der Vertrag die Fälligkeit des Darlehens nach Ablauf der Zinsbindung von einem Widerspruch des Darlehensnehmers gegen eine ihm vom Darlehensgeber vorgeschlagene Änderung der Konditionen oder – wie hier – vom Nichtzustandekommen einer neuen Vereinbarung der Parteien über Zinssatz, Auszahlungskurs, Zinsbindung und Tilgung abhängig macht. Zwar genügt im ersten Fall bereits – ein Schweigen des Darlehensnehmers auf den Vorschlag des Darlehensgebers, während er im zweiten Fall ausdrücklich seine Zustimmung zu den geänderten Konditionen erklären muss, um die überlassenen Kreditmittel weiterhin nutzen zu dürfen; einen wesentlichen Unterschied macht dies für den Darlehensnehmer jedoch nicht. Auch insoweit unterscheidet sich der Sachverhalt von demjenigen der Entscheidung des OLG Frankfurt vom 24.01.2007 – 9 U 5/06. Denn anders als hier war in dem dortigen Vertrag eine Konditionenanpassung nicht vorgesehen, sodass die weitere Überlassung der Kreditmittel durch den Kreditgeber auch nicht auf dessen Initiative, sondern – wie oben dargestellt – erst auf eine Anfrage des Kreditnehmers erfolgt ist. Das Zustandekommen und die Form der Weiterführung des Darlehens nach Ablauf der Zinsbindung sprechen ebenfalls dafür, in der Vereinbarung vom 05.12./08.12.2002 eine Prolongation des Vertrages vom 16.12./23.12.1997 zu sehen. Denn vorliegend hat sich die Beklagte mit Schreiben vom 05.12.2002
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an den Kläger und seine Ehefrau gewandt, die zu diesem Zeitpunkt an sich bereits verpflichtet gewesen wären, das Darlehen am 30.12.2002 an die Beklagte zurückzuzahlen. Der Vertrag sah nämlich vor, dass spätestens einen Monat vor Ablauf der Zinsbindung am 30.12.2002 eine Vereinbarung über die geänderten Konditionen zu treffen ist. Die Beklagte ging mithin am 05.12.2002 selbst nicht ernsthaft davon aus, dass eine Fälligkeit ihres Rückzahlungsanspruchs zum 30.12.2002 gegeben ist. Vielmehr bot sie den Darlehensnehmern ausdrücklich die Prolongation des Darlehens an und nahm in ihrem Angebot Bezug auf die gewährten Sicherheiten und die Bestimmungen in dem Darlehensvertrag vom 16.12/23.12.1997. Auch dies spricht indiziell dafür, dass die Beklagte von einer unechten Abschnittsfinanzierung ausgegangen ist und unterscheidet den hiesigen Fall von dem des OLG Frankfurt. Denn dort wurden für die „Verlängerung“ des Darlehensvertrags völlig andere Sicherheiten durch die Bank verlangt und von dem Kreditnehmer gestellt, was auf den Abschluss eines neuen, zweiten Vertrages zur Tilgung des ersten Darlehens schließen ließ. Daher ist die Annahme des Landgerichts, bei der Vereinbarung vom 05.12./08.12.2002 handele es sich nicht um den Abschluss eines neuen Vertrages, sondern um eine unechte Anschlussfinanzierung, mit der Folge, dass der Kläger und seine Ehefrau; ihre auf den Abschluss des Darlehens Vertrages vom 16.12./23.12.1997 gerichteten Willenserklärungen am 10.05.2006 noch widerrufen konnten, nicht zu beanstanden. ee) Die Ausführungen des Landgerichts in dem angefochtenen Urteil zu den Rechtsfolgen des Widerrufs begegnen ebenfalls keinen Bedenken und werden in der Berufung auch nicht angegriffen. Nach § 3 Abs. l Satz l HWiG sind die Vertragsparteien verpflichtet, dem jeweils anderen Teil die empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Danach hat die Beklagte dem Kläger die gezahlten Zins- und Tilgungsraten, deren Höhe unstreitig ist, zurückzuzahlen. Dabei sind allerdings die Zahlungen zu verrechnen, die von dem Fonds an den Kläger und seine Ehefrau ausgekehrt worden sind, weil diese sonst im Rahmen der Rückabwicklung besser gestellt würden, als sie ohne den Fondsbeitritt gestanden hätten. Etwaige Steuervorteile des Klägers und seiner Ehefrau sind hingegen nicht in Ansatz zu bringen. Denn diese sind nach den Grundsätzen des Vorteilsausgleichs nur im Rahmen von Schadensersatzansprüchen zu berücksichtigen, nicht dagegen bei der Rückabwicklung nach § 3 HWiG, da insoweit nur die Leistungen eine Rolle spielen, die im Verhältnis der an dem Verbundgeschäft Beteiligten geflossen sind. Dazu gehören etwaige Steuervorteile des Anlegers nicht (vgl. BGH, Urteil vom 14.06.2004 – II ZR 385/02, Rn. 17, JURIS). Der Kläger seinerseits ist nicht verpflichtet, der Beklagten die Darlehensvaluta zurückzugewähren. Er hat ihr vielmehr nur die mit dem Darlehen finanzierte Gesellschaftsbeteiligung zu übertragen. Denn der Darlehensvertrag und der Fondsbeitritt stellen sich – wie vom Landgericht zutreffend herausgestellt – als verbundenes Geschäft im Sinne des § 9 VerbrKrG dar; die diesbezüglichen Feststellungen des Landgerichts werden von der Beklagten in der Berufung nicht angegriffen. Die empfangene und damit nach § 3 HWiG zurückzugewährende Leistung der Bank ist daher nicht die Darlehensvaluta, sondern die mit dem Darlehen finanzierte Gesellschaftsbeteiligung (vgl. BGH, Urteil vom 14.06.2004 – II ZR 385/02, Rn. 18 f., JURIS). b) Der Zinsanspruch folgt auch §§ 291, 288 Abs. l BGB.
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Hinsichtlich der Feststellungsanträge zu 3. und 4. kann zur Vermeidung von Wiederholungen in vollem Umfang auf die Ausführungen in dem angefochtenen Urteil Bezug genommen werden. Diese Anträge sind aus den dort dargelegten Gründen zulässig und begründet.



Ersatz für bei einem Einbruchdiebstahl abhanden gekommene und beschädigte Sachen, wobei gem. § 21 Nr. 1 lit. c) der zugrunde liegenden VHB für den Versicherungsnehmer im Versicherungsfall die Obliegenheit begründet war, unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzureichen. Nach rechtzeitiger telefonischer Meldung des Schadenfalles übersandte die Beklagte der Klägerin ein Formular für die Schadenanzeige und bat die Klägerin im Anschreiben zugleich, alle in der beigefügten Schadenmeldung aufgeführten Fragen zu beantworten. Gefragt war darin u. a. nach Einzelheiten der polizeilichen Meldung des Schadenfalles sowie nach einem Verzeichnis der vom Schaden betroffenen Sachen. Ein Hinweis auf die versicherungsvertragliche Obliegenheit, unverzüglich eine Stehlgutliste auch bei der Polizei einzureichen, enthielten weder das Anschreiben noch das Formular für die Schadenanzeige. Die Beklagte sah die erst 3 1/2 Monate nach dem Einbruch bei der Polizei vorgelegte Stehlgutliste nicht als unverzüglich eingereicht an und berief sich wegen Verletzung dieser Obliegenheit auf Leistungsfreiheit.



III.



B. Gründe (zusammengefasst):



2. Aus den oben dargelegten Gründen zu II. l. hat der Kläger gegen die Beklagte auch einen Anspruch auf Rückabtretung der sicherheitshalber abgetretenen Rechte aus der Lebensversicherung bei der (...) Lebensversicherung AG Zug um Zug gegen Abtretung seiner Rechte und der Rechte seiner Ehefrau aus der Beteiligung in Höhe von 80.000,00 DM an der (...) GmbH & Co. Mit dem wirksamen Widerruf der auf den Abschluss des Darlehensvertrages vom 16.12./23.12.1997 gerichteten Willenserklärungen ist der Sicherungszweck weggefallen, sodass die Rechte aus der Lebensversicherung dem Kläger zurückzugewähren sind. 3.



Die Kostentscheidung beruht auf § 97 Abs. l ZPO, diejenige zur vorläufigen Vollstreckbarkeit auf den §§ 708 Nr. 10, 711 i. V. m. 709 Satz 2 ZPO. Die Zulassung der Revision ist nicht geboten, weil die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat und die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs nicht erfordert (§ 543 Abs. 2. ZPO). Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf bis zu 80.000,00 B festgesetzt.



VERSICHERUNGSRECHT Zur Obliegenheit, nach dem Versicherungsfall in der Hausratversicherung eine Stehlgutliste bei der Polizei einzureichen AVB f. Hausratversicherung VHB § 21 Nr. 1c (VHB 92) Zur Pflicht des Versicherers, den Versicherungsnehmer, der den Versicherungsfall rechtzeitig angezeigt hat, auf die Obliegenheit zur Einreichung einer Stehlgutliste bei der Polizei hinzuweisen und darüber zu belehren, dass er bei Verletzung dieser Obliegenheit den Versicherungsschutz verlieren kann. (Leitsatz des Gerichts)



Die Revision der Klägerin führte zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Der Beklagten sei das Berufen auf Leistungsfreiheit nach Treu und Glauben verwehrt, denn bei den konkreten Umständen des Falles hätte die Beklagte die Klägerin auf die Obliegenheit, der Polizei unverzüglich eine Stehlgutliste einzureichen, und die Rechtsfolgen einer Verletzung dieser Obliegenheit hinweisen müssen. Aufgrund seiner überlegenen Sach- und Rechtskenntnis sei der Versicherer nach Treu und Glauben verpflichtet, den Versicherungsnehmer bei rechtzeitiger Anzeige des Versicherungsfalles über die Obliegenheit und die Rechtsfolgen ihrer Verletzung jedenfalls dann zu belehren, wenn er – wie hier durch Übersendung eines Formulars mit dem Anschreiben – nähere Angaben zum Versicherungsfall und zur Anzeige bei der Polizei und eine Liste der abhanden gekommenen Sachen anfordere. Wenn der Versicherer in dieser Weise für den Versicherungsnehmer nicht erkennbar konkretisiere, was er von ihm erwarte, sei dies geeignet, den Versicherungsnehmer irre zu führen. Dieser nämlich könne annehmen, dass der Versicherer ihn über das, was zu tun ist, informiere. Deshalb sei der Versicherer nach Treu und Glauben verpflichtet, den Versicherungsnehmer auch darauf hinzuweisen, dass er verpflichtet ist, unverzüglich eine Stehlgutliste bei der Polizei einzureichen, um nicht Gefahr zu laufen, den Versicherungsschutz zu verlieren. Tue der Versicherer dies nicht, handele er rechtsmissbräuchlich.



BGH, Urt. v. 17.09.2008, Az.: IV ZR 317/05



C. Bewertung und Praxishinweis:



(ID 42099)



Für den redlich handelnden VN bedeutet diese Entscheidung eine Verbesserung seiner Rechtsposition. Anders als von der Rechtsprechung bislang gehandhabt, kommt es in diesem Fall nicht mehr auf den Nachweis fehlender grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers gem. § 6 Abs. 3 VVG a. F. an. Vielmehr kommt Berufung des Versicherers auf Leistungsfreiheit nach den Grundsätzen von Treu und Glauben (§ 242 BGB) nicht in Betracht. Ausgehend von der Überlegung, dass der Versicherer über überlegene Sach- und Rechtskenntnisse des Inhalts verfügt, dass Versicherungsnehmer



Mit Anmerkung von Dr. Ira Ditandy, Koblenz A. Sachverhalt (gekürzt): Die Klägerin verlangte von der beklagten Versicherungsgesellschaft aus einer abgeschlossenen Hausratversicherung
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häufig und allein wegen verspäteter oder unterbliebener Vorlage der Stehlgutliste bei der Polizei den Versicherungsschutz verlieren, begründet der Bundesgerichtshof mit dieser Entscheidung die Verpflichtung des Hausratversicherers, den VN bei Kenntnis vom Schadenfall über die von ihm zu erfüllende Obliegenheit zutreffend zu belehren ebenso wie über die Folgen der Leistungsfreiheit des Versicherers im Falle der Nichtbefolgung. Vorausgesetzt ist die rechtzeitige Meldung des Versicherungsfalles durch den VN und die im Anschluss hieran erfolgende Übersendung von Unterlagen durch den Versicherer, die bei dem VN die berechtigte Annahme begründen, mit ordnungsgemäßer Ausfüllung der Schadenanzeige unter Beachtung eventuell in einem Begleitschreiben vorhandener Hinweise tue er alles Erforderliche, um die Versicherungsleistung zu erhalten. Diese Entscheidung folgt zugleich den im Rahmen der Relevanzrechtsprechung vom Bundesgerichtshof aufgestellten Grundsätzen, wonach auch die Berufung des Versicherers auf Leistungsfreiheit im Falle vorsätzlicher Auskunftsobliegenheitsverletzungen durch den VN dessen vorherige Belehrung über den möglichen Verlust seines Anspruchs voraussetzt. Die Entscheidung begründet indes für die hier zu beurteilende Fallkonstellation eine darüber hinausgehende Verpflichtung des Versicherers, nämlich einen Hinweis auf die vom VN zu erfüllende Obliegenheit der unverzüglichen Einreichung einer Stehlgutliste bei der Polizei. Zutreffend stellt der Bundesgerichtshof darauf ab, dass dem Versicherer der Schadenfall angezeigt ist und es deshalb nicht mehr – wie bei der Pflicht zur Anzeige des dem Versicherer unbekannten Versicherungsfalles – um eine „spontan“ zu erfüllende Obliegenheit geht (Rdz. 11 der Entscheidung). Umgekehrt folgt daraus, dass solche Belehrungspflichten nicht bei der erstmaligen Anzeige des Versicherungsfalles bestehen, denn vorher kann der Versicherer eine etwaige Belehrungsbedürftigkeit des VN nicht erkennen (Römer/Langheid, 2. Aufl. 2003, zu § 6, Rdz. 69). Macht also ein VN in Kenntnis seiner Obliegenheit, unverzüglich eine Stehlgutliste bei der Polizei einzureichen, in dieser falsche Angaben, bleibt es bei der Einordnung dieser Obliegenheit als eine spontan zu erfüllende mit der Folge, dass auch das Belehrungserfordernis des Versicherers entfällt. So lag beispielsweise der vom Oberlandesgericht Köln mit Beschluss vom 25. September 2007, Az.: 9 U 193/06, entschiedene Fall. Anders als bislang in der Rechtsprechung angenommen, handelt es sich aber bei der Obliegenheit zur rechtzeitigen Einreichung der Stehlgutliste nicht mehr generell um eine spontan zu erfüllende Obliegenheit, wenn nämlich der Versicherungsnehmer den Schadenfall zuvor rechtzeitig angezeigt hatte und der Versicherer dem VN gegenüber wie im Streitfall konkretisiert hat, was er von ihm für die Prüfung des angezeigten Versicherungsfalles erwartet. Der Entscheidung des Bundesgerichtshofs kommt deshalb auch unter Geltung des VVG 2008 Bedeutung zu. Denn § 28 Abs. 4 VVG bestimmt, dass vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach § 28 Abs. 2 VVG bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung hat, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. Auch im Rahmen dieser Bestimmung entfällt dieses Erfordernis allerdings bei spontan zu erfüllenden Obliegenheiten, denn die Überlegung, dass vor erstmaliger Anzeige des Versicherungsfalles der Versicherer eine etwaige Belehrungsbedürftigkeit des VN nicht erken-
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nen kann, behält Gültigkeit. Zu Gunsten des VN greift mithin § 28 Abs. 4 VVG, wenn es sich um einen Fall handelt, wie er vom Bundesgerichtshof entschieden worden ist, also nicht mehr um eine „spontan“ zu erfüllende Obliegenheit. Die Entscheidung des Oberlandesgerichts hat der Bundesgerichtshof auch noch dahingehend zutreffend korrigiert, dass dieses zu Unrecht davon ausgegangen ist, die Einreichung der Stehlgutliste bei der Polizei sei auch Voraussetzung für den Ersatz der im Zuge des Versicherungsfalles beschädigten Gegenstände.



V E R B R AU C H E R I N S O LV E N Z R E C H T Keine Versagung der Stundung wegen eines Versagungsgrundes gemäß § 290 Abs. 1 Nr. 5 InsO bei Angabe von „0 5“ als Forderungshöhe Die Stundung kann nicht versagt werden mit der Argumentation es liege ein Versagungsgrund in Form einer Verletzung von Mitwirkungspflichten gemäß § 290 Abs. 1 Nr. 5 InsO vor, weil die Schuldnerin verpflichtet sei, zur Höhe der Forderungen ungefähre Angaben zu machen, bevor sie diese mit 0 5 bewertet. Das Gericht hat die Stundung nur zu versagen, wenn ein Versagungsgrund zweifelsfrei vorliegt. Im Rahmen des § 290 Abs. 1 Nr. 5 InsO ist zur Frage der groben Fahrlässigkeit des Handelns des Schuldners zu berücksichtigten, dass es nicht als gesichert angesehen werden kann, dass der Schuldner verpflichtet ist, die Höhe der Forderung zu schätzen, oder ob er berechtigt ist, diese mit „0 5“ anzugeben. (Leitsatz der Verfasserin) BGH, Beschl. v. 12.06.2008, Az.: IX ZB 205/07 (ID 42133) Mit Anmerkung von Prof. Dr. Judith Dick, Berlin Aus den Gründen: Die Schuldnerin beantragte das Regelinsolvenzverfahren über ihr Vermögen zu eröffnen und ihr die Verfahrenskosten zu stunden. Sie legte ein Gläubiger- und Forderungsverzeichnis vor, „in dem sie die Forderungen mehrerer Gläubiger mit „0 B“ angegeben hat. Nachdem die Schuldnerin auf die Aufforderung des Insolvenzgerichts vom 25. April 2007, dem Gericht zu erläutern, welches Geschehen den mit 0 B angegebenen Forderungen zugrunde liegt, zunächst nicht reagiert hatte, hat das Insolvenzgericht ihr mit Beschluss vom 03.07.2007 die Stundung der Verfahrenskosten versagt.“ „In der Begründung ihrer Beschwerde hiergegen hat die Schuldnerin zu zwei Forderungen erklärt, dass sie nicht mehr genau wisse, in welcher Höhe die Forderungen noch offen seien und sie diese deshalb zunächst mit 0 B bewertet habe. Bei der Forderung der Gläubigerin Nr. 9 handele es sich um eine Vermittlungsgebühr, die nach ihrer Erinnerung 197,28 B betragen habe, die Forderung der Gläubigerin Nr. 13 könne etwa in Höhe von 3500 B offen sein. Die Gläubigerin Nr. 16 habe zwischenzeitlich erklärt, auf ihre Forderung zu verzichten, sie könne deshalb aus dem Gläubigerverzeichnis gestrichen werden.“
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„Das Beschwerdegericht vertrat die Auffassung, wegen der nicht erfolgten Beantwortung der Fragen des Insolvenzgerichts liege eine Verletzung von Mitwirkungspflichten gemäß § 290 Abs. 1 Nr. 5 InsO vor, welche die Versagung der Stundung rechtfertige. Die nachträglichen Angaben der Schuldnerin in der Beschwerdebegründung könnten hieran nichts mehr ändern. Die Schuldnerin sei verpflichtet gewesen, zur Höhe der Forderungen zumindest ungefähre Angaben zu machen, bevor sie diese einfach mit 0 B bewerte.“ „Nach dem Beschluss des Senats vom 27. Januar 2005 (IX ZB 270/03, NZI 2005, 273) ist der Stundungsantrag des Schuldners zwar zurückzuweisen, wenn dessen Angaben nicht ausreichen, um über den Stundungsantrag zu entscheiden, und der Schuldner die vom Insolvenzgericht konkret bezeichneten Mängel (vgl. BGHZ 156, 92, 94f) nicht beseitigt. Reichen die Angaben des Schuldners aber aus, um über den Stundungsantrag zu entscheiden, so kann ihm ein Verstoß gegen die Auskunfts- und Mitwirkungspflichten nicht schon deshalb vorgeworfen werden, weil er eine gerichtliche Anordnung in einer ergänzenden Stellungnahme nicht befolgt hat. Vielmehr kommt eine Stundungsversagung in einem solchen Fall nur in Betracht, wenn die Voraussetzung für eine Versagung der Restschuldbefreiung nach § 290 Abs. 1 Nr. 5 InsO zweifelsfrei vorliegen. (BGH, Beschl. v. 16. Dezember 2004 – IX ZB 72/03, ZInsO 2005, 207, 208; Beschl. v. 27. Januar 2005, aaO) „Auch bei der vom Landgericht geforderten geschätzten Angabe der Höhe der Forderungen der Gläubiger durch die Schuldnerin hätte sich nichts an der fehlenden Deckung der Verfahrenskosten geändert. (…) Die Rechtsbeschwerde macht deshalb insoweit zutreffend geltend, das Landgericht hätte auch ohne die geforderten Angaben des Schuldners über die Stundung der Verfahrenskosten entscheiden können.“ (…) Das Landgericht hat sich mit den Voraussetzungen für ein zweifelsfreies Vorliegen des Versagungsgrundes des § 290 Abs. 1 Nr. 5 InsO nicht auseinandergesetzt. Zur Frage der groben Fahrlässigkeit des Handelns des Schuldners bei der Angabe der Gläubigerforderungen mit „0 B“ hat es keine Feststellungen getroffen, obwohl es nicht als gesichert angesehen werden kann, dass der Schuldner im Fall der Unkenntnis der tatsächlichen Forderungshöhe oder aber bei bestrittenen Forderungen verpflichtet ist, die Höhe der Forderung zu schätzen, oder ob er berechtigt ist, diese mit „0 B“ anzugeben, um zwar die Existenz der Forderung kenntlich zu machen und den Gläubiger am Verfahren zu beteiligen, zugleich aber zum Ausdruck zu bringen, dass er die Forderung bestreitet oder die exakte Höhe der Forderung nicht angeben kann. So wird zu § 305 Abs. 1 Nr. 3 InsO die Auffassung vertreten, der Schuldner sei berechtigt, eine Forderung mit „0 B“ anzugeben, wenn er ihren Bestand bestreitet (siehe FK-InsO/Grote, 4. Aufl. § 305 Rn. 24; HK-InsO/Landfermann, 4. Aufl. § 305 Rn. 43). In jedem Fall soll es dem Schuldner unbenommen bleiben, die Forderung im Verzeichnis mit einem Hinweis zu versehen, mit dem er seine abweichende Auffassung bezüglich der Berechtigung der Forderung zum Ausdruck bringt (HmbK-InsO/Streck, 2. Aufl. § 305 Rn. 24). Die Angabe der exakten Höhe der Forderung, die möglicherweise ohnehin erst im insolvenzrechtlichen Prüfungs- und Feststellungsverfahren oder mittels Tabellenfeststellungsklage rechtsgültig bestimmt werden kann, ist mithin kein so wesentlicher Umstand, dass bei fehlender exakter Bezifferung der Forde-
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rung von einem Fall ausgegangen werden kann, in dem die Rechtschuldbefreiung zweifelsfrei zu versagen ist. Anders könnte die Situation zu beurteilen sein, wenn der Schuldner Gläubiger streitiger Forderung oder Gläubiger, deren Ansprüche er nicht exakt beziffern kann, in seinen Verzeichnissen gar nicht angibt. Von einem solchen Fall ist vorliegend jedoch nicht auszugehen. Der Beschluss des Beschwerdegerichts kann damit keinen Bestand haben. (…) Anmerkung 1. Ausreichende Angaben, um über den Stundungsantrag zu entscheiden Ein Stundungsantrag setzt voraus, dass alle Angaben gemacht wurden, um über die Stundung zu entscheiden. Dazu zählt insbesondere die Beurteilung, ob die Verfahrenskosten nicht gedeckt sind. Die Forderungshöhe bezieht sich nicht auf die Frage, ob freie Masse zur Aufbringung der Verfahrenskosten eingesetzt werden könnte. Daher ist sie für die Frage des Stundungsantrages nicht wesentlich. Die Bedeutung der Angaben zu den Forderungshöhen liegt nur in ihrer Wesentlichkeit für die Beurteilung von Versagungsgründen. 2. Stundungsversagung nur wenn zweifelsfrei ein Versagungsgrund vorliegt Die Entscheidung des BGH zeigt, dass im Stundungsverfahren ein Versagungsgrund zweifelsfrei vorliegen muss, damit die Kostenstundung abgelehnt werden kann. Der BGH hat die Prüfung der Stundungsversagung nach § 4a InsO bereits in seinem Urteil vom 16.12.2004, Az.: IX ZB 72/03 erweitert um den Versagungsgrund nach § 290 Abs. 1 Nr. 5 InsO, obwohl § 4a Abs. 1 S. 3 InsO explizit nur § 290 Abs. 1 Nr. 1 und 3 InsO in Bezug nimmt. Der BGH will aber das Ziel des Gesetzgebers, das Verfahren nicht zu verzögern, beibehalten. Daher sollen komplizierte Prüfungen, die Rechtsmittel im Eröffnungsverfahren herausfordern und dem Anliegen des Gesetzgebers zuwiderlaufen, mittellosen Personen den Zugang zu dem Verfahren unter zumutbaren Bedingungen zu ermöglichen, gerade nicht erfolgen. (BGH, Beschl. v. 25. September 2003 – IX ZB 459/02, NJW 2003, 3780) Der BGH nennt in dieser Entscheidung aus 2003 als Beispiele, eindeutige Pflichtverletzungen z. B. gegen § 97 InsO, wenn der Schuldner sich ins Ausland absetzt oder Unterlagen beiseite schafft oder vernichtet oder er Auskünfte über Umstände verweigert, die für eine spätere Anfechtung von Bedeutung sein können. Es geht somit um schwere und eindeutige Pflichtverletzungen bei denen unter dem Gesichtspunkt des § 290 Abs. 1 Nr. 5 InsO bereits die Stundung versagt werden kann. Nur so bleibt auch das Kostenrisiko für die Antragstellenden kalkulierbar. 3. Angaben zu der Forderungshöhe als Mitwirkungspflicht im Insolvenzverfahren Ob ein Versagungsgrund nach § 290 Abs. 1 Nr. 5 zweifelsfrei vorliegt, hängt zunächst davon ab, ob alle Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen. Um dies zu entscheiden, hat sich das Insolvenzgericht also mit den Voraussetzungen der Versagungsgründe auseinanderzusetzen. § 290 Abs. 1 Nr. 5 InsO
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setzt eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung der gesetzlichen (insolvenzrechtlichen) Auskunfts- oder Mitwirkungspflichten voraus. Zu den Tatbestandsmerkmalen gehört zudem, dass nicht nur unwesentliche Pflichtverletzungen vorliegen, die auch vom Schuldner zu verschulden sind. (MüKo, Stephan, § 290 Rn 74, 76; BGH ZInsO 2003, 414; BGH ZVI 2005, 643, 644) Bei geringen Pflichtverletzungen verbietet der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz die Versagung. (Kübler/Prütting, § 290 Rn 20a; Schmidt-Streck, Hamb. Kom. zum Insolvenzrecht, § 290 Rn 35) Das Gericht muss all diese Tatbestandsvoraussetzungen prüfen und zu der Überzeugung kommen, dass zweifelsfrei ein Versagungsgrund vorliegt. Andernfalls ist die Kostenstundung zu gewähren. Hier zeigt sich, dass der vorgezogenen Prüfung der Versagungsgründe im Stundungsantrag angesichts der erforderlichen differenzierten Prüfung im Rahmen des § 290 Abs. 1 Nr. 5 InsO Grenzen gesetzt sind. Insbesondere darf das Gericht die Stundungsprüfung nicht missbrauchen, um Informationen abzufragen, bei denen es fraglich ist, ob diese überhaupt für das Verfahren erforderlich sind. Es kommt also darauf an, ob die Angabe der Forderungshöhe mit 0 B grob fahrlässig die Auskunftspflicht verletzt. Der BGH hat ausgeführt, dass gerade bei älteren oder geringeren Forderungen es an der groben Fahrlässigkeit fehlen kann, wenn diese nicht vom Schuldner angegeben werden, da das Vorliegen einer Pflichtverletzung nicht automatisch das Verschulden indiziert. (BGH Beschl. v. 9.12.2004 = ZVI 2005, 643; AG Göttingen, Beschl. v. 23.5.2007 – 74 IK 411/06 = ZVI 2007, S. 330 = VuR 2007, 478) Wenn die grobe Fahrlässigkeit also fehlen kann, wenn Forderungen gar nicht angegeben werden, so gilt dies erst recht, wenn die Forderungen zwar angegeben, jedoch mit 0 B bewertet werden. Aus Sicht der Praxis der Schuldnerberatung ist diese Einschätzung des BGH richtig. Bezüglich der Forderungshöhen ist der Schuldner auf die Mitteilung der Gläubiger angewiesen. Dies hat der Gesetzgeber im Verbraucherinsolvenzverfahren auch anerkannt, in dem er dem Schuldner einen Anspruch auf eine Forderungsaufstellung nach § 305 Abs. 2 S. 1 2. HS InsO zugestanden hat. Dieser Anspruch fehlt dem Schuldner im Regelinsolvenzverfahren. In der Praxis sind dementsprechend die Gläubiger- und Forderungsverzeichnisse in den Regelinsolvenzen meist ungenauer. Auch in dem vorliegenden Fall handelte es sich um einen Regelinsolvenzantrag. Aber auch in den Verbraucherinsolvenzen ist es praxisfern anzunehmen, dass Schuldner die Gläubiger auf eine Forderungsaufstellung verklagen sollten, um ein perfektes Forderungsverzeichnis mit dem Antrag auf Restschuldbefreiung beim Insolvenzgericht abgeben zu können. Tatsächlich wird die endgültige Forderungshöhe erst in der vom Insolvenzverwalter bzw. Treuhänder erstellten Tabelle festgehalten. Bis dahin ist die Forderungshöhe nur entscheidend für einen Schuldenbereinigungsplan oder für die Beurteilung, ob eine Überschuldung vorliegt. Eine überhöhte Angabe der Forderungshöhe kann somit zu einer Insolvenzeröffnung führen, obwohl der Schuldner tatsächlich nicht überschuldet ist. Das ist jedoch regelmäßig nicht das Problem. Vielmehr werden Forderungen übersehen oder erinnert sich der Schuldner oder die Schuldnerin nicht mehr an diese. Oder es kann die Forderungshöhe nicht eingeschätzt werden, weil unklar ist, ob die Forderung bereits erfüllt wurde oder die Verjährung nicht ausreichend sicher geprüft werden kann. Diese Unsicherheiten sind selbst bei gewissenhaften Schuldnern und Schuldnerinnen immer wieder möglich. Eine Ver-
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schuldungskarriere zieht sich oft über Jahrzehnte hin. Teilweise laufen 10 und mehr verschiedene Forderungen auf. Paart sich dies noch mit Lebenskrisen wie Scheidungen oder Arbeitslosigkeit, dann ist vorprogrammiert, dass es schwierig wird, die Übersicht über die Schulden wieder zu erlangen. Die langen Beratungszeiten in den Schuldnerberatungsstellen dienen gerade auch diesem Prozess des Wiedererlangens der Übersicht. Antworten Gläubiger jedoch nicht auf Forderungsaufstellungsanfragen, so haben die Schuldner kaum eine Chance, die Forderungshöhe realistisch einzuschätzen. Diese Schwierigkeiten sind insbesondere für die Frage, ob eine grobe Fahrlässigkeit vorliegt realistisch einzuschätzen. Genau darum geht es, wenn der BGH die grobe Fahrlässigkeit bei Nichtangabe von alten oder geringeren Forderungen infrage stellt. Realistisch erscheint es, wenn die Forderungen möglichst vollständig und mit Forderungshöhe angegeben werden. Was möglich ist, hängt jedoch von den konkreten Lebensumständen des Schuldners und der konkreten Verschuldung einschließlich des Gläubigerverhaltens ab. Erst diese Informationen erlauben es dem Insolvenzgericht einen Versagungsgrund nach § 290 Abs. 1 Nr. 5 InsO zu beurteilen. Diese Prüfung erscheint angesichts des Ziels des § 4a InsO eine einfache Stundungsprüfung zu gewährleisten unangemessen. Der vom BGH entschiedene Fall zeigt deutlich, dass die Bewertung mit 0 B nicht unbedingt unrealistisch sein muss. Einer der Gläubiger verzichtete im Laufe des Verfahrens auf seine Forderung. Die Bewertung mit 0 B stellte sich damit als richtig heraus. Insgesamt ist die Bewertung mit 0 B eine gute Alternative, um Gläubiger zwar zu benennen, sie aber nicht unberechtigter Weise zu bevorzugen gegenüber anderen Gläubigern. Insbesondere wenn eine Verjährung oder Erfüllung oder eine Unrechtmäßigkeit der Forderung wahrscheinlich ist, erscheint es gerechtfertigt die mit der Forderung verbundenen Probleme dadurch auszudrücken, dass man sie mit 0 B bewertet. Daher ist es abzulehnen, eine Stundung zu versagen mit der Begründung, dass drei Forderungen mit 0 B bewertet wurden. Etwas anderes könnte sich ergeben, wenn offensichtlich gar keine Anstrengungen unternommen wurden, eine Vielzahl von Forderungshöhen herauszufinden.



Aufhebung der Verfahrenskostenstundung 1. Die Stundung der Verfahrenskosten kann, wenn der Schuldner vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige, für die Stundung maßgebliche Angaben gemacht hat, nach der InsO aufgehoben werden, wobei die Aufhebung der Stundung im pflichtgemäßen Ermessen des Insolvenzgerichts steht und insofern der näheren Ausführung der Aufhebungsgründe bedarf. 2. Eine schuldhaft verspätet abgegebene Erklärung rechtfertigt noch nicht die Aufhebung der Stundung und ist bei Einreichung mit dem Beschwerdeschriftsatz noch zu berücksichtigen. LG Mühlhausen, Beschl. v. 12.10.2007, Az.: 2 T 256/07 (ID 42134)
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Aus den Gründen: Mit Schreiben vom 22.11.06 beantragte die Schuldnerin die Eröffnung des Verbraucherinsolvenzverfahrens. Gleichzeitig stellte sie einen Antrag auf Restschuldbefreiung. Die Verfahrenskosten wurden ihr mit Beschluss vom 05.02.2007 gestundet. Gleichzeitig wurde über das Vermögen der Schuldnerin das Verbraucherinsolvenzverfahren eröffnet. Mit Schriftsatz vom 30.05.07 erstattete der Treuhänder Bericht. Diesem ist zu entnehmen, dass er nach Aktenlage erfolgte, da sich die Schuldnerin trotz mehrfacher Aufforderungen nicht gemeldet hatte. Mit Beschluss vom 08.08.07 hob das Amtsgericht den Verfahrenskostenstundungsbeschluss vom 05.02.07 auf. Die Schuldnerin habe keine Auskunft über ihr derzeitiges Einkommen erteilt. Gleichzeitig mit der Übersendung des Beschlusses wurde sie aufgefordert, binnen eines Monats die Verfahrenskosten i. H. v. 1.500,– EUR zu zahlen. Für den Fall der Nichtzahlung wurde die Einstellung des Verfahrens nach § 207 InsO angekündigt. Zu Unrecht hat das Amtsgericht den Beschluss vom 05.02.2007, durch den der Schuldnerin die Verfahrenskosten gestundet worden waren, aufgehoben. Das Amtsgericht hat die Voraussetzungen verkannt, unter denen ein solcher Beschluss aufgehoben werden kann. Gemäß § 4 c Ziff. 1 InsO kann das Gericht die Stundung aufheben, wenn der Schuldner vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige Angaben über Umstände gemacht hat, die für die Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder die Stundung maßgebend sind, oder eine vom Gericht verlangte Erklärung über seine Verhältnisse nicht abgegeben hat. Hierfür reicht es nicht aus, dass ein Schuldner möglicherweise den objektiven Tatbestand des § 4c Ziff. 1 InsO verwirklicht hat. Subjektive Voraussetzung ist, dass er vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben muss. Der Begriff der groben Fahrlässigkeit ist ein Rechtsbegriff. Die Rechtsprechung versteht unter grober Fahrlässigkeit ein Handeln, bei dem die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße verletzt wurde, wenn ganz nahe liegende Überlegungen nicht angestellt oder beiseite geschoben wurden und dasjenige unbeachtet geblieben ist, was sich jedem aufgedrängt hätte. Bei der groben Fahrlässigkeit handelt es sich um eine auch subjektiv schlechthin unentschuldbare Pflichtverletzung (BGH, Rpfleger 2006, S. 335 m.w.N.). Mit keinem Wort geht das Amtsgericht in seinem angefochtenen Beschluss auf diese Voraussetzungen ein. Des Weiteren verkennt das Amtsgericht, dass es sich bei der Aufhebung eines Stundungsbeschlusses i. S. d. § 4 c Ziff. 1 InsO um eine Ermessensentscheidung handelt. Es stellt lediglich fest, dass eine objektive Pflichtverletzung begannen worden sein soll, woraufhin die gewährte Verfahrenskostenstundung aufzuheben war. Dies ist rechtsfehlerhaft. Die Entscheidung über die Aufhebung steht im pflichtgemäßen Ermessen des Insolvenzgerichts. Bei dessen Ausübung sollte es auch das Ausmaß des Verstoßes und dessen Auswirkungen, den Verschuldensgrad auf Seiten des Schuldners und etwaige ausgleichende Bemühungen seinerseits sowie die Zeitdauer berücksichtigen, die seit Bewilligung der Stundung verstrichen ist (Kirchhof in HK zur InsO, 4. Aufl., Rnr. 26 zu § 4 c m.w.N.; Ganter in Münch.Komm. zur InsO, 2. Aufl., Rnr. 19 zu § 4 c; Nies in Hamb.Komm. zur InsO, 2. Aufl., Rnr. 9 zu § 4 c). Auch hier-
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zu fehlen im angefochtenen Beschluss jegliche Ausführungen. Dies fällt vorliegend besonders deshalb ins Gewicht, weil sich gerade aus dem Widerspruchsschreiben der Schuldnerin Anhaltspunkte ergeben, die für ein geringes Verschulden sprechen, aber für große Auswirkungen auf das künftige Leben der Schuldnerin. Falls es sich bei dem Kind, das im Arbeitslosengeldbescheid vom 24.07.07 erwähnt wird, um ein solches der Schuldnerin handelt, kann ihr dies selbstredend nicht zum Nachteil gereichen. Entgegen der Auffassung des Amtsgerichts in seinem Nichtabhilfebeschluss war der nachgereichte Arbeitslosengeldbescheid sehr wohl zu berücksichtigen. Mit diesem hatte die Schuldnerin Auskunft über ihre Einkommenssituation erteilt. Dieser Bescheid war auch noch zu berücksichtigen (§ 4 InsO, § 571 ZPO). Da die sofortige Beschwerde somit begründet ist, war der angefochtene Beschluss, wie geschehen, aufzuheben.



V E RT R I E B S R E C H T Kein Verbot vor Ablauf der Rücktrittsfrist die Kreditkartennummer des Verbrauchers zu erlangen „Art. 28 EG bis 30 EG – Richtlinie 97/7/EG – Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz – Rücktrittsfrist – Verbot, vom Verbraucher vor Ablauf der Rücktrittsfrist eine Anzahlung oder Zahlung zu fordern“ (Leitsatz des Gerichts) EuGH, Urt. v. 16.12.2008, Rechtssache: C-205/071 In der Rechtssache C-205/07, betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 234 EG, eingereicht vom Hof van beroep te Gent (Belgien) mit Entscheidung vom 20. März 2007, beim Gerichtshof eingegangen am 19. April 2007, in dem bei diesem Gericht anhängigen Strafverfahren gegen Lodewijk Gysbrechts, Santurel Inter BVBA erlässt DER GERICHTSHOF (Große Kammer) nach Anhörung der Schlussanträge der Generalanwältin in der Sitzung vom 17. Juli 20082 folgendes Urteil: 1



Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung der Art. 28 EG bis 30 EG.



2



Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Strafverfahrens gegen Herrn Gysbrechts und die Santurel Inter BVBA (im Folgenden: Santurel) wegen Zuwiderhandlungen gegen die belgische Regelung für den Fernabsatz. Rechtlicher Rahmen Gemeinschaftsrecht



3



1 2



Art. 6 der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 1997 über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz (ABl. L 144, S. 19) bestimmt: Verfahrenssprache: Niederländisch. Siehe hierzu Reich/Micklitz, VuR 2008, 349 ff.
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„(1) Der Verbraucher kann jeden Vertragsabschluss im Fernabsatz innerhalb einer Frist von mindestens sieben Werktagen ohne Angabe von Gründen und ohne Strafzahlung widerrufen. Die einzigen Kosten, die dem Verbraucher infolge der Ausübung seines Widerrufsrechts auferlegt werden können, sind die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Frist für die Wahrnehmung dieses Rechts beginnt bei Waren mit dem Tag ihres Eingangs beim Verbraucher, wenn die Verpflichtungen im Sinne des Artikels 5 erfüllt sind; (…) (2) Übt der Verbraucher das Recht auf Widerruf gemäß diesem Artikel aus, so hat der Lieferer die vom Verbraucher geleisteten Zahlungen kostenlos zu erstatten. Die einzigen Kosten, die dem Verbraucher infolge der Ausübung seines Widerrufsrechts auferlegt werden können, sind die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Erstattung hat so bald wie möglich[,] in jedem Fall jedoch binnen 30 Tagen zu erfolgen.“ 4



Art. 14 der Richtlinie 97/7 lautet: „Die Mitgliedstaaten können in dem unter diese Richtlinie fallenden Bereich mit dem EG-Vertrag in Einklang stehende strengere Bestimmungen erlassen oder aufrechterhalten, um ein höheres Schutzniveau für die Verbraucher sicherzustellen. Durch solche Bestimmungen können sie im Interesse der Allgemeinheit den Vertrieb im Fernabsatz für bestimmte Waren und Dienstleistungen, insbesondere Arzneimittel, in ihrem Hoheitsgebiet unter Beachtung des EG-Vertrags verbieten.“ Nationales Recht



5



Das Rücktrittsrecht des Verbrauchers ist durch Art. 80 des Gesetzes vom 14. Juli 1991 über die Handelspraktiken sowie die Aufklärung und den Schutz der Verbraucher in dessen geänderter Fassung (im Folgenden: Verbraucherschutzgesetz) geregelt.
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Art. 80 § 3 des Verbraucherschutzgesetzes bestimmt: „Unbeschadet der Anwendung von Artikel 45 § 1 des Gesetzes vom 12. Juni 1991 über den Verbraucherkredit kann vor Ablauf der in § 1 erwähnten Rücktrittsfrist von sieben Werktagen vom Verbraucher keine Anzahlung oder Zahlung gefordert werden. Wird das in den §§ 1 und 2 erwähnte Rücktrittsrecht ausgeübt, so hat der Verkäufer die vom Verbraucher geleisteten Zahlungen kostenlos zu erstatten. Die Erstattung hat spätestens innerhalb dreißig Tagen nach dem Rücktritt zu erfolgen. Das Verbot im Sinne von Absatz 1 wird aufgehoben, wenn der Verkäufer nachweist, dass er die vom König festgelegten Regeln im Hinblick auf eine mögliche Erstattung der vom Verbraucher geleisteten Zahlungen einhält.“
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Die Königliche Verordnung, auf die sich der letzte Absatz dieser Bestimmung bezieht, ist noch nicht erlassen worden. Das Ausgangsverfahren und die Vorlagefrage
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Santurel ist ein auf den Verkauf von Lebensmittelzusätzen im Groß- und Einzelhandel spezialisiertes Unternehmen. Der Verkauf erfolgt größtenteils online über die Website des Unternehmens, und die bestellten Erzeugnisse werden sodann auf dem Postweg versandt.
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Herr Gysbrechts ist Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens.



10 2001 entstand ein Rechtsstreit zwischen Santurel und einem ihrer Kunden in Frankreich, Herrn Delahaye, weil er bestimmte Waren, die ihm geliefert worden waren, nicht bezahlt hatte. Der Rechtsstreit vor dem Friedensrichter Dendermonde (Belgien), vor dem Santurel Klage erhoben hatte, endete mit einem Versäumnisurteil gegen Herrn Delahaye. 11 Herr Delahaye erstattete daraufhin Anzeige und behauptete – ohne jedoch den Beweis dafür zu erbringen –, dass er Santurel die Waren zurückgesandt habe. Die belgische Verwaltung der Wirtschaftsinspektion leitete aufgrund dessen Ermittlungen ein und stellte dabei Verletzungen der im Verbraucherschutzgesetz vorgesehenen Aufklärungspflichten bezüglich des Rücktrittsrechts fest. Diese Zuwiderhandlungen wurden Santurel zusammen mit der Aufforderung mitgeteilt, sie abzustellen. 12 Santurel änderte daraufhin die Angaben auf ihrer Website u. a. dahin, dass die Bezahlung der Waren binnen acht Tagen nach deren Zugang zu erfolgen hat. Für in Belgien ausgelieferte Waren kann der Preis durch Banküberweisung, Postanweisung oder mittels Kreditkarte bezahlt werden. Für alle anderen Länder werden nur Kreditkarten als Zahlungsmittel akzeptiert. In allen Fällen muss der Kunde, wenn eine Zahlung mittels Kreditkarte erfolgt, auf dem Bestellschein Nummer und Geltungsdauer dieser Karte angeben. 13 Da die Wirtschaftsinspektion diese Änderung für unzureichend hielt, lud sie Santurel und Herrn Gysbrechts als Geschäftsführer wegen Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen über den Fernabsatz im Verbraucherschutzgesetz vor Gericht. Sie warf ihnen u. a. vor, gegen das Verbot in Art. 80 § 3 dieses Gesetzes, vom Verbraucher eine Anzahlung oder Zahlung vor Ablauf der Rücktrittsfrist von sieben Werktagen zu verlangen, verstoßen zu haben. Durch die Angabe der Kreditkartennummer auf dem Bestellschein für die Waren sei Santurel in der Lage, den Zahlungsbetrag für diese Waren vor Ablauf der Rücktrittsfrist von sieben Werktagen einzusehen, was gegen die gesetzlichen Bestimmungen verstoße. (…) Zur Vorlagefrage Vorbringen der Verfahrensbeteiligten (…) Antwort des Gerichtshofs Vorbemerkungen 29 Mit seiner Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob die Art. 28 EG bis 30 EG einer Bestimmung für den Fernabsatz wie der im Ausgangsverfahren streitigen, die es dem Lieferanten untersagt, vor Ablauf der Rücktrittsfrist eine Anzahlung oder Zahlung zu verlangen, entgegensteht. 30 In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass nach den dem Gerichtshof vorliegenden Akten und den vor ihm abgegebenen Erklärungen Herr Gysbrechts und Santurel verurteilt worden sind, weil sie von nicht in Bel-



Ve r t r i e b s r e c h t



gien ansässigen Verbrauchern vor Ablauf der Rücktrittsfrist die Nummer ihrer Kreditkarte verlangt haben. Nach der von den belgischen Behörden vorgenommenen Auslegung der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Bestimmung kann der Lieferant beim Abschluss eines Fernabsatzvertrags vom Verbraucher nämlich nicht die Nummer seiner Kreditkarte verlangen, auch wenn er sich verpflichtet, nicht vor Ablauf der Rücktrittsfrist von ihr für den Einzug des Zahlungsbetrags Gebrauch zu machen. 31 Um dem vorlegenden Gericht unabhängig davon, ob es in seinen Fragen darauf Bezug genommen hat, alle Hinweise zur Auslegung des Gemeinschaftsrechts zu geben, die ihm bei der Entscheidung des bei ihm anhängigen Verfahrens von Nutzen sein können (vgl. Urteil vom 11. September 2007, Céline, C-17/06, Slg. 2007, I-7041, Randnr. 29), ist ein Verbot, wie es im Ausgangsverfahren in Rede steht und in Randnr. 30 dieses Urteils wiedergegeben ist, auch im Licht der Auslegung zu prüfen, die die belgischen Behörden im Ausgangsverfahren vertreten. 32 Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass das in Art. 80 § 3 des Verbraucherschutzgesetzes vorgesehene Verbot in den Anwendungsbereich der Richtlinie 97/7 fällt. 33 Nach ständiger Rechtsprechung ist jede nationale Regelung in einem Bereich, der auf Gemeinschaftsebene abschließend harmonisiert wurde, anhand der fraglichen Harmonisierungsmaßnahme und nicht anhand des primären Gemeinschaftsrechts zu beurteilen (vgl. Urteil vom 11. Dezember 2003, Deutscher Apothekerverband, C-322/01, Slg. 2003, I-14887, Randnr. 64). 34 Im vorliegenden Fall ist durch die Richtlinie 97/7 jedoch keine abschließende Harmonisierung erfolgt. Wie Art. 14 Abs. 1 dieser Richtlinie ausdrücklich vorsieht, ermächtigt sie die Mitgliedstaaten, in dem Bereich, für den sie gilt, strengere Bestimmungen zu erlassen oder aufrechtzuerhalten, um ein höheres Schutzniveau für die Verbraucher sicherzustellen, sofern diese Befugnis unter Beachtung des EG-Vertrags ausgeübt wird (vgl. Urteil Deutscher Apothekerverband, Randnr. 64). 35 Infolgedessen schließt eine solche Bestimmung die Notwendigkeit, die Vereinbarkeit der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden nationalen Maßnahme mit den Art. 28 EG bis 30 EG zu prüfen, nicht aus. 36 Zur Vereinbarkeit von Art. 80 § 3 des Verbraucherschutzgesetzes mit Art. 28 EG ist festzustellen, dass eine Vorgehensweise, wie sie im Ausgangsverfahren in Rede steht, nicht die Einfuhr, sondern vielmehr die Ausfuhr von Waren aus Belgien in andere Mitgliedstaaten betrifft. 37 Da eine Beurteilung der Vereinbarkeit von Art. 80 § 3 mit Art. 28 EG ohne Bezug zum Gegenstand des Ausgangsverfahrens ist, braucht der Gerichtshof über diesen Aspekt der Vorlagefrage nicht zu entscheiden. Zum Vorliegen einer Maßnahme mit gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Ausfuhrbeschränkung im Sinne von Art. 29 EG 38 Für die Beantwortung der vom vorlegenden Gericht gestellten Frage ist daher zu prüfen, ob das Verbot in der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Bestimmung
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eine Maßnahme mit gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Ausfuhrbeschränkung darstellt. 39 Die Vereinbarkeit dieser Bestimmung mit Art. 29 EG ist auch unter Berücksichtigung der Auslegung der nationalen Behörden zu prüfen, wonach die Lieferanten nicht berechtigt sind, von den Verbrauchern die Nummer ihrer Kreditkarte zu verlangen, selbst wenn sie sich verpflichten, nicht vor Ablauf der Rücktrittsfrist von dieser Gebrauch zu machen. 40 Hierbei sind nationale Maßnahmen, die spezifische Beschränkungen der Ausfuhrströme bezwecken oder bewirken und damit unterschiedliche Bedingungen für den Binnenhandel eines Mitgliedstaats und für seinen Außenhandel schaffen, sodass die nationale Produktion oder der Binnenmarkt des betroffenen Staates zum Nachteil der Produktion oder des Handels anderer Mitgliedstaaten einen besonderen Vorteil erlangt, als Maßnahmen mit gleicher Wirkung wie mengenmäßige Ausfuhrbeschränkungen eingestuft worden (Urteil vom 8. November 1979, Groenveld, 15/79, Slg. 1979, 3409, Randnr. 7). 41 Im Ausgangsverfahren nimmt, wie die belgische Regierung im Übrigen in ihren schriftlichen Erklärungen ausgeführt hat, das Verbot, eine Vorauszahlung zu verlangen, den betreffenden Wirtschaftsteilnehmern ein wirksames Instrument, um sich gegen das Risiko der Nichtzahlung zu schützen. Dies gilt erst recht, wenn die in Rede stehende nationale Bestimmung dahin gehend ausgelegt wird, dass sie den Lieferanten selbst dann untersagt, von den Verbrauchern die Nummer ihrer Kreditkarte zu verlangen, wenn sich die Lieferanten verpflichten, nicht vor Ablauf der Rücktrittsfrist von dieser für die Einziehung der Zahlungsbeträge Gebrauch zu machen. 42 Wie aus der Vorlageentscheidung hervorgeht, sind die Folgen eines solchen Verbots im Allgemeinen beim grenzüberschreitenden Direktverkauf an die Verbraucher, insbesondere über das Internet, schwerwiegender, weil u. a. die Verfolgung säumiger Zahler in einem anderen Mitgliedstaat mit Schwierigkeiten verbunden ist, vor allem, wenn es um verhältnismäßig geringe Beträge geht. 43 Selbst wenn ein Verbot wie das im Ausgangsverfahren in Rede stehende für alle inländischen Wirtschaftsteilnehmer gilt, betrifft es tatsächlich jedoch die Ausfuhren, d. h., wenn die Waren den Markt des Ausfuhrmitgliedstaats verlassen, stärker als den Absatz der Waren auf dem inländischen Markt. 44 Daher stellt ein nationales Verbot, das wie das im Ausgangsverfahren in Rede stehende dem Lieferanten beim Fernabsatz untersagt, vor Ablauf der Rücktrittsfrist eine Anzahlung oder Zahlung zu verlangen, eine Maßnahme mit gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Ausfuhrbeschränkung dar. Gleiches gilt für das Verbot, das dem Lieferanten selbst dann untersagt, von den Verbrauchern die Nummer ihrer Kreditkarte zu verlangen, wenn er sich verpflichtet, nicht vor Ablauf dieser Frist von ihr für die Einziehung der Zahlungsbeträge Gebrauch zu machen. Zu einer möglichen Rechtfertigung der Maßnahme gleicher Wirkung 45 Eine nationale Maßnahme, die gegen Art. 29 EG verstößt, kann aus einem der in Art. 30 EG aufgeführten Gründe oder durch zwingende Erfordernisse des Allgemeininteres-
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ses gerechtfertigt sein, sofern diese Maßnahme im rechten Verhältnis zu dem verfolgten rechtmäßigen Zweck steht. 46 Im Kontext des Ausgangsverfahrens kommt keiner der in Art. 30 EG aufgeführten Gründe zum Zuge. 47 Nach ständiger Rechtsprechung kann jedoch der Verbraucherschutz ein berechtigtes Ziel des Allgemeininteresses darstellen, das geeignet ist, eine Beschränkung des freien Warenverkehrs zu rechtfertigen (vgl. Urteile vom 20. Februar 1979, Rewe-Zentral, 120/78, Slg. 1979, 649, Randnr. 8, und vom 23. Februar 2006, A-Punkt Schmuckhandel, C-441/04, Slg. 2006, I-2093, Randnr. 27). 48 Im Ausgangsverfahren ist unstreitig, dass die in Rede stehende Bestimmung mit dem Ziel erlassen worden ist, den Verbraucherschutz und insbesondere die wirksame Ausübung des dem Verbraucher in Art. 6 der Richtlinie 97/7 garantierten Rücktrittsrechts sicherzustellen. 49 Aufgrund der den Mitgliedstaaten in Art. 14 der Richtlinie 97/7 eingeräumten Möglichkeit, in dem Bereich, für den diese gilt, strengere Bestimmungen zu erlassen, hat das Königreich Belgien sich nämlich dafür entschieden, den Verbraucher stärker zu schützen, indem es den Lieferanten nicht nur verbietet, eine Vertragsstrafe für die Ausübung des Rücktrittsrechts zu verhängen, sondern auch, vor Ablauf der Rücktrittsfrist eine Anzahlung oder Zahlung zu verlangen. Mit der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Bestimmung soll somit die Freiheit des Verbrauchers gestärkt werden, die vertraglichen Beziehungen zu beenden, ohne dass er sich um die Rückzahlung von ihm im Voraus gezahlten Beträge sorgen müsste. 50 Es bleibt zu prüfen, ob diese Bestimmung wie auch ihre Auslegung durch die nationalen Behörden im rechten Verhältnis zum verfolgten Zweck steht. 51 Nach ständiger Rechtsprechung entspricht eine nationale Regelung nur dann dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, wenn die gewählten Mittel nicht nur zur Erreichung des verfolgten Zwecks geeignet sind, sondern auch das Maß des hierzu Erforderlichen nicht übersteigen (vgl. Urteil vom 14. September 2006, Alfa Vita Vassilopoulos und Carrefour-Marinopoulos, C-158/04 und C-159/04, Slg. 2006, I-8135, Randnr. 22). 52 Das Verbot, vor Ablauf der Rücktrittsfrist eine Anzahlung oder Zahlung zu verlangen, ist ebenso wie das Verbot, von den Käufern die Angabe ihrer Kreditkartennummer zu verlangen, geeignet, ein hohes Schutzniveau für die Verbraucher beim Fernabsatz insbesondere in Bezug auf die Ausübung ihres Rücktrittsrechts sicherzustellen. 53 Es ist jedoch zu prüfen, ob diese nationale Maßnahme nicht das für die Erreichung des angestrebten Zwecks erforderliche Maß übersteigt, und insbesondere, ob ebenso wirksame Verbraucherschutzmaßnahmen, die jedoch den innergemeinschaftlichen Handelsverkehr weniger beschränken, vorstellbar sind. 54 Es sei nämlich daran erinnert, dass eine der Besonderheiten der Fernabsatzverträge die zeitliche Spanne ist, die oft zwischen der Erfüllung der jeweiligen Pflichten der Parteien liegt. So kann der Verbraucher gezwungen sein, die Ware vor ihrem Empfang zu bezahlen, oder umgekehrt kann der Lieferant seine Ware vor Zahlung des Preises liefern müssen. Diese zeitliche Spanne birgt jedoch für die Vertragsparteien ein spezielles Risiko der Nichterfüllung in sich.
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55 Es ist Aufgabe der Mitgliedstaaten, unter Beachtung des Gemeinschaftsrechts zum einen festzulegen, wie dieses Risiko der Nichterfüllung zwischen Lieferant und Verbraucher aufzuteilen ist, und zum anderen die Mittel zu bestimmen, die den Vertragsparteien zur Verfügung stehen, um diesen Risiken vorzubeugen. 56 Auch wenn das Verbot, innerhalb der Rücktrittsfrist Zahlung zu verlangen, die Unsicherheit des Lieferanten, ob der Preis für gelieferte Ware bezahlt wird, erhöht, ist dieses Verbot notwendig, um das Schutzniveau zu gewährleisten, das mit der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Bestimmung angestrebt wird. Ein Verbraucher, der den Lieferanten im Voraus bezahlt hat, dürfte nämlich weniger geneigt sein, sein Rücktrittsrecht auszuüben, selbst wenn die gelieferten Waren seinen Anforderungen nicht vollständig entsprechen. 57 Was nun das Verbot angeht, das dem Lieferanten untersagt, die Kreditkartennummer des Verbrauchers zu verlangen, so ist dieses Verbot nicht von dem in Art. 80 § 3 des Verbraucherschutzgesetzes zu trennen. 58 Zum einen ist dieses Verbot nämlich die Folge der Umsetzung des in der streitigen Bestimmung enthaltenen Verbots durch die zuständigen belgischen Behörden, und zum anderen wird damit der gleiche Zweck verfolgt, nämlich die wirksame Ausübung des Rücktrittsrechts. 59 Ebenso wie das Verbot in der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Bestimmung ist das Verbot, das dem Lieferanten untersagt, vom Verbraucher seine Kreditkartennummer zu verlangen, geeignet, die Verwirklichung des mit ihm verfolgten Zwecks zu gewährleisten, wie sich aus Randnr. 52 dieses Urteils ergibt. 60 Wie jedoch aus Nr. 85 der Schlussanträge der Generalanwältin hervorgeht, dient das Verbot, das dem Lieferanten untersagt, vom Verbraucher seine Kreditkartennummer zu verlangen, nur dazu, das Risiko auszuschließen, dass der Lieferant den Zahlungsbetrag vor Ablauf der Rücktrittsfrist einzieht. 61 Wenn dieses Risiko eintritt, verstößt das Verhalten des Lieferanten an sich gegen das Verbot in der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Bestimmung, das eine Maßnahme ist, die im Hinblick auf die Erreichung des mit ihr verfolgten Zwecks als geeignet und verhältnismäßig betrachtet werden muss, wie aus den Randnrn. 54 bis 57 des vorliegenden Urteils hervorgeht. 62 Folglich geht das Verbot, das dem Lieferanten untersagt, vom Verbraucher die Nummer seiner Kreditkarte zu verlangen, über das für die Erreichung des verfolgten Zwecks erforderliche Maß hinaus. 63 Daher ist auf die Frage des vorlegenden Gerichts zu antworten, dass Art. 29 EG einer nationalen Regelung nicht entgegensteht, die es dem Lieferanten beim Fernabsatz untersagt, vom Verbraucher vor Ablauf der Rücktrittsfrist eine Anzahlung oder Zahlung zu verlangen, wohl aber einem aus der Anwendung dieser Regelung resultierenden Verbot, vom Verbraucher vor Ablauf dieser Frist die Nummer seiner Kreditkarte zu verlangen. (Anm. der Redaktion: Es folgt die Kostenentscheidung und der o. g. Leitsatz)
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Verkauf von Versicherungspolicen im Supermarkt 1. Das Anbieten und Bewerben von Versicherungspolicen in einem Supermarkt stellt eine gem. § 34d GewO erlaubnispflichtige Versicherungsvermittlung dar. 2. Verfügt der Supermarktbetreiber nicht über eine Erlaubnis nach § 34d GewO, so handelt er unlauter i. S. v. § 4 Nr. 11 UWG. (Leitsätze von RA Daniel Berger) LG Wiesbaden, Urt. v. 14.05.2008, Az.: 11 O 8/08 (ID 42137) Mit Anmerkung von RA Daniel Berger, Mitarbeiter in der Kanzlei Wirth - Rechtsanwälte, Berlin Sachverhalt (gekürzt): Der Kläger ist ein Interessenverband zur Förderung der gewerblichen Interessen von freien Versicherungs- und Kapitalanlagevermittlern. (...) Zu den satzungsmäßigen Zielen des Klägers gehört gem. § 2 Abs. 1 Nr. 3 der Satzung die Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs. Die Beklagte ist Betreiberin der bekannten Supermarktkette (...). In einer gemeinsamen Verkaufsaktion mit dem (…) Versicherungskonzern bot sie zwischen dem 17.09. und 15.10.2007 bundesweit in ihren (...)-Filialen eine Verkaufsbox an, in der sich Versicherungsunterlagen zu einem Versicherungspaket bestehend aus Unfallschutz, Opferrechtsschutz und Schutzbrief befanden. Die Kunden konnten an einem separaten Verkaufsstand im Supermarkt eine Blister-Karte entnehmen und damit an der Kasse die Verkaufsbox für 49,00 B erwerben. Die Kunden erhielten ein Registrierungsformular sowie eine Pinnummer. Entschlossen sich die Kunden nach dem Öffnen des Pakets dazu, die Versicherung abzuschließen, mussten sie sich per Post, Fax oder Online bei der (…) Versicherung registrieren und erhielten dann ihren Versicherungsschein zugeschickt. In diesem Fall wurde der bei (...) für die Box entrichtete Kaufpreis mit den Versicherungsprämien für das erste Jahr verrechnet, sodass der Kunde keine weiteren Zahlungen veranlassen musste. Entschloss er sich dagegen, den Versicherungsvertrag nicht abzuschließen, gab er die Box zusammen mit dem Kassenbon im (...)-Markt zurück und ließ sich den Kaufpreis auszahlen. Die Aktion wurde durch eine Plakatwerbung begleitet. (...) Darüber hinaus befanden sich in den Märkten unmittelbar am Regal Informationsflyer der (...) Versicherung, die das Produkt erläuterten und auch Hinweise enthielten. (...) Für darüberhinausgehende Informationen mussten sich die Kunden unmittelbar per Telefon oder per E-Mail an die (...) Versicherung wenden.



Aus den Gründen: Die Klage ist begründet. Dem Kläger steht ein Anspruch aus §§ 3, 4 Nr. 11 UWG i. V. m. § 34d GewO, § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG gegen die Beklagte zu. Die Beklagte hat bei Durchführung der Verkaufsaktion als Versicherungsvermittlerin der (...) Versicherung i. S. v. § 34d GewO gehandelt. (...) Die Begriffe Versicherungsmakler und Versicherungsvertreter werden in der GewO nicht definiert. Nach dem gleichzeitig in Kraft getretenen § 42c Abs. 2 und Abs. 3 VVG ist Versicherungsvertreter, wer von einem Versicherer oder einem Versicherungsvertreter damit betraut ist, gewerbsmäßig Versicherungsverträge zu vermitteln oder abzuschließen. Versicherungsmakler ist, wer gewerbsmäßig für den Auftraggeber die Vermittlung oder den Abschluss von
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Versicherungsverträgen übernimmt, ohne von einem Versicherer oder einem Versicherungsvertreter betraut zu sein. (...) Nach der höchstrichterlichen Rechtssprechung wurde als Versicherungsvermittler derjenige bezeichnet, der Kraft rechtgeschäftlicher Geschäftsbesorgungsmacht für einen anderen Versicherungsschutz ganz oder teilweise beschafft, ausgestaltet und abwickelt, ohne selbst Versicherungsnehmer oder Versicherer zu sein (BGHZ 94, 358 ff). Von dem Versicherungsmittler abzugrenzen ist der sog. Tippgeber der durch die Beschränkung in § 34d GewO aus dem Vermittlerbegriff herausfällt. Für den sog. Tippgeber hat der Gesetzgeber eine Regulierungsnotwendigkeit nicht erkannt. Die Begründung zum Gesetzesentwurf verweist darauf hin, dass der Tippgeber den Interessenten lediglich an einen Vermittler oder einen Versicherer vermittelt. Die bloße Namhaftmachung von Abschlussmöglichkeiten und die Anbahnung von Verträgen sollen keine Vermittlung darstellen, weil sie als vorbereitende Handlung nicht auf eine konkrete Willenserklärung des Interessenten zum Abschluss eines Vertrages, der Gegenstand der Vermittlung ist, abzielen. Von einem bloßen Tippgeber, der lediglich Kontaktdetails weitergibt – wobei eine Konkretisierung auf ein bestimmtes Produkt noch nicht stattgefunden hat – erwarte ein potenzieller Versicherungsnehmer auch keine Beratung (BT Drucksache 16/1935 S. 17). Im vorliegenden Fall hat unstreitig die Beklagte für das von der (...) Versicherung angebotene Versicherungspaket Werbung unter ihrem eigenen Logo betrieben. Darüber hinaus hat sie für den (...) Versicherungs-Konzern die Jahreserstprämie eingezogen und eine Pinnummer an die Kunden vergeben, auf die der (...) Versicherungs-Konzern Zugriff nehmen konnte. Hierfür hat die Beklagte unstreitig eine Verkaufsprovision erhalten. Die Beklagte hat also nicht nur einen Teil ihrer Verkaufsfläche zum Zwecke des Vertriebes dem (...) Versicherungs-Konzern zur Verfügung gestellt, sondern darüber hinaus die Aktion bundesweit beworben und Versicherungsprämien für den (...) Versicherungs-Konzern eingezogen. Sie unterscheidet sich daher nach Auffassung des erkennenden Gerichts von einem bloßen Tippgeber. Zum einen hatte bereits eine Konkretisierung auf ein ganz bestimmtes und auch beworbenes Produkt stattgefunden, zum anderen hat die Beklagte nicht lediglich Kontaktdetails weitergegeben, sondern durch Einziehung des Verkaufspreises von 49,00 B auf die Abschlussbereitschaft der Kunden eingewirkt. Hierdurch hat sie den Kunden bereits im gewissen Umfang an den (noch zu schließenden) Vertrag gebunden. Zwar bestand grundsätzlich für den Kunden die Möglichkeit, die Verkaufsbox gegen Vorlage des Kassenbons an der Kasse eines (...)Marktes zurückzugeben. Dies bedeutet für den Kunden jedoch eine nochmalige Willensentschließung und einen gewissen zeitlichen Umfang, den er möglicherweise scheut. Die Beklagte kann nicht mit dem Argument gehört werden, dass der eigentliche Versicherungsvertrag erst zu einem späteren Zeitpunkt zwischen dem Kunden und dem Versicherer zustande gekommen ist. Auch in dem Fall, in dem der Kunde sich eines Versicherungsvermittlers bedient und mit diesem gemeinsam einen Versicherungsantrag ausfüllt, kommt der Versicherungsvertrag erst mit Annahme des Versicherers zustande. Die Beklagte kann sich auch nicht darauf berufen, dass sie erkennbar auch keine Informationen zu den Versicherungsleistungen haben geben können, dass sich ihre Kunden in ihren Lebensmittelmärkten grundsätzlich allein bedienen
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und die Tätigkeit ihrer Mitarbeiter darauf beschränkt sei, die Ware abzukassieren und die Regale zu befüllen. Für diesen Fall hätte sie entweder auf die Durchführung der Aktion verzichten müssen oder sich für den Vertrieb der Box ausgebildeter Versicherungsmittler i. S. v. § 34 d GewO bedienen müssen. (...) Da § 34d GewO eine Marktverhaltensregelung i. S. v. § 4 Nr. 11 UWG darstellt, die auch dem Verbraucherschutz dienen soll vor einer Gefährdung seiner Rechtsgüter durch unzuverlässige Personen, steht dem klagenden Verband ein Unterlassungsanspruch nach § 8 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 2 UWG zu. Anmerkung In der Entscheidung hatte sich zum ersten Mal ein Gericht mit dem zum 22.05.2007 in Kraft getretenen § 34d GewO zu beschäftigen. Nach dieser auf einer EU-Richtlinie1 beruhenden Vorschrift benötigen gewerbliche Versicherungsvermittler eine Gewerbeerlaubnis. In dem Verfahren stand im Streit, ob das Einzelhandelsunternehmen REWE unter den Vermittlerbegriff fiel, indem es in einer gemeinsamen Verkaufsaktion mit dem ARAG-Versicherungskonzern in den von REWE betriebenen Penny-Supermärkten ein bestimmtes Versicherungspaket zum „Verkauf“ anbot. Gleichwohl es sich bei § 34d GewO um eine öffentlich-rechtliche Vorschrift handelt, war mit dem LG Wiesbaden ein ordentliches Gericht zur Auslegung der Vorschrift berufen. Die zuständigen Aufsichtsbehörden ordneten die Verkaufsaktion von REWE demgegenüber in einen Grenzbereich zwischen erlaubnispflichtiger Vermittlung und erlaubnisfreier Tippgeberschaft ein und sahen von entsprechenden Maßnahmen ab. Der AfW, ein gewerblicher Interessenverband freier Versicherungsmakler, sah dies anders und nahm REWE wettbewerbsrechtlich auf Unterlassung in Anspruch. Die Klagebefugnis des AfW ergab sich aus § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG, dessen Voraussetzungen der AfW als größter Interessenverband unabhängiger Finanzdienstleister unzweifelhaft erfüllte. Umstritten war hingegen die Frage, ob die Bereithaltung der Versicherungsbox im Supermarkt und die diesbezügliche Werbung ausreichten, um REWE als Versicherungsvermittler anzusehen. § 34d Abs. 1 GewO selbst definiert nicht, was unter den Begriffen „Vermittlung“ bzw. „vermitteln“ zu verstehen ist.2 Auch die Parallelvorschrift des § 42a VVG erläutert diese Begriffe nicht näher. In Anlehnung an § 34c GewO3 und § 652 BGB ist von einer Vermittlung auszugehen, wenn der Handelnde bewusst und aktiv auf die Willensentschließung des Vertragspartners einwirkt und hierdurch dessen Abschlussbereitschaft fördert.4 Anders als § 34c GewO und § 652 BGB erfasst § 34d GewO allerdings nicht die bloße Nachweistätigkeit. In der Gesetzesbegründung wird diese als Tippgeberschaft bezeichnet.5 Der Gesetzgeber sah hier keine Regulierungsnotwendigkeit, weil sich der Tippgeber darauf beschränke, den Kunden an einen fachkundigen Dritten (Versicherungsvermittler oder Versicherer) weiterzuleiten, sodass eine qualifizierte Beratung im Vorfeld des Abschlusses gewährleistet sei. Nach der Gesetzesbegründung ist zusätzliche Voraussetzung für eine Tippgeberschaft, dass noch keine Konkretisierung auf einen bestimmten Vertrag stattgefunden hat. Insoweit ist der Begriff enger als derjenige des Nachweismaklers.
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REWE berief sich in dem Verfahren darauf, dass in den Penny-Supermärkten lediglich eine Vertriebsoberfläche zur Verfügung gestellt wurde. Da es sich eben um einen Supermarkt handele, erwarte der Kunde von den Supermarktmitarbeitern auch keine fachkundige Beratung. Der Beitrag von REWE beschränke sich daher auf den eines Tippgebers. Das LG Wiesbaden folgte dieser Argumentation nicht. Es stellte hierbei maßgeblich darauf ab, dass REWE für den Abschluss eines speziellen (ARAG-)Versicherungsvertrages warb, eine Konkretisierung auf ein bestimmtes Produkt also bereits stattgefunden habe. Hinzu kam nach Auffassung des Gerichts, dass das Unternehmen an der Supermarktkasse den Erstbeitrag für die ARAG einzog und so faktisch sogar an der Vertragsabwicklung mitwirkte. Der Auffassung des LG Wiesbaden ist zuzustimmen. Bei genauer Betrachtung tat REWE genau das, was der Gesetzgeber durch die Einführung des § 34d GewO unterbinden wollte. Zweck der Vorschrift ist, die Anbahnung von Versicherungsverträgen in qualifizierte Hände zu legen, um den Verbraucher vor ungeeigneten Abschlüssen zu schützen. Dieses gesetzgeberische Ziel wurde durch die REWE-Verkaufsaktion ersichtlich konterkariert. Das Argument, der Verbraucher erwarte im Supermarkt keine Beratung, überzeugt daher nicht. Im Gegenteil, gerade weil keine fachkundige Beratung gewährleistet ist, besteht für den Verbraucher erst recht die Gefahr eines unsinnigen Vertragsabschlusses. Im Übrigen kann die Auslegung des Vermittlerbegriffes nicht von der individuellen Erwartungshaltung des Verbrauchers abhängen. Die weitere Einwendung, REWE habe lediglich eine Vertriebsoberfläche für die ARAG zur Verfügung gestellt, ist ebenfalls nicht stichhaltig. Ein Vermittler stellt immer (auch) eine Vertriebsplattform für das Versicherungsunternehmen dar. Dies erweist sich demnach als untaugliches Abgrenzungskriterium. Charakteristisch für einen Vermittler und damit für die Beurteilung maßgeblich sind vielmehr die aktive Förderung der Abschlussbereitschaft aufseiten des Vertragspartners und die Konkretisierung auf ein bestimmtes Produkt. Da eine solche Förderung aber nicht notwendig eine mündliche Einwirkung auf den Verbraucher voraussetzt, sondern im gleichen Maße auch durch eine mediale Bewerbung eines spezifischen Produktes erfolgen kann, ist der Auffassung des LG Wiesbaden beizupflichten. Schließlich bejahte das Gericht zutreffend einen Wettbewerbsbezug von § 34d GewO, welcher Voraussetzung für eine lauterkeitsrechtliche Ahndung des Verstoßes unter dem Gesichtspunktes des Rechtsbruches gem. § 4 Nr. 11 UWG ist.6 § 34d GewO dient dem Verbraucherschutz und ist daher als Marktverhaltensregelung i. S. v. § 4 Nr. 11 UWG anzusehen.7 Die Entscheidung des LG Wiesbaden ist zu begrüßen. Es setzt die vom Gesetzgeber für notwendig erachtete Stärkung des Verbraucherschutzes im Versicherungsbereich konsequent um. Allerdings bleibt abzuwarten, inwieweit sich andere Ver1 2



3 4 5 6 7



EU-Vermittlerrichtlinie 2002/92/EG v. 09.12.2002 (ABl. EG 2003 Nr. L 9 S.3) Die Norm lautet: „Wer gewerbsmäßig als Versicherungsmakler oder als Versicherungsvertreter den Abschluss von Versicherungsverträgen vermitteln will (Versicherungsvermittler), bedarf der Erlaubnis der zuständigen Industrie- und Handelskammer.“ Auf diese Vorschrift nimmt auch die Gesetzesbegründung ausdrücklich Bezug (BT-Drs. 16/1935, S. 17). Palandt/Sprau, BGB, 67. Aufl., § 652 Rn. 27; Tettinger/Wank-Tettinger, GewO, 7. Aufl., § 34c Rn. 15. BT-Drs. 16/1935, S. 17 f. Vgl. hierzu Hefermehl/Köhler/Bornkamm-Köhler, UWG, 26. Aufl. § 4 Rn. 11.33 ff. Vgl. BGH GRUR 1976, 635 – Sonderberater in Bausachen zu § 34c GewO; OLG Saarbrücken WRP 2003, 777 zu §§ 33 c, d GewO.
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sicherungsunternehmen und Lebensmitteleinzelhändler zukünftig hierdurch abhalten lassen werden, ähnliche Aktionen durchzuführen. Im Sinne des Verbraucherschutzes wäre dies sicherlich wünschenswert, da sich Versicherungen aufgrund ihrer Komplexität und dem Erfordernis einer individuellen Ausgestaltung nicht für einen Verkauf im Supermarkt eignen.



Angebot des Gratisversands von SMS im Internet Es besteht keine stillschweigende Vergütungsvereinbarung, wenn durch zahlreiche Verwendung der Begriffe „free“, „gratis“ und „umsonst“ der Eindruck der Unentgeltlichkeit erweckt wird. AG Hamm, Urt. v. 26.03.2008, Az.: 17 C 62/08 (ID 42136) Sachverhalt: 1 Von der Darstellung des Tatbestandes wurde gem. § 313 a Abs. 1 ZPO abgesehen.



Aus den Gründen: 2 Die Klage ist unbegründet. 3 1. Der Klägerin steht der geltend gemachte Anspruch gegen die Beklagte auf Zahlung von 96,00 B nicht zu. 4 Zum einen fehlt es an der Aktivlegitimation der Klägerin. 5 Die Klägerin macht einen Anspruch geltend, der ihr von der Fa. Micro SD 256 Ltd. aus England abgetreten worden sein soll. Ausweislich der Klageschrift soll dieser Anspruch der Zedentin gegen die Beklagte wegen Nutzung der Internetseite „www.smsfree100.de“ entstanden sein. 6 Ausweislich der beigefügten Kopie der Abtretungsvereinbarung zwischen der Klägerin und der Fa. Micro SD 256 Ltd. bezieht sich die Abtretung jedoch auf Ansprüche, die über das Portal „www.smsfree24.de“ entstanden sind. 7 Daher ist die Klägerin selbst nach eigenem Vortrag nicht zur Geltendmachung des behaupteten Anspruchs befugt. Der diesbezügliche Vortrag ist bereits unschlüssig. 8 Zum anderen hat die Klägerin keine Vereinbarung zwischen den Parteien dargelegt, aus der sich ergibt, dass die Inanspruchnahme der Dienste der Zedentin entgeltlich sein sollte. 9 Die Klägerin hat trotz gerichtlicher Aufforderung vom 20.12.2007 die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, aus denen sich die Entgeltlichkeit und die Höhe des Entgeltes der Leistung der Zedentin ergeben soll, nicht vorgelegt. Insoweit ist sie ihrer Pflicht, die anspruchsbegründenden Umstände darzulegen und unter Beweis zu stellen, nicht nachgekommen. 10 Jedoch selbst für den Fall, dass die Allgemeinen Geschäftsbedingungen einen entsprechende Regelung der Entgeltlichkeit enthalten sollten, wäre diese Klausel gem. § 305c Abs.1
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BGB als überraschende Klausel nicht Vertragsbestandteil geworden. 11 Wie sich aus dem von der Beklagten übermittelten Ausdruck der Internetseite der Zedentin ergibt, wird der Besucher der Internetseite in den Glauben versetzt, die Zedentin bietet den kostenlosen Versand von SMS an. Dieser Eindruck wird durch die zahlreiche Verwendung der Begriffe „free“, „gratis“ und „umsonst“ erweckt. Aus diesem Grunde braucht der Verwender nicht damit zu rechnen, dass in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nun entgegen des Eindruckes der Unentgeltlichkeit der Leistungen der Zedentin die Entgeltlichkeit der Leistungen festgelegt wird. Nur bei einem deutlichen Hinweis auf die Entgeltlichkeit der Leistungen auf der Internetseite wäre eine entsprechende Klausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht überraschend. Da hier jedoch eindeutig der Eindruck der Unentgeltlichkeit erweckt wird, wäre eine entsprechende Klausel überraschend i. S. d. § 305c BGB. 12 Entgegen der Auffassung der Klägerin folgt auch nicht die Vereinbarung der Vergütung aus dem Umstand, dass die Leistungen der Zedentin naturgemäß nur kostenpflichtig angeboten werden würden. 13 Gem. § 612 Abs.1 BGB gilt eine Vergütung als stillschweigend vereinbart, wenn die Dienstleistungen den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind. 14 Wie bereits dargestellt, wird durch die Gestaltung der Internetseite der Eindruck erweckt, die Leistungen der Zedentin seien unentgeltlich. Daher liegen keine Umstände vor, aus denen sich eine Entgeltlichkeit ergibt. Vielmehr liegen durch die verwendeten Begriffe Umstände vor, aus denen sich gerade ergibt, dass die Leistungen unentgeltlich erfolgen sollen. Insoweit ist für die Annahme eine stillschweigenden Vergütungsvereinbarung kein Raum. 15 Die Klägerin kann sich auch nicht darauf berufen, dass die von der Zedentin erbrachten Dienstleistungen stets nur gegen eine Vergütung erbracht werden. Zum einen ist dies aufgrund des bereits beschriebenen Eindruckes, die die Internetseite erweckt, unerheblich. Zum anderen ist es gerichtsbekannt, dass andere Anbieter derartige Leistungen unentgeltlich erbringen, sodass ein Internetnutzer nicht stets mit der Entgeltlichkeit solcher Leistungen rechnen muss. 16 Da insoweit keine Vergütung der Zedentin vereinbart wurde, kann es dahinstehen, ob der zwischen den Parteien geschlossene Vertrag überhaupt wirksam ist. Insoweit braucht nicht auf rechtshindernde oder rechtsvernichtende Einwendungen der Beklagten eingegangen werden. Jedenfalls steht der Zedentin kein Vergütungsanspruch zu. 17 2. Mangels Hauptanspruch bestehen auch nicht die geltend gemachten Nebenansprüche auf Zinsen und auf Erstattung vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten. 18 3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 11, 711, 713 ZPO.
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RECHTSPRECHUNGSÜBERSICHT VERSICHERUNGSRECHT Haftpflichtversicherung – Anpassung eines Abfindungsvergleichs BGH v. 16.09.2008, Az: IV ZR 296/07 (ID 42100) Zur möglichen Auslegung und Anpassung einer umfassenden Abfindungsvereinbarung, wenn sich der Geschädigte und der Haftpflichtversicherer des Schädigers gemeinsam über die Höhe eines Rechnungspostens (hier: von der Berufsgenossenschaft zu zahlende Verletztenrente) geirrt haben, es sich um einen Irrtum von erheblicher wirtschaftlicher Tragweite handelt und der Rechnungsposten den Inhalt der Abfindungsvereinbarung maßgeblich beeinflusst hat.



rungsvertrages und fortdauernder Berufstätigkeit das Recht trotz eines zwischenzeitlich eingetretenen Versicherungsfalls jedenfalls dann nicht verwirkt, wenn es noch vor Vollendung des 67. Lebensjahres der versicherten Person ausgeübt wird. (Leitsätze des Gerichts)



Unzulässigkeit der Zugrundelegung der Stundensätze einer Markenwerkstatt bei vom Versicherer zuvor konkret nachgewiesener, günstigerer Reparaturmöglichkeit LG Hechingen v. 19.09.2008, Az: 3 S 11/08 (ID 42104)



Unfallversicherung – Kein deklaratorisches Schuldanerkenntnis bei Anerkennung eines Invaliditätsgrades nach § 11 GUB (95)



Die „Porsche-Entscheidung” des BGH (BGHZ 155, 1) schließt bei fiktiver Schadensberechnung einen Verweis auf eine günstigere Reparaturmöglichkeit nur dann aus, wenn der Verweis erst nachträglich und ohne vorherigen Hinweis erfolgt und der Geschädigte diese Möglichkeit bei Vornahme seiner Schadensberechnung somit nicht kannte, eine Marktforschungspflicht trifft ihn nicht; anderenfalls muss er sich aber darauf einlassen.



OLG Oldenburg, Urt. v. 18.09.2008, Az: 5 U 98/08



(Titel und Leitsatz des Gerichts)



(Leitsatz des Gerichts)



(ID 42102) Erklärt der Versicherer, er sei bereit den Versicherungsfall unter Anerkennung eines bestimmten Invaliditätsgrades zu regulieren, hindert ihn dies in der Regel nicht, im nachfolgenden Prozess, in dem der Versicherungsnehmer einen höheren Invaliditätsgrad geltend macht, den Ursachenzusammenhang zwischen Unfallereignis und Gesundheitsschädigung zu bestreiten. (Leitsatz des Gerichts)



Aufklärungspflicht des Anlageberaters LG Köln, Urt. v. 10.06.2008, 22 O 276/07 (ID 42103) Der Anlageberater muss seinen Mandanten auch ohne ausdrückliche Nachfrage über die begrenzten Möglichkeiten der Weiterveräußerung einer stillen Beteiligung, insbesondere das Fehlen eines Zweitmarktes, aufklären. (Leitsatz der Redaktion)



Krankentagegeldversicherung – Auslegung einer Beendigungsklausel OLG Karlsruhe, Urt.v. 16.09.2008, Az: 12 U 73/08 (ID 42101)



2. Ist der versicherten Person ohne jede Befristung das Recht eingeräumt, das Versicherungsverhältnis so lange fortzusetzen, wie Einkommen aus einer beruflichen Tätigkeit bezogen wird, ist bei fehlender Kenntnis von der Beendigung des Versiche-



|



AG Duisburg, Beschl. v. 14.08.2008, Az.:64 IK 75/08 (ID 42135)



1. Eine Bestimmung, nach der bei einer Krankentagegeldversicherung das Versicherungsverhältnis mit dem Bezug von Altersrente, spätestens jedoch nach Vollendung des 65. Lebensjahres zum Ende des Monats, in dem die Altersgrenze erreicht wird, endet, benachteiligt den Versicherungsnehmer nicht unangemessen und kann auch nicht als überraschend angesehen werden.
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V E R B R AU C H E R I N S O LV E N Z R E C H T
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1. Die Leistung eines Verfahrenskostenvorschusses ist dem Ehegatten des Schuldners nicht zuzumuten, wenn der Schuldner in einer neuen verfestigten Lebensgemeinschaft lebt. 2. Dass der Eröffnungsantrag ursprünglich hätte beanstandet werden müssen (§ 305 Abs. 3 InsO), weil die Angaben des Schuldners zu seiner Person unvollständig waren, kann von der Staatskasse nicht gerügt werden (§ 4d Abs. 2 InsO). §§ 4a, 4d Abs. 2 InsO, 1360a Abs. 4 BGB



TA G U N G S B E R I C H T



Islamic Finance and Real Estate Forum Institute for Islamic Banking and Finance 04.-05.11.2008, Frankfurt am Main „Islamic Finance” auf dem Vormarsch Finanzprodukte, die den Prinzipien der Islamischen Rechtsordnung (Sharia) entsprechen, geraten als attraktiver Wachstumsmarkt zunehmend in den Fokus auch europäischer Banken und Finanzdienstleister. Nicht zuletzt angesichts der US-SubprimeKrise und ihrer weltweiten Auswirkungen hat das Thema „Islamic Finance“ an Bedeutung gewonnen. Dabei scheint nicht nur die Möglichkeit, Kapital aus der arabischen Region, insbesondere den Golfstaaten, zu generieren, als interessante Alternative zum konventionellen Finanzwesen. Auch in Europa steigt die Nachfrage nach islamkonformen Finanzprodukten angesichts der wachsenden muslimischen Gemeinde stetig. Als Beleg mögen etwa die Vorgänge zu den sog. Islam-Holdings dienen, die über Werber in den europäischen Moscheegemeinden Milliardenbeträge einsammelten, wenn auch mit unrühmlichen Ausgang.1 Am 04. und 05. November fand in Frankfurt das „Islamic Finance and Real Estate Forum“ statt. Veranstalter war das „Institute for Islamic Banking and Finance“ (IFIBAF). Den Teilnehmern bot sich die Gelegenheit, detaillierte Informationen zu den Hintergründen und Rahmenbedingungen des islamischen Finanzwesens zu erhalten und sich mit Rechts- und Islamexperten aus Europa und Asien auszutauschen. Der folgende Beitrag gibt eine kurze Zusammenfassung der Veranstaltung. 1. Zur Historie Finanz- und Rechtswissenschaften haben im Islam eine lange Tradition. Mit der rasanten Ausbreitung der islamischen Gemeinde ging zunächst eine Blütezeit islamischer Kultur und Wissenschaft einher. Im Zuge des im 11. Jahrhunderts einsetzenden Niedergangs geriet jedoch auch die intellektuelle Auseinandersetzung mit ökonomischen Themen ins Stocken. Der Islam versuchte den Niedergang durch Festklammern an Traditionen aufzuhalten und bewirkte damit das Gegenteil. Ansätze einer ernsthaften Auseinandersetzung mit dem islamischen Finanzwesen kamen erst wieder im vorigen Jahrhundert auf. Jalalle Chahboune, Direktor des IFIBAF, skizzierte die wesentlichen Entwicklungsschritte: 1963 sei in Ägypten die erste islamische Bank gegründet worden. Es folgten die Errichtung der „Islamic Development Bank“ in Saudi-Arabien und der „Dubai Islamic Bank“ im Jahre 1975. 1983 habe der Iran als erster Staat ein vollständig islamisches Finanzwesen eingeführt. Mushtak Parker, Herausgeber des „Islamic Banker Magazine“, trat gleichwohl der verbreiteten Annahme entgegen, die islamische Revolution im Iran 1979 sei die eigentliche Antriebskraft des zeitgenös-



sischen „Islamic Finance“ gewesen. Bei dem islamischen Finanzwesen handele es sich in erster Linie um ein alternatives Finanzsystem, weniger um rein religiöse und glaubensbasierte Ordnungsvorstellungen. Entgegen der ursprünglich stark ideologisch geprägten Diskussion seien zunehmend die Bedürfnisse des Bankensektors in den Vordergrund getreten.2 Einen Markstein stellt die Errichtung des „Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions“ (AAOIFI) im Jahre 1991 dar. Mit Sitz in Bahrain und getragen von Banken und sonstigen Finanzdienstleistern aus über 40 Ländern, gibt die AAOIFI Empfehlungen zur Buchhaltung, Rechnungsprüfung und den Sharia-Prinzipien ab, die trotz ihres unverbindlichen Charakters maßgeblich zur Standardisierung beigetragen haben.3 2002 ist zudem das „Islamic Financial Services Board“ (IFSB) in Malaysia mit dem Ziel gegründet worden, die Stabilität der islamischen Finanzinstitute zu fördern.4 Die Beteiligung der Zentralbanken und Regulierungsbehörden verschiedener Staaten, der Weltbank und des IWF verdeutlichen, wie wichtig das IFSB mit seiner Zielsetzung genommen wird. Prof. Dr. Volker Nienhaus, Ökonom und Präsident der Philipps-Universität Marburg, wies schließlich auf die in den letzten Jahren entstandene Infrastruktur hin, die flankierend, u. a. über Anwaltskanzleien, RatingAgenturen und Medienpräsenz zum Wachstum des islamischen Finanzmarkts beitrug. So sind im vergangenen Jahrzehnt Vermögenswerte im Gesamtvolumen von etwa 300 Mrd. USD in islamkonforme Anlageprodukte investiert worden. Die Wachstumsraten betrugen jährlich 10-15 %. Mittlerweile existieren mehr als 300 islamische Finanzinstitute in über 51 Staaten. 2. Grundlegende Prinzipien Die Scharia im Sinne des islamischen Gesetzes ist keine fertige Rechtsordnung, sondern von islamischen Juristen stetig zu entwickeln. Als primäre Rechtsquellen dienen der Koran und die Überlieferungen des Propheten Mohammed (Sunna).5 Maßgeblicher Anlass für die Entstehung des „Islamic Finance“ ist das für Muslime geltende Zinsverbot (sog. Riba-Verbot), dessen Begründung vor allem auf Aspekten der sozialen Gerechtigkeit basiert. Zinsen stellten insoweit einen von der unternehmerischen Tätigkeit losgelösten Kostenfaktor dar, der im Falle von Verlusten keinen Wohlstand generieren könne. Des Weiteren unterliegen sämtliche Finanzgeschäfte dem Verbot der Spekulation (Gharar) und des Glücksspiels (Maysir). Weithin bekannt ist schließlich das Verbot jeglicher als „unrein“ (haram) angesehener Geschäfte. So sind Tätigkeiten untersagt, die in Verbindung mit Alkohol, Schweinefleisch,



Waffen, Tabak, Prostitution, Pornographie und Glücksspiel stehen. Die Entscheidung darüber, ob ein Finanzprodukt mit der islamischen Rechtsordnung in Einklang steht, wird von einem sog. ShariaBoard getroffen, deren Mitglieder von dem jeweiligen Finanzdienstleister ernannt werden. Trotz der zentralen Bedeutung dieser Aufgabe existieren bislang keine einheitlichen Regeln über die erforderliche Qualifikation und Zusammensetzung des ShariaBoards. Ein Zustand, der einhellig als unbefriedigend angesehen wird. Die zunehmende Internationalisierung des islamischen Finanzwesens weckt freilich Bedürfnisse nach einer Harmonisierung der teilweise stark divergierenden Ansichten unter den Islam-Gelehrten. Dr. Mohd Daud Bakar, Präsident des International Institute of Islamic Finance (IIIF) in Kuala Lumpur, stellte die insoweit vertretenen Ansätze dar, die im Wesentlichen in der Erzielung eines mehrheitlichen Konsenses und dem Prinzip der gegenseitigen Anerkennung gesehen werden. Für ein supranationales Sharia-Board bestünde derzeit dagegen keine Notwendigkeit. Zudem würde hierdurch die Flexibilität des Systems, das nach wie vor einen großen Innovationsbedarf besitzt, gefährdet. 3. Vertragstypen Auf Grundlage des islamischen Zinsverbots haben sich im islamischen Finanzwesen eigene Vertragstypen entwickelt, die im Rahmen des „1. Islamic Finance and Real Estate Forum“ in Frankfurt ausführlich dargestellt und diskutiert wurden. Angesichts der Vielzahl an Varianten können im Folgenden nur die Grundzüge skizziert werden.6 1



2 3
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Von der deutschen Gesellschaft unbemerkt ließen türkische Holding-Gesellschaften seit Ende der neunziger Jahre über 25 Milliarden Euro in einem Dickicht von Geldtransfers verschwinden. Es handelt es sich dabei um den wohl größten Anlagebetrug in der Geschichte Europas; vgl. etwa FAZ, 30.10.2006, Nr. 252, Seite 10. Vgl. hierzu Nienhaus, Islamic Finance,Orient III/2008, S. 25 ff. In den Ländern Bahrain und Sudan werden die Standards der AAOIFI von der jeweils regulierenden Behörde für Finanzwesen als verbindlicher Maßstab vorgegeben; weiterführende Informationen sind unter www.aaoifi.com abrufbar. Weiterführende Informationen sind unter www.ifsb.org abrufbar. Um eine Ableitung vollziehen zu können, wird eine besondere Einsicht in die Scharia verlangt, weshalb die islamische Rechtswissenschaft als Fiqh (wörtlich Einsicht) bezeichnet wird. Das Ableiten der Rechtsnormen wird Idschtihad (wörtlich: Anstrengung) genannt. Dies ist die eigentliche Aufgabe des islamischen Juristen; durch ihn wird die Dynamik des islamischen Rechts, seine Fortentwicklung und Anpassung an die sich verändernden Gegebenheiten der Zeit gewährleistet. Vertiefende Informationen können der Website des „Islamic Research and Training Institute“ unter www.irti.org entnommen werden (Englisch und Arabisch).
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TA G U N G S B E R I C H T



Sukuk – die islamische Anleihe Im Rahmen eines sog. Sukuk werden statt der abstrakten Verpflichtung eines Schuldners, Zinsen für eine bestimmte Kapitalüberlassung zu zahlen, konkret definierte Anteile an einem Vermögensgegenstand verkauft. Die regelmäßigen Ausschüttungen, welche die Kapitalgeber dabei erhalten, stammen aus der Nutzung dieser Vermögensgegenstände durch Dritte und den damit verbundenen Entgelten. Sukuks können auch in handelbarer Form begeben werden und an geeigneten Börsen notiert sein. Allein im Jahr 2007 sind nach Angaben von Dr. Adnan Aziz (BMB Islamic) weltweit 206 Sukuks im Gesamtvolumen von USD 47 Mrd. ausgegeben worden.7 Murabaha – der islamische Finanzierungskauf Etwa 75 % aller islamischen Finanztransaktionen sind dem Grunde nach dem sog. Murabaha-Modell zuzuordnen, das in erster Linie bei der Finanzierung von Investitionsgütern und Gütern des Umlaufvermögens Anwendung findet. Dabei erwirbt das Kreditinstitut die Waren für eine logische Sekunde selbst und veräußert diese mit einem Preisaufschlag an den Kunden. Regelmäßig wird zwischen der Bank und dem Kunden eine Ratenzahlung vereinbart, sodass eine Murabaha-Transaktion im Ergebnis dem konventionellen Darlehensvertrag sehr nahe kommt. Auch dienen Murabaha-Transaktionen als Ersatz für konventionelle Hypothekenfinanzierungen. Mudaraba – die islamische Partnerschaft Eine sog. Mudaraba stellt eine gewinnbezogene Partnerschaft dar, bei welcher der Investor die finanziellen Mittel und der Unternehmer (mudarib) seine Kenntnisse und seine Arbeitskraft einbringt. Der hierbei erwirtschaftete Gewinn wird vertragsgemäß zwischen beiden Parteien verteilt, wohingegen das Verlustrisiko dem Kapitalgeber alleine aufgebürdet wird. Mudaraba-Finanzierungen bilden in der Regel die Grundlage für islamische Bankeinlagen, Investmentfonds und Trusts. Die häufigste Erscheinungsform ist die sog. doppelte Mudaraba, bei der Bankkunden dem Finanzinstitut Gelder im Rahmen eines Mudaraba-Vertrages zur Verfügung stellen, die durch die Bank wiederum in Mudaraba-Verträgen ausgereicht werden. Musharaka – das islamische Joint-Venture Die sog. Musharaka kann als islamisches Pendant zum klassischen Joint-Venture nach westlichem Verständnis gesehen werden. Ein Musharaka-Vertrag ist dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei Vertragsparteien – regelmäßig der Unternehmer und das Kreditinstitut – gemeinsam finanzielle Mittel in eine Gesellschaft einbringen, um ein Investitionsprojekt zu realisieren. In Abgrenzung zu einer Mudaraba werden dem Kreditinstitut jedoch umfangreiche Einflussmöglichkeiten bei der Geschäftsführung zugewiesen. Die erwirtschafteten Gewinne werden nach einem im Vorfeld vereinbarten Schlüssel an die Gesellschafter ausgeschüttet. Die Verlustzuweisung bemisst sich nach dem Verhältnis des eingebrachten Kapitals. 4. „Islamic Finance“ in Deutschland Der Großteil islamkonformer Finanztransaktionen wird im Nahen Osten und in Asien,
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insbesondere in Bahrain, Malaysia und – auf europäischer Ebene – in London angeboten und abgewickelt. Dementsprechend schwierig gestaltet sich für die in Kontinentaleuropa lebenden Muslime der Zugang zum „Islamic Finance“. Auch das Engagement deutscher Emittenten konzentriert sich bislang überwiegend auf die vorgenannten Finanzzentren.8 So hat etwa das Bundesland Sachsen-Anhalt 2004 als erster deutscher institutioneller Emittent einen Sukuk im Volumen von EUR 100 Mio. an den arabischen Finanzmärkten platziert. Dabei wurden Nutzungsrechte an landeseigenen Immobilien in eine Stiftung eingebracht, welche die Immobilien wiederum an das Bundesland vermietete. Zur Finanzierung des Kaufs dieser Nutzungsrechte (der Kaufpreis floss in die Landeskasse Sachsen-Anhalts) vergab die Stiftung Treuhandzertifikate, die in erster Linie von muslimischen Investoren erworben wurden. Während der Laufzeit partizipieren die Investoren an den Mieteinnahmen; anschließend erwirbt das Land die Nutzungsrechte zurück. Mit dieser Konstruktion, die im Ergebnis das Islam-konforme Äquivalent einer festverzinslichen Anleihe darstellt, konnte nicht nur die leere Staatskasse aufgefüllt, sondern zugleich auch Investitionswerbung für das Bundesland in der arabischen Region betrieben werden. Aber auch für das deutsche Privatkundengeschäft scheint durchaus Potenzial vorhanden. In Deutschland leben etwa 3,5 Mio. Muslime mit einem geschätzten Vermögen von rund 20 Mrd. EUR.9 Ob und inwieweit diese tatsächlich sharia-konforme gegenüber konventionellen Anlage- und Finanzierungsformen bevorzugen würden, ist jedoch umstritten. Nach Ansicht von Dr. Patrik Pohl, der für die Deutsche Bank deren auf türkische Kunden ausgerichtetes Segment „Bankamiz“ betreut, brächten die in Deutschland lebenden Türken nur wenig Interesse für das Thema auf.10 Demgegenüber zeigte sich etwa Alberto Brugnoni, Präsident der „Association for the Development of Alternative Instruments and Innovative Finance“ (ASSAIF) zuversichtlich, dass islamische Finanzprodukte bald auch in Deutschland eine wichtige Rolle spielen werden. Einigkeit bestand darin, den Bedarf an islamkonformen Finanzprodukten in Deutschland zunächst auf eine verifizierbare Grundlage stellen zu müssen. In jedem Falle sind eine Reihe legislativer Vorarbeiten erforderlich, um ein funktionsund konkurrenzfähiges islamisches Finanzwesen in der Bundesrepublik einzuführen. Exemplarisch verwies Mohammed Amin, Leiter der „Islamic Finance“ Praxis für PWC in London, auf die gesetzgeberische Aufgabe, eine Doppelbesteuerung von Grunderwerbsgeschäften nach dem Murabaha-Modell zu vermeiden. In Großbritannien seien die entsprechenden Anpassungen im Steuerrecht bereits 2003 vorgenommen worden. Im Gegensatz zu Großbritannien, dessen Regierung sich tatkräftig dafür einsetze, London als europäische Drehscheibe für islamkonforme Finanztransaktionen zu etablieren, fehle



es in Deutschland nach wie vor an dem politischen Willen, sich des Potenzials des islamischen Finanzwesens anzunehmen.



5. Ausblick „Islamic Finance“ ist auf dem Vormarsch, in Deutschland jedoch noch in den Kinderschuhen. Die Bereitschaft, sich dem Thema unvoreingenommen zu widmen nimmt gleichwohl merklich zu und es bleibt zu hoffen, dass dem „Islamic Finance and Real Estate Forum“ in Frankfurt weitere Veranstaltungen folgen werden. In der Wissensvermittlung wird zugleich die Hauptaufgabe der nächsten Jahre liegen. Nach wie vor wird ein Mangel an qualifizierten Fachleuten beklagt, die über Kenntnisse sowohl des islamischen Rechts als auch der modernen Finanzwelt verfügen. Idealerweise sind auch aufsichtsrechtliche Kenntnisse wünschenswert, um den regulatorischen Besonderheiten einzelner Jurisdiktionen gerecht werden zu können. Die weltweite Bedeutung des islamischen Finanzwesens wird zweifellos weiter zunehmen und auch Nicht-Muslimen neue Anlageperspektiven eröffnen. Deutschland sollte sich dieser Entwicklung nicht verschließen. Schließlich kann die Entwicklung islamkonformer Finanzprodukte auch einen wichtigen Beitrag zur Integration der muslimischen Gemeinde in Deutschland leisten, indem es Muslimen erleichtert wird, eine aktive Rolle im Geschäftsleben zu übernehmen. So erlangt das Thema „Islamic Finance“ schließlich eine sozialpolitische Dimension, da eine stabile und finanziell erfolgreiche muslimische Mittelschicht der Entstehung von Parallelgesellschaften wirksam entgegenwirken kann.11 RA Dr. Oliver M. Fawzy, Hamburg
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Im Bereich der Unternehmensemissionen nimmt Malaysia mit weitem Abstand die Spitzenposition ein. Die Rangliste der institutionellen Emittenten wird von Bahrain angeführt. 8 Erst kürzlich gab die HSH Nordbank, die Landesbank für Schleswig-Holstein und Hamburg, bekannt, gemeinsam mit der „Al Salam Investment“ aus dem Emirat Dubai im kommenden Jahr ein islamisches Finanzhaus zu gründen, das im Dubai International Financial Centre angesiedelt werden soll. 9 Vgl. Rivlin, Orient III/2008, S. 9. 10 Dementsprechend konzentriert sich „Bankamiz“ auf die Überwindung der Sprachbarrieren und bietet durch Mitarbeiter bi-kulturellen Hintergrunds etwa Kreditkarten mit türkischen Motiven an. Dessen ungeachtet bietet die Deutsche Bank jedoch auch eine Reihe von Indexzertifikaten an, deren Wert an sharia-konforme Indizes wie etwa den „S&P Europe 350 Shariah“ gekoppelt sind. 11 So auch Böhmler, Aufsichtsratsmitglied der Deutschen Bundesbank, in einem Vortrag am 05. Dezember 2007 in Frankfurt, abrufbar unter http://www.bundesbank.de/presse/presse_reden_2 007.php.



I N F O R M AT I O N E N



VERBRAUCHERZEITSCHRIFTEN IM AUSLAND



■ In der Zeitschrift Informationen zum Ver-



braucherrecht des österreichischen Vereins für Konsumenteninformation (VKI) geht es in einem Artikel vom 6.11.2008 um ein rechtskräftiges Urteil des Handelsgerichts Wien zur Aktualisierungspflicht von Bonitätsdaten, wobei die AGB-Klausel einer österreichischen Kreditauskunftei gegen das Datenschutzgesetz verstößt. Der VKI hat – im Auftrag des Bundesministeriums für Soziales und Konsumentenschutz (BMSK) – eine Verbandsklage gegen eine Kreditauskunftei eingebracht und Recht bekommen. Die Beklagte erfasst bonitätsrelevante Daten, insbesondere auch Daten betreffend Exekutionen, die gegen Privatpersonen und Unternehmen betrieben werden. Zur beanstandeten Klausel selbst führte das Gericht aus, dass es die Beklagte generell ausschließe, Einstellungen von Exekutions- bzw. Insolvenzverfahren zu überprüfen und dass daher keine Korrekturen der Daten vorgenommen würden. Gemäß dem Datenschutzgesetz (DSG) dürften Daten grundsätzlich nur so verwendet werden, dass sie im Hinblick auf den Verwendungszweck im Ergebnis sachlich richtig und, wenn nötig, auf den neuesten Stand gebracht sind. Mangelnde Aktualisierung der den Kreditauskünften zugrundeliegenden Daten führe zur objektiven Unvollständigkeit und damit zur sachlichen Unrichtigkeit der an Dritte zur Verfügung gestellten Informationen. Daher sei im Hinblick auf den Zweck der Datenverwendung nicht nur eine regelmäßige Überprüfung sondern auch eine laufende Aktualisierung auf jeden Fall notwendig. Die Klausel verstoße daher unzweifelhaft gegen die zwingenden Bestimmungen des DSG. ■ Informationen zum Verbraucherrecht Nr.



10/2008 vom 27.10.2008 berichtet über ein Urteil des OGH betreffs Beratungsfehler beim Fremdwährungskredit. Die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen fehlerhafter Beratung könne erst in dem Zeitpunkt zu laufen beginnen, in dem die Risikoträchtigkeit des Gesamtfinanzierungskonzepts erkennbar sei. Soweit ein Anspruch auf Rückabwicklung bestehe, bliebe kein Raum für eine Feststellungsklage. Ein Konsument wollte im Jahr 1999 seinen bestehenden Schilling-Kredit umschulden. Von einem Finanzberater wurde ihm geraten, für den offenen Saldo einen endfälligen Fremdwährungskredit in Schweizer Franken aufzunehmen. Die Höhe des Fremdwährungskredites sollte allerdings mehr als das Doppelte des eigentlichen Be-



darfes betragen. Die Differenz wurde einerseits in einer fondsgebundenen Lebensversicherung und andererseits in einem Aktienfonds veranlagt. Es war geplant, dass die Ausschüttungen des Aktienfonds die Zinsen des Fremdwährungskredites bedienen sollten und die Endtilgung des Fremdwährungskredites durch den Ertrag der fondsgebundenen Lebensversicherung erfolgen würde. Vom Finanzberater wurde versichert, dass das Konzept kein Risiko mit sich bringen würde. Tatsächlich war das Projekt jedoch jedenfalls risikoträchtig. Das Erstgericht wies die Klage des Konsumenten wegen Verjährung ab, da dem Kläger mit den ersten Kursschwankungen des Aktienfonds das hohe Risiko schon im Jahr 2000 hätte erkennbar sein müssen. Der OGH weist demgegenüber darauf hin, dass eine bestimmte Kursentwicklung zwar ein Indikator für die Risikoträchtigkeit einer Anlageform sein kann. Im vorliegenden Fall wurde aber nicht die Risikolosigkeit einzelner Anlageformen zugesichert, sondern die Risikolosigkeit des Gesamtkonzepts. Entscheidend für den Beginn der Verjährungsfrist sei daher, zu welchem Zeitpunkt der Konsument erkannte, dass das Gesamtkonzept nicht risikolos ist. ■ Ein weiteres in derselben Zeitschrift veröf-



fentlichtes Urteil befindet, dass die „absolute“ Zinsanpassung bei Wohnbau-Anleihe gesetzwidrig ist. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat die Zinsanpassungsklausel in einer variabel verzinsten Wandelanleihe der BA-CA Wohnbaubank – im Auftrag des BMSK – mit Verbandsklage bekämpft und in erster Instanz Recht bekommen. Demnach müssen Zinsanpassungen nach relativer Berechnungsmethode vorgenommen werden. Die Klausel sehe vor, dass der Zinssatz der Anleihe sich an einem objektiven Parameter orientiere und davon jeweils 0,75 Prozent abgezogen würden. Die Mindestverzinsung betrage null Prozent. Bei der von der Bank praktizierten „absoluten Berechnung“ könne es leicht zu einem Nullzinssatz kommen: verringere sich beispielsweise der Parameter von 1 Prozent auf 0,5 Prozent und ziehe man davon 0,75 Prozent ab, dann käme man sogar auf Minuszinsen. Gemäß den Bedingungen wäre die Anleihe dann mit null Prozent Zinsen zu verzinsen. Bei einer „relativen Berechnung“ würde die Änderung des Parameters auf den Zinssatz der Anleihe übertragen. Das Handelsgericht Wien geht nun davon aus, dass es Ziel eines Anlagekunden sei, jedenfalls einen Zinsertrag



zu erzielen. Daher sei eine Zinsänderung auf Null im Ergebnis eine Leistungsänderung, die weder geringfügig noch sachlich gerechtfertigt sei. Die Zinsanpassungsklausel sei daher gesetzeswidrig. ■ Die französische Verbraucherzeitschrift Inc



Hebdo Nr. 1497 vom 27.11.2008 befasst sich mit dem Problem der Überschuldung und gesetzlichen Regelungen für verlängerbare Kredite. Im Prinzip befürworteten französische Verbraucherschutzorganisationen, wie UFC-Que choisir und CLCV einen im November eingereichten Gesetzesentwurf zur Reform von Konsumentenkrediten, jedoch nicht ohne weitergehende Maßnahmen anzuregen. Die von einem Senator eingereichte Gesetzesvorlage sehe vor, an die Verantwortung der beteiligten Akteure zu appellieren und die Überschuldung zu bekämpfen. Dementsprechend sollten Verbraucher zunächst einen Nachweis ihrer Einkünfte und Ausgaben erbringen, bevor es überhaupt zu einem Angebot über einen verlängerbaren Kredit (auch „sich erneuernder Kredit“ genannt) kommen könne. Außerdem solle eine obligatorische Bedenkzeit von 8 Tagen eingeräumt werden. Weiterhin möchte der Parlamentarier Werbeaussagen verbieten, die den Kredit gleichsetzen mit einer Ersparnis, einer Ergänzung des Budgets, allem, was eine einfachere Verwaltung des Budgets des Kreditnehmers suggeriere. Auch die großen Handelsketten dürften keine Verträge mehr mit verlängerbaren Krediten anbieten oder abschließen. Schließlich solle es im Falle von Kreditvergaben, die „offensichtlich nicht im Verhältnis zu den Rückzahlungsmöglichkeiten des Kreditnehmers“ stünden, zu Sanktionen bei den entsprechenden Kreditinstituten kommen. Der Mediator der französischen Republik und die Verbraucherorganisation CLCV plädierten für weiterführende Maßnahmen, u. a. auch solche, die stillschweigende Verlängerungen ausschließen. Auch für UFC-Que Choisir ist eine Kreditverlängerung weiterhin zu einfach zu realisieren. Übersetzungen: Doris Luik, Hamburg



Die entsprechenden Links auf die aktuellen Zeitschriften finden Sie im Internet unter www.vur-online.de unter der Rubrik „Verbraucherzeitschriften im Ausland“.
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I N F O R M AT I O N E N



V E R A N S TA LT U N G S H I N W E I S E



Haftung der Bank bei Immobilien-Kapitalanlagen 28.03.2009, München/Hotel Vitalis



Crashkurs Rechtsschutzversicherung 20.03.2009, Berlin, DAI-Ausbildungscenter Berlin



Anhand praktischer Fälle, insbesondere aus der neueren Rechtsprechung, wird die Bankenhaftung bei Immobilien-Kapitalanlagen dargestellt.



Auseinandersetzungen mit der Rechtsschutzversicherung gehören zum täglichen Brot des Rechtsanwalts, weshalb vertiefte Kenntnisse dieser Versicherungssparte für jeden Anwalt genau so wichtig sein sollten wie solche im Gebührenrecht. Ohne Deckungszusage können oder wollen viele Mandanten einen Rechtsstreit nicht führen, aber auch nach der Deckungszusage kommt es oft zu Schwierigkeiten bei der Abrechnung der Angelegenheit. Abhängig von der jeweiligen Gesellschaft, der Leistungsart und der Streitwerthöhe sind bis zu 50 % der Ablehnungen falsch oder zumindest angreifbar.



Programm: Überblick über Formen der Kapitalanlage in Immobilien Die Rollen der Beteiligten: ● die Bank als Kreditgeberin ● die Mitwirkung der Bank am Projekt ● Rolle des Kapitalanlegers Haftung und Risiken des Kapitalanlegers: Vertragsrisiken bei Immobilienanlagen ● Immobilienfonds ● Anlagegesellschaften ● Leistungsfähigkeit des Anlegers ●



Die Bank als Anlagevermittlerin/Anlageberaterin: ● Anlageberatungs-/Anlagevermittlungsvertrag ● anlagegerechte Produktinformation ● anlegergerechte Beratung ● angabepflichtige Umstände Die Bank als Treuhänderin: Prüfungs- und Aufklärungspflichten des Treuhänders ● Wahrung allgemeiner Treugeberinteressen ● finanzielle und steuerliche Treugeberinteressen ●



Die Bank als Kreditgeberin: Verbraucherkreditverträge ● Gewerbeordnung ● Widerruf von Haustürgeschäften ● fehlerhafte Vollmacht, Auszahlung des Darlehens an Dritte ● Verschulden bei Vertragsschluss (Prüfungspflichten, Aufklärungspflichten) ●



Zurechnung des Verhaltens Dritter: Anfechtung nach § 123 BGB ● Anlagevermittler als Erfüllungsgehilfe nach § 278 BGB ●



Prospekthaftung Haftungsumfang: ● Kausalität und Beweislast ● Verschulden und Mitverschulden ● Schaden und Vorteilsausgleichung Weitere Information: Deutsche AnwaltAkademie www.anwaltakademie.de Matthias Herrfurth Tel.: 030-726153-124 E-Mail: [email protected]



VI



|
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Im „Crashkurs“ werden die Teilnehmer mit den wichtigsten Regelungen und Problemfeldern der Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB) und der Regulierungspraxis der Rechtsschutzversicherer vertraut gemacht. Anhand exemplarischer Fälle werden grundsätzliche Fragen und aktuelle Probleme besprochen und lernen die Teilnehmer ihr bereits vorhandenes Wissen in einen systematischen Zusammenhang zu bringen, um die Korrespondenz mit dem Versicherer effektiver und erfolgreicher führen zu können Programm: ●



●



● ●



● ● ●



●



●



●



●



Unterschiede zwischen den einzelnen Fassungen der ARB (ARB 75 – ARB 94 – ARB 2000 – ARB 2008 – hiervon abweichende Gesellschaftsbedingungen) die wichtigsten allgemeinen und speziellen Regelungen im VVG (einschließlich VVG- Reform) Rechtsnatur und Auslegung der ARB die „richtige“ Herangehensweise an den Fall ausgehend von den Einwendungen des Versicherers Umgang mit Kommentarliteratur und Rechtsprechung Grundsatzentscheidungen des BGH das versicherte Risiko (Rechtsschutzformen, Leistungsarten, Ausschlussklauseln, Mitversicherung) der Versicherungsfall (Arten und zeitliche Deckung inklusive „Aufhebungsangebot“ und „Mehrvergleich“ im Arbeitsrecht) der sog. „materielle“ Versicherungsschutz („hinreichende Erfolgsaussichten“, „Stichentscheid“) Leistungsumfang und Obliegenheiten (z. B. „Kostenregelung bei Vergleich“, „sofortige Klageerhebung“) Fragen der Darlegungs- und Beweislast und der Präklusion des Versicherers mit Einwendungen



●



Fälligkeit und Durchsetzung des Versicherungsanspruchs (Anspruch auf außergerichtliche Kostenerstattung durch den Versicherer, Deckungsklage, Verjährung und Ausschlussfristen)



Weitere Information: Deutsches Anwaltsinstitut e.V. www.anwaltsinstitut.de Tel.: 0234-970 64-0 E-Mail: [email protected]



Die gesetzlichen Neuerungen der Insolvenzordnung und ihre Auswirkungen auf die gerichtliche Praxis 27.02.2009, Heusenstamm, DAI-Ausbildungscenter Rhein/Main Die Veranstaltung erläutert mit hohem Praxisbezug die zum Ende 2008 in Kraft tretenden Änderungen der Insolvenzordnung im Zuge der Neuordnung des Gesellschaftsrechtes durch das MoMiG und die im Jahre 2009 in Kraft tretenden und Ende 2008 voraussichtlich im Bundestag zu beschließenden Änderungen in der Regel- und Verbraucherinsolvenz. Die Kenntnis der neuen insolvenzrechtlichen Regelungen ist für Insolvenzverwalter, deren Mitarbeiter, aber auch für Gläubigervertreter und -berater, wie auch Schuldner- und Sanierungsberater, unverzichtbar, da die Insolvenzordnung an grundlegenden Weichenstellungsfragen geändert wurde. Dabei wird insbesondere dargestellt, welche bisherigen Entscheidungen des BGH mit der gesetzlichen Neuordnung „ad acta“ zu legen sind und wie sich der neue Verfahrensablauf bei Insolvenzantragstellung durch Gläubiger und Schuldner (bei juristischen Personen) und im Verbraucherinsolvenzverfahren darstellt. Programm: I. Gesetzliche Änderungen der InsO im Regelinsolvenzverfahren: Änderungen durch das MoMIG ● Der neue § 15a InsO – Antragspflichten, Antragsrechte ● Überschuldung (§ 19 InsO) und MoMiG ● Kapitalaufbringung: Hin- und Herzahlen, verdeckte Sacheinlage, Differenzhaftung ● Kapitalerhaltung: Rückkehr zur bilanziellen Betrachtungsweise ● Eigenkapitalersatz: Abschied von der „Krise“ und den Rechtsprechungsregeln/ Der neue § 135 InsO ● Verschärfte Geschäftsführerhaftung – § 64 S. 3 GmbHG-MoMiGE ● Existenzvernichtungshaftung, Durchgriffshaftung, Vermögensvermischungshaftung ● Höchstrichterliche Rechtsprechung auf dem Prüfstand – was bleibt, was wird obsolet?



I N F O R M AT I O N E N



Änderungen durch das Gesetz zur Stärkung der Gläubigerrechte ●



Der fortwirkende Gläubigerantrag



●



Die neuen gesetzlichen Anforderungen an die Verwalterbestellung



●



Vorschuss-„Haftung“ der organschaftlichen Vertreter



●



Der Gläubigerausschuss im Vorverfahren



II. Änderungen im Verbraucherinsolvenzrecht? Kommt die Reform? Neuer Verfahrensablauf? Restschuldbefreiungsversagung im neuen Gewand?



Höchstrichterliche Rechtsprechung auf dem Prüfstand Weitere Information: Deutsches Anwaltsinstitut e.V. www.anwaltsinstitut.de Tel.: 0234-970 64-0 E-Mail: [email protected]



Aktuelle Neuerscheinung Die Verbraucher und die Verbraucherwohlfahrt stehen zunehmend im Fokus der europäischen Wettbewerbspolitik und werden von der Europäischen Kommission, insbesondere auch im Zusammenhang mit dem „more economic approach“, zur Begründung kartellrechtlicher Maßnahmen und Reformvorhaben herangezogen. Die genaue Bedeutung dieser Begriffe, ihre Herkunft und ihre Verwendung sind jedoch oft alles andere als eindeutig. Vor diesem Hintergrund analysiert die Arbeit die Konzepte des Verbrauchers und der Verbraucherwohlfahrt im Kontext des europäischen und amerikanischen Kartellrechts. Dabei werden auch die wohlfahrtsökonomischen und wettbewerbstheoretischen Grundlagen sowie verbraucherschutzrechtliche Bezüge berücksichtigt. Die Arbeit ordnet die verbraucherbezogene Neuausrichtung des europäischen Kartellrechts in einen wettbewerbspolitischen Kontext ein und bezieht in der Debatte über einen möglichen Paradigmenwechsel im bislang vom Wettbewerbsprinzip geprägten europäischen Wettbewerbsrecht Stellung.



Verbraucherbegriff und Verbraucherwohlfahrt im europäischen und amerikanischen Kartellrecht Von RAin Dr. Silke Möller, LL.M. 2009, 260 S., brosch., 59,– €, ISBN 978-3-8329-3891-8 (Wirtschaftsrecht und Wirtschaftspolitik, Bd. 227)



Nomos Bitte bestellen Sie im Buchhandel oder versandkostenfrei unter



www.nomos-shop.de



Vu R 1 / 2 0 0 9



|



VII



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





ser zum VVG. - Verbraucher und Recht - Nomos Verlagsgesellschaft 

06.11.2008 - Anforderungen an die Haftung bei der Anlageberatung. BGH, Urt. v. ..... 11.12.2008. BGH: Umtausch defekter GerÃ¤te muss kostenlos sein ..... seinem Schuldner-, Arbeitnehmer- und Mieterschutzrecht, sondern ein dem Prinzip ...










 


[image: alt]





ZögU Zeitschrift Unternehmen räge nst - Nomos Verlagsgesellschaft 

... eine Elimination eines Indikators ist (Krafft/Götz/Liehr-Gobbers 2005, S. 76). ...... Spender signalisiert, dass die NPO ihn als Partner und nicht als Geldquelle ...










 


[image: alt]





Jahrestagung Verbraucher & Recht 2015 - Manz 

05.05.2015 - Hd. Frau Barbara Krenn. Anmeldebedingungen: Sie erhalten ... Univ.-Prof. Dr. Petra Buck-Heeb, UniversitÃ¤t Hannover. 16.45 â€“ 17.30 Uhr.










 


[image: alt]





Jahrestagung Verbraucher & Recht 2015 - Manz 

05.05.2015 - Hd. Frau Barbara Krenn ... Ich stimme einer Verwendung und Verwertung meiner personenbezogenen Daten fÃ¼r die ordnungsgemÃ¤ÃŸe.










 


[image: alt]





ZÃ¶gU Zeitschrift Unternehmen rÃ¤ge nst - Nomos Verlagsgesellschaft 

Mitarbeiter vertrauensvoll motivieren? Eine vergleichende ...... tralisierten Bank in der nicht vorgenommenen Trennung zwischen Informationssammlung und.










 


[image: alt]





Recht und Finanzierung von Erneuerbaren Energien - Nomos Shop 

Dr. Heinrich Degenhart/. Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas Schomerus (Hrsg.) Recht und Finanzierung von Erneuerbaren Energien: BÃ¼rgerbeteiligungsmodelle. Nomos.










 


[image: alt]





gewalt und recht ringvorlesung zum 30jaehrigen ... AWS 

This Gewalt Und Recht Ringvorlesung Zum 30jaehrigen Bestehen Der Rechtswissenschaftlichen Fakultaet. Der Universitaet Salzburg PDF on the files/S3Library-Cca99-45292-1f994-6f70b-B4fb9.pdf file begin with Intro,. Brief Discussion until the Index/Gloss










 


[image: alt]





martin bucher und das recht beitrge zum 

martin bucher und das recht beitrge zum internationalen symposium vom 1 bis 3 mrz 2001 in der johann are a good way to achieve details about operating ...










 


[image: alt]





Medienstudie 2008 - Verbraucher und Marktleiter 

Durch â€¦ werde ich an bekannte Marke erinnert. â–«. Ist stÃ¶rend jeweils auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 = trifft voll und ganz zu und 5 = trifft Ã¼berhaupt nicht zu.










 


[image: alt]





innovation und recht recht und innovation recht im ensemble seiner 

This Innovation Und Recht Recht Und Innovation Recht Im Ensemble Seiner Kontexte Pdf file begin with Intro,. Brief Discussion until the Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, if provided. It's going to discuss p










 


[image: alt]





Bewertungen und Social Media - SchlÃ¼tersche Verlagsgesellschaft ... 

26.05.2014 - (EgoGoogling). Dann erfahren Sie, wo Sie im Internet Ã¼berall auftauchen! ..... Kommunikationsmittel wie das Telefon. .... Handy 0160 8813888.










 


[image: alt]





Widerrufsrecht fÃ¼r Verbraucher Sie haben das Recht, binnen ... 

Widerrufsrecht fÃ¼r Verbraucher. Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von GrÃ¼nden diesen. Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist ...










 


[image: alt]





Bewertungen und Social Media - SchlÃ¼tersche Verlagsgesellschaft ... 

26.05.2014 - Quelle: Studie des Wirtschaftsforschungs-Institutes E-Commerce-Center Handel (ECC ..... Vorstellung von Angeboten/Aktionen/Eventsâ€¦










 


[image: alt]





Page 1 Widerrufsbelehrung fÃ¼r Verbraucher Sie haben das Recht ... 

Carl-Theodor-Strasse 21, 68723 Schwetzingen, Tel: 06202-1268448, Fax: ... so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis ...










 


[image: alt]





MitVerantwortung CSR und Verbraucher - Jugend und Bildung 

Jobs erledigte â€“ fÃ¼r 4,50 Euro pro Stunde. (...) Auch nach ... Der 49-JÃ¤hrige soll ab sofort beide ... der einen Job sucht, gibt es Vorbehalte gegen KiK als Arbeit -.










 


[image: alt]





recht und bioethik pdf 

We also have many ebooks and user guide is also related with recht und bioethik PDF, include : Reconciling Planetary Diversity Through Transcultural Management Managing Global. Synergy, Refrigeration Tech Manual, Religious Dissent And The Aikin Barba










 


[image: alt]





arbeitsbuch bargerliches recht 2 mit fragen und la sungen zum 

ARBEITSBUCH BARGERLICHES RECHT 2 MIT FRAGEN UND LA SUNGEN ZUM. SELBSTSTUDIUM PDF - Our collection Article Ebook arbeitsbuch bargerliches recht 2 mit fragen und la sungen zum selbststudium is recomended for you. And our collection is always available.










 


[image: alt]





karriere ab 45 und jetzt erst recht start zum ... AWS 

This. Karriere AB 45 Und Jetzt Erst Recht Start Zum Beruflichen Aufbruch PDF on the files/S3Library-Ad121-9bc5e-82cbf-Dcc75-3c95d.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the. Index/Glossary page, look at the table of content for additional 










 


[image: alt]





GLOBALISIERUNG UND RECHT PDF 

Globalization And Transformation Of Intimate Relationships A Case Study Of Peri Urban Areas Of. Munsh, Gmat Awa Samples With Answers, God Planted The ...










 


[image: alt]





arzt und recht pdf 

recht PDF, include : Ap Statistics Test 4a Answers, Applied Biotechnology And Plant Genetics,. Apprentice Lover, Apricot Jam And Other Stories Aleksandr Solzhenitsyn, Aptitude Tests Questions. And Answers, Archiv For Patheologische Anatomie Und Physi










 


[image: alt]





globalisierung und recht pdf 

also related with globalisierung und recht PDF, include : Gospel Driven Life The Being Good News. People In A Bad News World, Great Lakes Indian ...










 


[image: alt]





Recht und Finanzen 2 

FINANZEN Â·RECHT Â·VERSICHERUNGEN. Mallorca Magazin ... mÃ¶chte, streut sein Risiko. Anleger kÃ¶nnen zum ... de Risiken in der Anlage minimiert werdenÂ» ...










 


[image: alt]





RECHT UND BIOETHIK PDF 

Read and Download PDF Ebook recht und bioethik at Online Ebook Library. Get recht und bioethik PDF file for free from our online library. PDF File: recht und ...










 


[image: alt]





Gesetzentwurf - Computer und Recht 

07.02.2012 - Der Bundesgerichtshof (BGH) hat eine entsprechende Ent- scheidung kÃ¼rzlich verschoben, um einzelne Fragen zu- nÃ¤chst vom EuropÃ¤ischen ...










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














